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Bilanz der ersten 100 Tage der Ampel-Koalition: 
Ist der Neustart gelungen?

Der neugewählten Ampel-Regierung blies vom ersten Tag an 
der Wind hart ins Gesicht. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP übernahmen am 8. Dezember 2021 die Führung mitten 
in der Pandemie. Nach den ersten 100 Tagen ist es Zeit, Zwi-
schenbilanz zu ziehen. Die weiter hohen Infektionszahlen, der 
Krieg in der Ukraine und ein mögliches Ausbleiben wichtiger 
Energieimporte aus Russland bestimmen das politische Ta-
gesgeschäft. Angetreten waren die Koalitionäre hingegen, um 
durch den Ausbau erneuerbarer Energien Klimaneutralität zu 
erreichen, die Familienpolitik zu reformieren und den Haushalt 
zu konsolidieren. 

Unsere Autor*innen zeigen im aktuellen ifo Schnelldienst die 
zentralen Vorhaben der Regierung auf und fragen, welche 
Schritte bisher zu ihrer Verwirklichung unternommen wurden. 
Konnten die notwendigen Infrastrukturinvestitionen in den Be-
reichen Digitalisierung, Klima und Verkehr in Auftrag gegeben 
werden? Wie wirken sich die Reformen im Bereich der Mini- 
und Midijobs und des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt und 
die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen aus?

Besonders für die Vorhaben der Haushaltskonsolidierung ha-
ben sich neue Herausforderungen ergeben: Welche Folgen 
hat die Errichtung des »Sondervermögens Bundeswehr« für 
den Staatsaushalt? Können die im Koalitionsvertrag vorge-

sehenen sozialpolitischen Vorhaben, wie Rentenreform, 
Kindergrund sicherung oder Bürgergeld, noch umge-

setzt werden? 

Auf unserer Website finden Sie weitere Beiträge zur 
notwendigen Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik 
in der jetzigen Legislaturperiode

https://www.ifo.de/themen/
wirtschaftspolitische-agenda-2021-2025
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Jens Boysen-Hogrefe

Kontinuität, Zeitenwende, Herausforderungen –  
die Haushaltspolitik der Ampel-Koalition

Jüngst hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeiten-
wende ausgerufen, vorrangig mit Blick auf die Außen-, 
Sicherheits- und Energiepolitik. Solche Kurswechsel 
oder neuen Schwerpunkte bilden sich zumeist auch 
im Haushalt ab. Und mit der Einrichtung eines Sonder-
vermögens für die Bundeswehr, das eine zusätzliche 
Kreditaufnahme erlaubt und sogar im Grundgesetz 
festgeschrieben werden soll, wirkt es diesmal bis hin 
zu den Grundsätzen der Haushaltspolitik. Doch ist das 
Vehikel Sondervermögen kein wirklich neues Instru-
ment dieser Koalition. So spielten Sondervermögen 
bereits im Koalitionsvertrag eine entscheidende Rolle 
und haben ihn vielleicht sogar erst ermöglicht – auch 
wenn dies ohne Änderung des Grundgesetzes erfolgte. 
Zunächst also einen Blick auf die Anfänge: 

AUSGABENPROJEKTE DEFINIEREN DIE KOALITION 
(SCHON WIEDER)

Koalitionsregierungen stehen im Verdacht, höhere 
Budgetdefizite zu verantworten als Regierungen, 
die nur von einer Partei gebildet werden (vgl. z.B.  
Ballassone und Giordano 2001). Nun sind Koalitionsre-
gierungen in Deutschland auf Bundesebene die Regel, 
und im internationalen Vergleich sind die öffentlichen 
Haushalte ganz ordentlich aufgestellt. Hinzukommt, 
dass sich in Deutschland einst eine Koalitionsregie-
rung auf die Aufnahme der Schuldenbremse in das 
Grundgesetz geeinigt hat. Doch scheint das Narrativ 
der Public-Choice-Literatur, wonach bei Koalitionen 

jede Partei etwas für die eigene Klientel herausho-
len muss, um Zustimmung zur Koalitionsregierung 
zu erreichen, und dies zu Lasten des 
Budgets gehen kann – gerade 
wenn die ursprünglichen Positi-
onen der Koalitionäre recht weit 
voneinander entfernt sind –, in 
den Koalitionsverhandlungen 
des Jahres 2021 seine Bestäti-
gung gefunden zu haben. Für die 
kommenden Jahre war bereits 
nach den Vereinbarungen des Koa-
litionsvertrags – auch ohne zusätz-
liche Ausgabenrisiken durch Pande-
mie und Krieg in der Ukraine – mit 
deutlich höheren Finanzierungs-
defiziten auf Seiten des Bundes 
zu rechnen, die über die in der Schuldenbremse fi-
xierten jährlichen strukturellen Nettokreditaufnahme 
von 0,35% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt hin-
ausgeht.1 Schließlich wurden gerade via Sonderver-
mögen entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten in 
Aussicht gestellt und diverse Politikfelder genannt, in 
die zusätzliche Ausgaben fließen sollen, vordringlich 

1 Hier ist der Unterschied zwischen dem Begriff der Nettokreditauf-
nahme in der Schuldenbremse und dem Finanzierungssaldo zu be-
denken. Während der Finanzierungssaldo Ausgaben und Einnahmen 
gegenüberstellt, erfasst die Nettokreditaufnahme die Veränderung 
von Kreditermächtigungen, die von den tatsächlichen in der entspre-
chenden Periode anfallenden Finanzierungsnotwendigkeiten deut-
lich abweichen können.

Bilanz der ersten 100 Tage  
der Ampel-Koalition: Ist der  
Neustart gelungen?
Am 8. Dezember 2021 übernahmen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP  
die Regierungsgeschäfte der Bundesrepublik Deutschland und versprachen einen  
»Neustart«. Wie sieht die Zwischenbilanz nach den ersten 100 Tagen der Ampel- 
Koalition aus? Statt einer Bekämpfung des Klimawandels, einer Verkehrswende,  
Rentenreform und sozialpolitischer Projekte erfordern die weiter andauernde  
Corona-Pandemie und vor allem der Ukraine-Krieg und die verhängten Sanktionen  
gegen Russland eine neue Prioritätensetzung und bestimmen die Politik. Wie schlägt 
sich die Ampel-Koalition bisher, und was ist von ihrem »Neustart« geblieben?

ist stellvertretender Leiter des 
Forschungszentrums »Konjunktur 
und Wachstum« am Kiel Institut 
für Weltwirtschaft und apl. Pro-
fessor an der Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel.

Prof. Dr Jens Boysen-Hogrefe
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Klimaschutz, Digitales und Wohnen. Auch dürften die 
angerissenen Reformen der sozialen Sicherung nicht 
zum Nulltarif zu bekommen sein. 

Allerdings blieb der Koalitionsvertrag in vielen 
Belangen relativ unkonkret, was in sehr scharfem 
Kontrast zum Koalitionsvertrag der Vorgängerregie-
rung steht. Dort waren Maßnahmen und Projekte sehr 
detailliert und genau quantifiziert festgehalten. Die 
Spielräume, wie sie sich damals zum Zeitpunkt der 
Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition im 
Rahmen der Schuldenbremse darstellten, wurden 
komplett für die Lieblingsprojekte der beiden Par-
teien verplant. In den folgenden Jahren wurde dann 
recht akribisch versucht, alle Punkte des Vertrags 
abzuarbeiten. Dabei half, dass sich bis zum Beginn 
der Coronakrise die Finanzsituation in der Regel von 
Haushalt zu Haushalt besser darstellte als zuvor er-
wartet. Mit der Corona-Pandemie endete zwar die 
Phase der Aufwärtsrevisionen bei Steuereinnahmen 
und Co., die das Korsett der Schuldenbremse von 
Jahr zu Jahr weiteten, doch wurde mit dem Aussetzen 
der Schuldenbremse das Korsett vorläufig abgestreift, 
was dann auch dazu führte, dass Politikprojekte, viele 
davon unter dem Dach des »Zukunftspakets«, in die 
Planung kamen, die weder Gegenstand des Koaliti-
onsvertrags waren, noch direkt als Pandemiefolge 
verstanden werden konnten (Boysen-Hogrefe 2021). 
Eine Tendenz zu höheren Ausgaben brachte also be-
reits die Vorgängerkoalition auf den Weg, die aller-
dings, anders als die Ampel-Koalition, den Vorteil 
hatte, dies alles innerhalb des damals geltenden 
Regelwerks bewerkstelligen zu können. Dies stellte 
sich zum Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen der 
aktuellen Regierung anders da. Durch die Corona- 
Pandemie war der Bundeshaushalt in ein tiefes De-
fizit gerutscht, und der Ausblick auf die kommen-
den Jahre war und ist weiterhin recht unsicher. Eine 
schnelle Rückkehr zu den Regeln der Schuldenbremse 
war mit Blick auf zusätzliche Ausgabenprojekte und 
unter der Vorgabe, die Abgabenlast nicht weiter zu 
erhöhen, wenig attraktiv, da es Einschnitte in bereits 
bestehende Ausgaben größeren Umfangs bedeutet  
hätte.

BEDEUTENDE ABGABENREFORMEN  
NICHT IN SICHT

Dass die Steuerlast mehr oder weniger unverändert 
bleiben soll, ist, abgesehen von gewissen Entlastun-
gen z.B. durch verbesserte Abschreibungsmöglich-
keiten, die bedeutendste Festlegung mit Blick auf 
die Steuerpolitik. Zwar stehen durchaus Steuersen-
kungen an bzw. wurden auch bereits welche auf den 
Weg gebracht. Doch sind diese – wie die Anhebung 
des Grundfreibetrags oder die anstehende Reform 
der Rentenbesteuerung – eher eine Reaktion auf 
drängende Umstände, wie der scharfe Anstieg der 
Energiepreise und die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, als ein grundlegendes steuer-

politisches Konzept. Meist handelt es sich um ein 
Vorziehen von Änderungen, die sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt eh ereignet hätten. Selbst die bes-
seren Abschreibungsmöglichkeiten können im wei-
teren Sinne hierzu gezählt werden. Eine langfristige 
Entlastung ist dadurch nicht angelegt. Während bei 
den Steuern einiges nolens volens vorgezogen wird, 
werden drängende Fragen zur Finanzierung der So-
zialversicherungen auf die lange Bank geschoben. 
Die gegenwärtig blendende Finanzlage der Renten-
versicherung macht es möglich, das Thema zumin-
dest im Feld der Alterssicherung weitgehend aus 
der aktuellen Legislatur herauszuhalten. Sollte der 
Arbeitsmarkt mitspielen, dürfte es gelingen, einem 
drastischen Anstieg der Beitragssätze oder alterna-
tiv erheblich steigenden Bundeszuschüssen in die 
Sozialkassen zu entgehen. Der nachfolgenden Bun-
desregierung wird dies angesichts der absehbaren 
demografischen Entwicklung dann auf die Füße  
fallen.

SONDERVERMÖGEN DAS MITTEL DER WAHL

Zurück zur Frage der Sondervermögen: Der Koalitions-
vertrag hat in Reaktion auf die finanzpolitisch unüber-
sichtlichere Ausgangslage die Schuldenbremse selbst 
nicht zur Disposition gestellt – was angesichts der Aus-
sagen des Wahlprogramms der FDP auch nur schwer 
vermittelbar gewesen wäre. Es finden sich aber meh-
rere Wege im Koalitionsvertrag, wie die Vorgaben zur 
Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt des Bundes die 
Finanzierungsmöglichkeiten für staatliche Ausgaben 
während der laufenden Legislatur nicht im gleichen 
Maße einschränken. Wesentlich hierbei sind die Son-
dervermögen, die außerhalb des Kernhaushalts ange-
siedelt sind. Hier sind zwei »Typen« zu unterscheiden. 
Zum einen Sondervermögen, die selbständig Kredite 
aufnehmen können, und zum andere »unechte« Son-
dervermögen, zu denen auch das Sondervermögen 
für die Bundeswehr zählen wird, die ihre Mittel aus 
dem Kernhaushalt erhalten.

Der Schuldenaufnahme außerhalb des Bundes-
haushalts sind haushaltsrechtlich relativ enge Grenzen 
gesetzt, was Wirtschaftlichkeit bzw. Verwendungs-
zweck angeht. Im Infrastrukturbereich gibt es diverse 
Beispiele, so die öffentlich-privaten Partnerschaften. 
Letztlich können auch die Schulden der Deutschen 
Bahn, die zu 100% dem Bund gehört, hierunter ge-
zählt werden. Die neue Bundesregierung möchte nun 
dieses Instrument zusätzlich im Wohnungsbau einset-
zen, wozu die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
entsprechend ausgestaltet werden soll. Welche Wucht 
diese Maßnahme entwickeln wird, ist allerdings noch 
unklar. Der Bau neuer Wohnungen dürfte mehr durch 
Baukapazitäten und Planungszeiten restringiert sein 
als durch die Kreditfinanzierungsspielräume der öf-
fentlichen Hand.

Von größerer Bedeutung dürften die Sonderver-
mögen sein, die von einigen Beobachtern »unecht« 

ZUM INHALT
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genannt werden.2 Diese Sondervermögen sind nichts 
neues. Sie haben aber mit der neuen Koalition neue 
Abrechnungsregeln im Rahmen der Schuldenbremse 
erhalten, und das ist im Zusammenspiel mit der Aus-
setzung der Schuldenbremse in den Corona-Jahren 
2020 und 2021 von entscheidender Bedeutung.3 Bis 
zum Jahr 2021 wurden die Finanzierungssalden der 
Sondervermögen in die Abrechnung der Schulden-
bremse einbezogen. Die Befüllung eines Sonderver-
mögens durch den Kernhaushalt war damals unter 
der Schuldenbremse neutral. Relevant waren nur die 
tatsächlichen Ausgaben der Sondervermögen. Die 
Befüllung von Sondervermögen seinerzeit war eher 
vergleichbar mit einer Verpflichtungsermächtigung 
und nicht mit einer zusätzlichen Kreditermächtigung 

Nun fallen die Sondervermögen aus der Abrech-
nung heraus, und die Befüllung durch den Kernhaus-
halt wird gezählt. Besonders pikant ist, dass dies auch 
rückwirkend gilt. Dadurch sind nun in der Haushalts-
abrechnung der Corona-Jahre 2020 und 2021 und da-
vor zusätzliche Nettokreditermächtigungen entstan-
den, die den aktuellen Rücklagen der Sondervermö-
gen entsprechen. Diese Rücklagen betragen 112 Mrd. 
Euro (Deutsche Bundesbank 2022). Sie werden die 
Schuldenbremse nicht mehr tangieren und stehen 
nun für den Ausgleich zusätzlicher Finanzierungs-
defizite in den kommenden Jahren zur Verfügung. 
Ebenso wird es sich mit den 100 Mrd. Euro aus dem 
Sondervermögen der Bundeswehr verhalten. Zusam-
men mit den im Kernhaushalt aus der Vor-Corona-Zeit 
bestehenden Rücklagen von gut 48 Mrd. Euro stehen 
dem Bund jenseits des jährlichen, strukturellen Netto-
kreditaufnahmelimits von 0,35% in Relation zum Brut-
toinlandsprodukt rund 260 Mrd. Euro für kreditfinan-
zierte Ausgaben zur Verfügung. Zwar gibt es durch 
die Sondervermögen eine thematische Festlegung, 
doch müssen die von der Koalition angestrebten zu-
sätzlichen Ausgaben in den Bereichen Klima, Digi-
talisierung, Aufbauhilfe nach der Flut im Jahr 2021 
und insbesondere Verteidigung eben nicht mehr im 
Kernhaushalt dargestellt werden.

FAZIT

Die Haushaltspolitik der Ampel-Koalition weist mehr 
Kontinuität zu derjenigen der Vorgängerregierung auf, 
als es die Diskussion um Sondervermögen anklingen 
lässt. Der Koalitionskitt waren erneut Ausgabenpro-
jekte, und die Lösung bereits jetzt absehbarer Schwie-
rigkeiten für den Haushalt – die Finanzierung der So-
zialversicherungen und nun auch die der langfristigen 
Verteidigungsausgaben, die in der Finanzplanung hin-
ter dem 2%-Ziel zurückbleiben – wird kommenden 

2 Die Bezeichnung »unecht« bezieht sich darauf, dass diese Sonder-
vermögen keine eigenständige Verschuldungskapazität haben.
3 Details zur Änderung der Abrechnungsmodalitäten sowie Zusam-
menhänge mit der Fiskalüberwachung auf europäischer Ebene fin-
den sich in Boysen-Hogrefe (2022). Die dort genannte Summe der 
Rücklagen in den Sondervermögen ist tatsächlich allerdings mit 
112 Mrd. Euro merklich höher. 

Regierungen überlassen. Natürlich sind die Umstände 
andere als bei der vergangenen Großen Koalition. Die 
Coronakrise hat die Finanzplanung durchgewirbelt, 
der Krieg in der Ukraine sorgt für neue Herausforde-
rungen, und der wirtschaftliche Ausblick ist schwierig. 
Daher nutzte die Ampel-Koalition gleich zum Einstieg 
die gesonderten Finanzierungsmöglichkeiten während 
der Coronakrise – und dies im klaren Gegensatz zur 
Vorgängerkoalition –, um mittelfristig Ausgabenpro-
jekte per Kredit zu finanzieren. Auch wenn der Umfang 
der möglichen Kredite nicht dergestalt ist, dass sie 
die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen in Gefahr bringt, bringt die neue Ampel-Koalition 
doch eine deutlich expansivere Finanzpolitik als in 
den Planungsständen vor der Wahl vorgesehen auf 
den Weg. Zugleich bleiben die anstehenden Heraus-
forderungen des demografischen Wandels weitgehend 
unberücksichtigt. Zukünftige Verteilungskonflikte für 
die nächste Legislatur dürften somit bereits im jüngs-
ten Koalitionsvertrag angelegt sein. 

Dies bedeutet nicht, dass Sondervermögen nicht 
sinnvoll sein können.4 Wenn es um die Finanzierung 
plötzlich auftretender, dringender Mehrbedarfe geht, 
bieten sie in der jetzigen Ausgestaltung einen verläss-
lichen Rahmen, Projekte mittelfristig umzusetzen. Und 
solange das Abweichen von den eigentlichen Vorgaben 
der Schuldenbremse vorübergehend und begrenzt 
bleibt, dürften auch Stabilitätsrisiken begrenzt blei-
ben.5 Die schnelle Handlungsfähigkeit des Staates in 
akuten Krisen dürfte vielleicht sogar als stabilisierend 
wahrgenommen werden. Die Herangehensweise beim 
Sondervermögen für die Bundeswehr über die Einbin-
dung der Opposition und via Grundgesetzänderung ist 
dabei meines Erachtens deutlich klarer als die nach-
trägliche Änderung der Abrechnung der Schulden-
bremse plus der Ausnutzung der Corona- Situation. 
Das Signal, dass es hier um ein wirklich herausragen-
des Politikthema geht, das von einer großen Mehrheit 
getragen wird, hat ein ganz anderes Gewicht als die 
teilweise doch recht schwammigen Begründungsver-
suche, die Änderung der Abrechnung der Schulden-
bremse als logisch schlüssig und die Aufstockung der 
Sondervermögen als Bekämpfung von Corona-Folgen 
darzustellen. Waren die Themen Klima und Digita-
lisierung nicht wichtig genug, dass sie mit den Sta-
bilitätszielen der Schuldenbremse hätten politisch 
konkurrieren können? 

Dass der Schuldenbremse aktuell durchaus eine 
stabilitätspolitische Rolle zukommen dürfte, hat wie-
derum mit einem anderen Umstand zu tun. Im Zu-
sammenhang mit der Pandemie und dem Krieg in 
der Ukraine bzw. dessen Vorbereitung gibt es einen 
kräftigen Preisschub. Auch weil die Auslastung des 
4 Hierbei ist nicht per se das derzeitige Instrument Sondervermö-
gen gemeint, sondern das, was es ökonomisch bedeutet. In der alten 
Abrechnung der Schuldenbremse hätte dies durch allgemeine Rück-
lagen gepaart mit Verpflichtungsermächtigungen erreicht werden 
können.
5 So ist nach Cochrane (2020) weniger das laufende Defizit, sondern 
dessen langfristige Ausrichtung für die makroökonomische Stabilität 
entscheidend.

ZUM INHALT
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Arbeitsmarkts und Bedeutung von Lieferengpässen 
in Deutschland höher sind als in anderen Teilen des 
Euroraums, ist die Gefahr einer sich verfestigenden 
Inflation hierzulande hoch. Da die EZB nicht gesondert 
auf die Lage in Deutschland schaut, ist es in erhöhtem 
Maße an der Finanzpolitik, die makroökonomische 
Stabilität nicht aus den Augen zu verlieren. Jenseits 
der Debatte um die Sondervermögen weiter an der 
Schuldenbremse festzuhalten, ist daher vielleicht 
keine schlechte Idee.
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Alexander Ludwig

Staatsfinanzen in Anbetracht der Mega-Trends Klimawandel 
und Bevölkerungsalterung

Von Beginn an sah sich die Koalitionsregierung mit 
einem riesigen Aufgabenberg konfrontiert. Insbe-
sondere muss sie die vernachlässigten Aufgaben der 
Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Digitali-
sierung, Klima und Verkehr bewältigen. Dies aufgrei-
fend ist der Koalitionsvertrag (2021) von Tatendrang 
geprägt. Nun haben die Ukraine-Krise und die Aggres-
sion durch den überfallartigen Krieg die Koalitionsre-
gierung kalt erwischt. 

UKRAINE-KRISE1

Nach anfänglichem Zögern sind die Maßnahmen 
der Bundesregierung, sich in europäischer Zusam-
menarbeit an den Sanktionen zu beteiligen und 
durch Waffenlieferungen direkt Hilfe bereitzustellen, 
die angemessene Antwort. Von einiger Seite (z.B.  
Bachmann 2022) werden durch ein umgehendes Em-
bargo der Gaslieferungen noch entschiedenere Sank-
tionen gefordert. Bachmann et al. (2022) taxieren den 
Verlust des deutschen Bruttoinlandsprodukts durch 
ein Ausfallen der Gaslieferungen auf maximal 3%. An-
dere (z.B. Fuest 2022; Hüther 2022) äußern sich dies-
bezüglich vorsichtiger und warnen in Anbetracht der 
wirtschaftlichen Verflechtung vor den ökonomischen 
und sozialen Folgen eines solchen Schrittes. 

Bei allem Leid, das das ukrainische Volk durch 
die russische Aggression erfährt, ist 

es unabdinglich, bedacht zu re-
agieren und zum jetzigen Zeit-
punkt kein Embargo der Gas-
lieferungen vorzunehmen. Ein 

solches könnte der deutschen 
und der gesamteuropäischen 

Wirtschaft und den Menschen 
weit mehr Schaden zufügen, als 

1   Die folgende Einschätzung erfolgt auf Ba-
sis des Informationsstands zum Zeitpunkt 
der Verfassung des Textes am 28. März 2022.

3% des Bruttoinlandsprodukts nahelegen bei gleich-
zeitig womöglich geringem Nutzen der Sanktion, da 
Sanktionen über das Einfrieren von Devisen ohnehin 
stärker greifen (Konrad und Thum 2022). Darüber hin-
aus könnten die politischen Implikationen und etwaige 
Überreaktionen der russischen Führung weitaus gravie-
rendere Folgen haben. Von daher betrachte ich den von 
Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck einge-
schlagenen Weg der herantastenden, aber entschiede-
nen Schritte, durch Alternativen wie Flüssiggas und  
Wasserstoff den Gas import aus Russland zu reduzieren, 
als richtig.2 Dabei wird gegenüber Russland verdeut-
licht, dass mit dem derzeitigen Regime eine wirtschaft-
liche Zusammenarbeit keine Zukunft hat. Glücklicher-
weise ist der Winter vorüber, so dass der Politik sechs 
Monate gegeben sind, um Energieabhängigkeit von 
Russland zu reduzieren. 

Andererseits halte ich eine Doppelstrategie für 
sinnvoll, zum einen durch die beschlossenen Sank-
tionen, zum anderen aber indem nach dem Vorbild 
eines Marshall-Plans eine wirtschaftliche Zusammen-
arbeit in der Zukunft bei Beendigung des Krieges unter 
einem neuen Regime in Aussicht gestellt wird. Nach 
einer solchen würde ein wirtschaftlicher Entwicklungs-
plan für die gesamte Region erarbeitet. Schließlich 
wird Russland auch nach einem hoffentlich baldigen 
Ende des Krieges unser europäischer Nachbar sein, 
und es gilt, langfristig unter einem anderen Regime 
die Zusammenarbeit zu suchen. 

Neben dieser Diskussion hat jüngst die von Fi-
nanzminister Lindner angestoßene Debatte um eine 
Reduktion der Benzinpreise einigen Raum eingenom-
men. Allerdings wurde schnell klar, dass eine Kompen-
sation darüber nicht der adäquate Weg sein kann, um 
gestiegenen Preisen zu begegnen, da Energiesteuern 

2 Der Argumentation von Ockenfels und Wambach (2022) folgend, 
kann es sinnvoll sein, die verbleibenden Lieferungen in Rubel zu be-
zahlen; allerdings hat sich die G 7 zum Zeitpunkt der Verfassung die-
ses Artikels dagegen entschieden.
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Mengensteuern sind und lediglich die Mehrwertsteuer 
prozentual erhoben wird. Eine Reduktion letzterer hat 
einen kleinen Effekt und würde sich auch schwierig mit 
europäischer Gesetzgebung vereinen. Maßnahmen der 
Kompensation der Haushalte und Firmen durch direkte 
Transferzahlungen sind daher sinnvoller und weniger 
regressiv in den Verteilungswirkungen (Fuest 2022). 

Aus humanitären Gründen ist ferner eine schnelle 
unbürokratische Aufnahme der Flüchtlinge und eine 
möglichst zielgerichtete Aufnahme in den Arbeitsmarkt 
unabdingbar. Während im Moment vorwiegend Frauen 
und Kinder nach Deutschland kommen, ist abzusehen, 
dass über kurz oder lang auch ein massiver Zuzug von 
jungen Männern im Erwerbsalter erfolgen wird, die ob 
der Zerstörungen ihrer Heimat womöglich auch einen 
längeren Aufenthalt anstreben. Aufgrund der Knapp-
heit des Faktors Arbeit, die durch den demografischen 
Wandel in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten 
entsteht, ist eine schnelle Eingliederung in den Arbeits-
markt neben der humanitären auch aus ökonomischer 
und fiskalischer Perspektive wünschenswert (siehe 
hierzu Busch et al. 2020). 

KLIMA UND VERKEHR: KEINE KLARE VISION

Die Verkehrspolitik der Bundesregierung zeichnet 
sich insbesondere durch eine starke Fokussierung auf 
E-Mobilität aus. So sollen laut des jüngsten Master-
plans des Verkehrsministeriums bis 2030 15 Millionen 
Elektroautos mit einer Infrastruktur von einer Million 
öffentlichen Ladepunkten versorgt werden (Tartler 
2022). Die Frage, wie der Strom für diese Infrastruktur 
bereitgestellt wird, liegt in der Hand des Wirtschafts-
ministeriums, das zusammen mit dem Umweltminis-
terium den jüngsten Vorschlag einer Laufzeitverlän-
gerung der Atomkraftwerke nach einiger Diskussion 
ablehnte, da Risiken und Ertrag nicht im Verhältnis 
stünden und das kurzfristige Problem im nächsten 
Winter so auch nicht lösbar ist. 

Damit setzt die Bundesregierung vorwiegend auf 
Windkraft und Solarenergie mit geringer Energieeffi-
zienz von etwa 35 bzw. 20%, die jedoch durch techni-
schen Fortschritt in gewissem Rahmen erhöht werden 
kann. Der deutsche Sonderweg eines Ausstiegs aus 
der Atomenergie ist bedauerlich. Zum einen wurden 
durch neuartige Reaktortypen in den letzten Jahren 
bahnbrechende technologische Fortschritte erzielt 
(Kramper 2019), und das Land hat herausragende tech-
nologische Expertise verloren. Zum anderen stellt die 
Atomenergie eine wichtige Brücke in der Transition 
hin zu Klimaneutralität durch erneuerbare Energie 
dar, ein ausgewogener Mix ist also nötig (Gollier 2021;  
Economist 2021). Eine weniger ideologisch geprägte 
Diskussion wäre hier zwecks langfristiger Energie-
sicherheit und Bewahrung der Biodiversität notwendig. 

Ein bedeutendes Thema im Bereich Umwelt und 
Verkehr betrifft das Baurecht und die Langsamkeit 
der Prozesse bei der Durchführung großer Infrastruk-
turmaßnahmen. Hierzu sollen laut Koalitionsvertrag 

Planungs- und Genehmigungsverfahren modernisiert 
und vermehrt auf das Instrumentarium der Legal-
planung gesetzt werden. In den ersten Monaten der 
Koalitionsarbeit ist nach meinem Kenntnisstand dies-
bezüglich noch keine Umsetzung erfolgt, was in Anbe-
tracht der Komplexität auch nicht überraschend ist. 

Trotz einiger positiver Ansätze im Bereich Klima, 
Umwelt und Verkehr vermisse ich eine klare Vision 
der Koalition für die Zukunft des Transports in eu-
ropäischer Zusammenarbeit. So hat die europäische 
Kommission jüngst 15 Millionen Euro in Entwicklungs-
projekte für Hyperloops auf europäischem Boden in-
vestiert (Hayes 2021). Diese Technologie könnte ein 
wichtiger Meilenstein bei der Erreichung der Pariser 
Klimaziele sein. Entsprechende Vorhaben finden sich 
nicht im Koalitionsvertrag. Wie kann man aber »mehr 
Fortschritt wagen«, wenn sich diese Absicht im Wesent-
lichen auf moderne Windmühlen bezieht, viele andere 
hochmoderne Technologien jedoch außen vor bleiben? 

STAATSFINANZEN

Zur Stützung der klimafreundlichen Transition stellt 
Finanzminister Lindner während der Legislaturperiode 
200 Mrd. Euro bereit, die dem staatlichen Sonderver-
mögen »Energie- und Klimafonds« zugeführt werden 
sollen, wobei laut Regierungsentwurf für den Bundes-
haushalt (2021) diese Zuführung im laufenden Jahr 
60 Mrd. Euro betragen wird. Darüber hinaus beabsich-
tigt die Bundesregierung, ein neues im Grundgesetzt 
zu verankerndes Sondervermögen »Bundeswehr« in 
Höhe von 100 Mrd. Euro einzuführen und Ausgaben 
für den Wehretat in Höhe von 2% des BIP zur Ver-
fügung zu stellen. Damit würde das Dasein als Tritt-
brettfahrer, das Deutschland seit den 1990er Jahren 
betreibt, aufgegeben, man würde den Aufgaben der 
internationalen Sicherheit gerecht und nicht weiter 
eine Friedensdividende beziehen. 

Diese Maßnahmen müssen durch eine grundsolide 
Haushaltspolitik flankiert werden. Der Regierungs-
entwurf für den Bundeshalt zeichnet die dafür not-
wendigen Linien ab, wobei darin die durch den Krieg 
in der Ukraine entstandenen Effekte nicht berück-
sichtigt sind. Er sieht für das Jahr 2022 eine Netto-
kreditaufnahme von rund 100 Mrd. Euro vor. Ferner 
ist geplant, ab dem Jahr 2023 wieder auf eine mit der 
Schuldenbremse konforme Nettokreditaufnahme zu 
kommen. Die geplante Staatsverschuldung soll trotz 
der neuen Aufgaben durch Ausgabenkürzungen auf 
anderer Seite von derzeit etwa 69% des BIP bis zum 
Jahr 2026 auf etwa 62% fallen. 

Solide Staatsfinanzen sind notwendig, um das 
Land in eine Position zu bringen, bei Krisen entspre-
chend reagieren zu können. Während in Anbetracht 
der Ukraine-Krise diese Schuldenprognose höchst-
wahrscheinlich zu optimistisch ist3, ist die Flankierung 

3 Auch die im Entwurf vorgenommene Prognose zur Steigerung des 
allgemeinen Preisniveaus um 3,3% ist zu optimistisch. Mehr als 5% 
halte ich für wahrscheinlich.
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der Ausgabenpolitik durch eine solide Haushaltspla-
nung sehr zu begrüßen. Über kurz oder lang wird die 
EZB geldpolitisch gegen die Preissteigerungen steu-
ern, sei es, weil sich die Steigerung der Energiepreise 
in allgemeinen Inflationserwartungen und in einer 
Preis-Lohn-Preis-Spirale niederschlagen, sei es, weil 
sie aus Gründen der Wechselkursstabilität auf eine 
restriktivere Geldpolitik der FED reagieren muss. Bei 
einer solchen ist fiskalischer Spielraum gefragt, um 
etwa auf Seiten der Gewerbesteuer die Kostenseite 
der Unternehmen abfedern zu können, damit das kri-
tische Szenario der Stagflation, auf das wir bei einer 
dauerhaften Krise zusteuern werden, möglichst sanft 
abgefedert werden kann.4 

ALTERSSICHERUNG

Im Haushalt sollen die Sonderzahlungen des Bundes 
an die Rentenversicherung im Jahr 2022 um 500 Mio. 
Euro aufgrund der stabilen finanziellen Situation der 
gesetzlichen Rentenversicherung gekürzt werden. 
Während dies zwar eine adäquate Maßnahme ist, 
wird, wie schon im gesamten Koalitionsvertrag der 
Ampel, das Thema der Alterssicherung viel zu stief-
mütterlich behandelt. Neben dem Klimawandel ist die 
Bevölkerungsalterung einer der Megatrends, der uns 
insbesondere in den nächsten beiden Jahrzehnten 
beschäftigen wird. Die damit verbundenen volkswirt-
schaftlichen Fragen wären viel leichter adressierbar, 
wenn rechtzeitig gehandelt würde. 

Statt solchen Handelns sieht der Koalitionsver-
trag jedoch vor, dass in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung Beitragssatz, Rentenniveau und Rentenein-
trittsalter konstant bleiben sollen. Diese Politik setzt 
die verfehlte Politik des ehemaligen Finanzministers 
Scholz nahtlos fort. Die Rechnung kann aber aufgrund 
des demografischen Wandels, der seine Dynamik in 
wenigen Jahren voll entfaltet, nicht aufgehen. 

Wie in Ludwig (2016) argumentiert, besteht in der 
Rentenversicherung bezüglich des Renteneintrittsal-
ters eigentlich ein Nachholbedarf, da wir ja bereits seit 
mehr als 20 Jahren von den Problemen sprechen, sich 
aber wenig getan hat. Menschen leben länger, weil sie 
gesünder sind. Deswegen ist es natürlich im Sinne ei-
ner Generationengerechtigkeit, die Lebensarbeitszeit 
an die Restlebenserwartung ab Alter 65 zu koppeln. 
Die Indexierung der Renten an die Löhne sowie der 
demografische Faktor in der deutschen Rentenformel 
stellen darüber hinaus sinnvolle Mechanismen dar, 
eine faire Lastenverteilung zwischen Generationen 
zu erreichen. 

Die Pläne der Ampel-Koalition greifen hingegen 
durch die sogenannten Haltelinien fehl, da so das 
Rentensystem einer größeren Steuerfinanzierung be-
darf. Schon jetzt sind die Subventionen erheblich, und 

4 Einen solchen Haushaltsspielraum sehe ich bei Deutschland 
durchaus, nicht aber in anderen europäischen Ländern wie Italien 
und Spanien. Von daher ist der Weg hin zu einer europäischen Fazili-
tät nach Beispiel des NGEU meines Erachtens alternativlos.

eine noch weitergehende Steuerfinanzierung wird die 
Transparenz des Systems aushöhlen und die Ineffizi-
enzen erhöhen. Die Beschlüsse der Ampel-Koalition 
sind damit gerade das Gegenteil einer ausgewogenen 
sozialdemokratischen Politik. Diese würde nämlich die 
Effizienz erhöhen und die gewonnenen Ressourcen 
zwischen den Generationen und innerhalb der Gene-
rationen gerecht verteilen.

Um den Finanzierungsproblemen der Renten-
versicherung zu begegnen, ist im Koalitionsvertrag 
angedacht, entstehende Vorsorgelücken durch die 
Anlage von 10 Mrd. Euro in einem staatlich organi-
sierten Fonds zu schließen.5 Da dieser Betrag, gege-
ben die Bedürfnisse des Rentensystems, viel zu klein 
ist6 und zugleich die Dynamik des demografischen 
Wandels zu früh einsetzt, als dass dieser Fonds im-
plementiert ist und eine Rendite tragen wird, ist er 
für die in diesem Jahrzehnt auf uns zukommenden 
Probleme nicht geeignet. 

Eine höhere Kapitaldeckung der Altersvorsorge 
kann durch die Stärkung der privaten und betriebli-
chen Vorsorgesysteme erreicht werden. Natürlich ist 
es darüber hinaus per se denkbar, dass der Staat zu 
günstigen Konditionen Kredite aufnimmt und dieses 
Kapital in eine Anlage mit höheren Kapitalrenditen 
investiert, also eine Leverage-Position eingeht. Eine 
stärkere Beteiligung am Kapitalmarkt könnte auch 
deshalb wünschenswert sein, weil Löhne und Kapi-
taleinkommen langfristig negativ korreliert sind, der 
Staat also darüber hinaus eine Hedging-Position ein-
nehmen könnte. Jedoch habe ich große Bedenken bei 
der Vorstellung, dass eine staatliche Institution die 
Altersvorsorgevermögen verwaltet, auch wenn dies 
in kleineren Ländern wie Norwegen und Schweden 
der Fall ist. Zum einen müsste ein solcher Fonds neu 
geschaffen und mit einer entsprechenden Governan-
ce-Struktur versehen werden, zum anderen müsste im 
Grundgesetz verankert werden, dass der Staat keinen 
Zugriff auf die dort liegenden Vermögen hat.7 

Warum aber sollte eine Institution neu geschaf-
fen werden, die zusätzlich gegen eine zeitlich inkon-
sistente Politik immunisiert werden muss, wenn wir 
über einen gut durchdrungenen kompetitiven Versi-
cherungsmarkt verfügen? Wenn eine Staatsbeteiligung 
gewünscht ist, könnte der Staat je Erwerbstätigen 
einen über Schulden finanzierten Betrag auszahlen, 
der dann seitens der Privathaushalte in eine private 
Kapitalanlage investiert werden muss. Ein Default-Pro-
dukt hierfür kann von einem Konsortium der deut-
schen Versicherungswirtschaft angeboten werden, 
und es wären alle Versicherungsunternehmen nach 
Marktanteil daran beteiligt. So wären die Risiken über 
Unternehmen diversifiziert. Sollte eine Person ein an-

5 Im Haushaltsentwurf ist von diesem vermeintlichen Fonds nicht 
einmal mehr die Rede, was unterstreicht, dass die Ampel-Koalition 
die volkswirtschaftlichen Probleme der Bevölkerungsalterung kom-
plett unterschätzt.
6 Das jährliche Budget der Rentenversicherung betrug im Jahr 2020 
etwa 330 Mrd. Euro (Rentenversicherungsbericht 2021).
7 Um zum Beispiel in schlechten Zeiten das Ersparte anzugreifen.
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deres Produkt wünschen, so wäre ein Umstieg leicht 
möglich; durch Auswahl auf einer Plattform, auf der 
entsprechende standardisierte Alternativen angeboten 
werden. Transaktionskosten eines solchen Systems 
wären sehr gering. 

Ein ähnliches Design ließe sich installieren, sollte 
man sich gegen Zuschüsse des Staates entscheiden. 
Eine Ablösung der Riester- und Rürup-Subventionen 
durch die Einführung eines Mandatoriums und eine 
entsprechende Ersparnisbildung in dem dargestellten 
Konstrukt würde zu niedrigen Transaktionskosten die 
Finanzierung der Rente stärken.

Schließlich kann der Gefahr, dass bei einer Rück-
kehr zur Rentenformel und der damit bedingten Ab-
senkung des durchschnittlichen Rentenniveaus am un-
teren Ende der Einkommensverteilung mehr Personen 
in Altersarmut rutschen, durch die Einführung einer 
steuerfinanzierten und nicht konditionierten Grund-
rente begegnet werden (siehe hierzu Geyer et al. 2021).

IST DER NEUSTART GELUNGEN? 

Diese Frage kann also nur mit einem »teils, teils« be-
antwortet werden. Der Schock des Ukraine-Kriegssitzt 
tief, die langfristigen Aufgaben auch in der Sozialpoli-
tik dürfen aber trotz allem nicht vernachlässigt wer-
den, und die Bewältigung dieser ist leider bereits im 
Koalitionsvertrag falsch angelegt.
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Jutta Schmitz-Kießler

100 Tage Ampel – ein sozialpolitischer Blick zurück  
und nach vorn

Nach 100 Tagen im Amt wird in Deutschland traditio-
nell eine erste Regierungsbilanz gezogen. In der 20. Le-
gislaturperiode fällt das besonders schwer. Schließlich 
ist die sogenannte Ampel seit ihrem Start nahezu be-
ständig im Krisenmodus. Die andauernde Corona-Pan-
demie und der Ukraine-Konflikt setzen Scholz und Co. 
mächtig unter Druck. Folgt man den Umfragedaten, so 
hat die Regierung davon aber auch profitiert: Während 
der Kanzler zu Beginn seiner Amtszeit auf den Rückhalt 
der Bevölkerung zählen konnte, gerieten die Zustim-
mungswerte kurz nach dem Jahreswechsel stark ins 
Schwanken. Eine einseitige Corona- Maßnahmenpolitik, 
das schwammige Gerangel um eine Impflicht und der 
fehlende Dialog auch mit anders Denkenden ließen 
Scholz Führungsstärke immer schlechter aussehen. 
Das änderte sich schlagartig, als der Kanzler kurz nach 
dem russischen Einmarsch in die Ukraine die Haltung 

der Regierung erklärte (Scholz 2022, Erklärung vom 
27. Februar 2022). Danach stiegen seine Beliebtheits-
werte wieder deutlich an (vgl. Institut für Demosko-
pie Allensbach 2022, S. 4). Auch den Stimmungstest 
im Saarland hat zumindest die SPD bestanden. Nach 
22 Jahren zieht erstmals wieder eine Ministerpräsiden-
tin der Sozialdemokraten in die saarländische Staats-
kanzlei ein und wird dort allein regieren.

REFORMEN IN DER PIPELINE: MINDESTLOHN, 
MINI- UND MIDIJOBS UND RENTENANPASSUNG

Ist vor diesem Hintergrund auch in der Sozialpolitik 
mit starken sozialen oder sozialdemokratischen Ak-
zenten zu rechnen? Eher nicht. Dabei sah der Start 
nach 100 Tagen sozialpolitisch zunächst durchaus 
hemdsärmelig aus. Mit dem seit Ende Februar vorlie-

ZUM INHALT
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genden Gesetzentwurf zu Mindestlohn und Minijobs 
sind gleich mehrere Wahlkampfprojekte zügig ange-

schoben worden. 

Erhöhungen des Mindestlohns

So soll der Mindestlohn ab Ok-
tober 2022 ganz ohne Votum 

der Mindestlohnkommission auf 
12 Euro pro Stunde steigen. Davon 
profitieren nach den Berechnun-
gen des Bundesarbeitsministeri-
ums nicht nur etwa 6,2 Millionen 
Beschäftigte, sondern es werden 
auch Mehreinnahmen in der So-
zialversicherung generiert und 

Ausgaben der Sozialkassen vermieden (vgl. Bundes-
regierung 2022, S. 17). Statistische Analysen zeigen, 
dass diese Erwartungen durchaus realistisch sind. Die 
häufig als Maßstab für existenzsichernde Löhne ver-
wendeten Schwellenwerte des Kaufkraftstandards 
oder der in der europäischen Diskussion in der Regel 
eingesetzte Kaitz-Index werden deutlich steigen und 
Deutschland auch im internationalen Mindestlohn-
ranking sehr viel besser als bisher platzieren (vgl. 
Lübker und Schulten 2022). Auch wenn ein Teil die-
ser Verbesserungen durch die bereits im Jahr 2021 
von Mindestlohnkommission beschlossenen und zum 
1. Juli in Kraft tretenden Lohnerhöhung auf 10,45 Euro 
hervorgerufen wird (Bossler 2022, S. 5), wird das im 
Koalitionsvertrag formulierte Ziel armutsfester Löhne 
damit angepackt. Zu den Profiteuren werden vor al-
lem nicht tarifgebundene Beschäftigte und Frauen 
zählen. Beide Personengruppen machen derzeit einen 
Großteil im untersten Lohnsegment aus (vgl. Pusch 
2021; Kalina und Weinkopf 2021). 

Reform der Mini- und Midijobs

Frauen sind auch von den Änderungen der gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnisse in besonderer 
Weise betroffen. Denn etwa 60% der ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten sind weiblich (vgl. Sozial-
politik-aktuell.de 2022a). Für sie soll, ebenfalls ab Ok-
tober 2022, eine Geringfügigkeitsgrenze von 520 Euro 
(statt bisher 450 Euro) pro Monat gelten. In Zukunft 
soll der Minijob-Schwellwert dynamisiert und in ei-
nem Maßstab von zehn Wochenarbeitsstunden zu 
Mindestlohnbedingungen angepasst werden. Auch 
die Sozialabgaben und Steuern im sogenannten Über-
gangsbereich sollen (vorher 450–1 300 Euro, zukünftig 
520–1 600 Euro) neu reguliert werden. Die pauschalen 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber schmil-
zen im Übergangsbereich langsam – und nicht wie 
bisher abrupt – ab, so dass, zumindest vor Steuern 
ein höherer Bruttomonatslohn auch zu einem höheren 
Nettoentgelt führt. Nach Steuern sollen die Neurege-
lungen dazu führen, dass der Einkommensrückgang je 
nach Lohnsteuerklasse etwas geglättet wird. Dennoch 

kommt es – insbesondere in der für geringverdienen-
den Ehefrauen typischen Lohnsteuerklassenkombi-
nation V/III weiterhin zu deutlichen Einbußen (vgl.  
Sozialpolitik-aktuell.de 2022b).  Um das zu vermeiden, 
müsste die tückische Lohnsteuerklasse V grundsätz-
lich abgeschafft werden. 

Diese von allen Seiten durchaus begrüßenswer-
ten Effekte lösen allerdings nicht die grundlegenden 
Probleme geringfügiger Beschäftigung. Das in em-
pirischen Studien immer wieder belegte systema-
tische Nichteinhalten arbeitsrechtlicher Standards 
(Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubregelun-
gen, Kündigungsschutz etc.), fehlende eigenständige 
Existenz- und soziale Sicherung sowie die gerade 
durch Corona wieder offen gelegte Krisenanfälligkeit 
der Beschäftigungsform mögen an dieser Stelle als 
Stichworte reichen, um das nach wie vor ungelöste 
Problempotenzial der Minijobs zu umreißen. Viel wäre 
damit gewonnen, wenn die gerade angestoßenen Neu-
reglungen auch dazu führen würden, dass das eh be-
reits geltende Arbeitsrecht auch in der Praxis konse-
quent umgesetzt wird. Die im Gesetzentwurf formu-
lierte maximale Wochenarbeitszeit von zehn Stunden 
müsste dementsprechend konsequent eingehalten 
und beständig kontrolliert bzw. sanktioniert werden. 
Nur so sind von der Neuregelung positive Impulse zu 
erwarten. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob bzw. in-
wiefern die Anreize, die (Frauen-)Erwerbstätigkeit auf 
die genannten zehn Stunden zu begrenzen, durch die 
Überarbeitung der Abgabenbelastung im Übergangs-
bereich an Kraft verlieren werden. 

Anpassung bei der Altersvorsorge

Das dritte sozialpolitische Reformprojekt der ersten 
100 Koalitionstage stellt der Ende März vorgelegte 
Entwurf des Rentenanpassungs- und Erwerbsminde-
rungsrenten-Bestandverbesserungsgesetz dar. Darin 
wird nicht nur die Rentenanpassung 2022 geregelt, 
sondern auch der sogenannte Nachholfaktor wieder-
eingesetzt. Er sorgt dafür, dass die aufgrund der No-
minalwertgarantie der Rente nicht realisierte Anpas-
sungsdämpfungen in den Jahren einer eigentlich stei-
genden Rentenanpassung nachgeholt werden können. 
In der Folge bleiben die Renten auf dem Papier zwar 
gleich hoch oder steigen sogar, werden tatsächlich 
aber von der aus der Lohnentwicklung abgeleiteten 
Steigerung abgekoppelt und nicht in dem zu diesem 
Zeitpunkt durch die Rentenberechnung vorgesehenen 
Maße erhöht. Faktisch kommt zu einer geminderten 
Erhöhung, auch wenn diese – wie in diesem Jahr zu 
erwarten – durch das deutliche Anpassungsplus in 
der gesetzlichen Rente auf den ersten Blick nicht un-
mittelbar sichtbar sein wird. Darüber hinaus sieht der 
Gesetzentwurf vor, die eigentlich für die Jahre 2022 
bis 2025 im Rahmen des RV-Leistungsverbesserungs- 
und Stabilisierungsgesetz beschlossenen Sonderzah-
lungen des Bundes an die gesetzliche Rentenversiche-
rung (0,5 Mrd. Euro jährlich) ersatzlos zu streichen. Für 

ist wissenschaftliche Leiterin  
des Informationsportals  
www.Sozialpolitik-aktuell.de am 
Institut Arbeit und Qualifikation, 
Universität Duisburg-Essen.

Dr. Jutta Schmitz-Kießler 
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Empfänger*innen von Erwerbsminderungs- oder Hin-
terbliebenenrenten hingegen, die zwischen 2001 und 
2018 neu in die jeweilige Rentenart zugegangen sind, 
sind Leistungsverbesserungen vorgesehen. Durch ei-
nen Zuschlag zu den persönlichen Entgeltpunkten soll 
– ähnlich wie in der letzten Legislaturperiode bei der 
der Mütterrente – das durch vorangegangene Refor-
men entstandene Leistungsgefälle zwischen neu zu-
gegangenen und Bestandsrenten geschlossen werden. 

Insgesamt gesehen fällt die Rentenbilanz nach 
100 Tagen dennoch eher ernüchternd aus. Eine Rich-
tungsentscheidung über ein Mindestrentenniveau ist 
zwar im Koalitionsvertrag festgehalten (48%), aber 
gesetzgeberisch bislang nicht weiter diskutiert oder 
gar auf den Weg gebracht. Aber die Zeit drängt. Denn 
nach geltendem Recht ist nach 2025 lediglich ein Min-
destwert des gesetzlichen Rentenniveaus von 43% 
vorgesehen. Die sogenannte Niveausicherungsklau-
sel gilt bis zum Jahr 2030. Für die Zeit danach ist die 
Abflachung des Rentenniveaus nicht weiter begrenzt. 
Ohne eine Grundrenten-Aufstockung führt das unwei-
gerlich dazu, dass immer mehr Rentner*innen mit der 
gesetzlichen Rente nicht einmal mehr das Bedarfs-
niveau der Grundsicherung erreichen werden. Trotz 
jahrelanger Beitragszahlung haben diese Personen im 
Alter ein Einkommen, das auf oder gar unterhalb der 
vorleistungsunabhängigen Grundsicherung liegt. Die 
Versorgungs-, Akzeptanz- und Legitimationsprobleme 
der gesetzlichen Rente liegen auf der Hand. 

Aber auch weitere wichtige Rentenprojekte wie 
die grundsätzliche Rentenversicherungspflicht aller 
Selbständigen liegt nach wie vor auf Eis. Dieses ei-
gentlich drängende Projekt war von der großen Koa-
lition bereits vorgesehen und dann aber doch wieder 
verschoben worden, um die von der Corona- Pandemie 
besonders gebeutelten Selbständigen nicht auch noch 
mit einer Rentenvorsorgepflicht zu belasten. Diese soll 
– so wird gemunkelt – erst nach dem Abklingen der 
starken Corona-Wellen eingeführt werden. Dabei hat 
gerade die Corona-Zeit dazu geführt, dass viele Selb-
ständige ihre bislang angesparten Altersvorsorgever-
mögen aufgelöst haben. Die Dringlichkeit, gerade für 
Selbständige zuverlässige Alterssicherungslösungen zu 
finden, ist daher mit der Pandemie noch angestiegen. 

KRISENBEDINGTER SOZIALPOLITISCHER 
STILLSTAND?

Gleichzeitig hat der Kriegsausbruch zu einer krassen 
Kehrtwende in der Regierungspolitik geführt. Die im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen, auch langfristig ge-
dachten Projekte werden zunehmend zugunsten von 
kurzfristigen Reaktionen auf die täglich deutlicher 
werdenden Krisenfolgen ersetzt. So hat der Kanzler 
der Bundeswehr spontan ein 100-Mrd.-Euro-Aufrüs-
tungsprogramm in Aussicht gestellt. Bezahlt werden 
soll diese Summe nicht mit regulären Haushaltsmit-
teln, sondern durch ein mit zusätzlichen Krediten fi-
nanziertes Sondervermögen. 

Darüber hinaus hat die Ampel-Koalition Ende 
März Einmalzahlungen und befristete Rabatte auf Ben-
zin, Bus und Bahn auf den Weg gebracht, die zumin-
dest die erwerbstätigen Bürger*innen entlasten sol-
len. Die Maßnahmen werden schätzungsweise weitere 
15 Mrd. Euro kosten (vgl. Hentze 2022). Parallel dazu 
ist bereits jetzt absehbar, dass das Wirtschaftswachs-
tum auch (weit) über die Pandemie hinaus schwächeln 
wird. Auch wenn die deutsche Wirtschaft die letzte 
Corona-Welle deutlich besser weggesteckt hat als in 
den Wellen zuvor und die Auftragsbücher die Indust-
rieunternehmen voll sind, werden die täglich steigen-
den Rohstoffpreise und Lieferengpässe von Vorpro-
dukten unweigerlich zu Schwierigkeiten führen (vgl. 
Wollmershäuser et al 2022). Dementsprechend meldet 
auch der ifo Geschäftsklimaindex im März 2022 einen 
Einbruch auf 90,8 Punkte. Damit fällt die zu erwarten-
den Wirtschaftsflaute aktuell noch drastischer aus als 
bei dem Ausbruch der Coronakrise (vgl. Fuest 2022). 

Das Versprechen der Regierungskoalition, die 
Schuldenbremse zu halten und aus den Steuerannah-
men der wieder anziehenden Wirtschaft sowohl die 
Corona-Schulden als auch Energiewende zu bewälti-
gen, erscheint unter diesen, geänderten Vorzeichen 
wenig realistisch. Mehr noch: Aufrüstung, beschleu-
nigte ökologische Transformation und die Versorgung 
von wohlmöglich Tausenden Kriegsflüchtlingen wer-
den zu ruckartig steigenden Finanzierungsaufgaben 
führen, die auch den regulären Haushalt belasten. Die 
massiven Finanzierungsprobleme von Bundesagentur 
für Arbeit und gesetzlicher Krankenversicherung wer-
den derzeit (noch) durch erhebliche Zuschüsse aus 
dem Bundeshaushalt abgefangen, aber wie sieht das 
im nächsten Jahr aus? Für die Krankenversicherung 
soll eine noch einzusetzende Reformkommission pers-
pektivisch Vorschläge erarbeiten, die aber sicher unter 
dem Eindruck der Finanzierungsengpässe stehen wird. 
Mit dem Kriegsausbruch dürfte ein (Groß-)Teil der im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen weiteren, sozialpoli-
tischen Vorhaben, jedenfalls obsolet geworden sein.

HAUSHALTSENTWURF: RENTENREFORM, 
KINDERGRUNDSICHERUNG UND BÜRGERGELD 
AUF DER LANGEN BANK

Es überrascht daher wenig, dass die im Koalitions-
vertrag skizzierten sozialpolitischen Großprojekte 
wie Rentenreform, Kindergrundsicherung oder Bür-
gergeld in der aktuellen politischen Diskussion kaum 
noch vorkommen. Zumindest im Bereich der Rente 
ist das (gut) zu verschmerzen. Schließlich sah der 
Koalitionsvertrag eine wenig überzeugende, weitere 
Auslagerung der Rentenversorgung auf den privaten 
Kapitalmarkt vor, von dem erneut vor allem die Ver-
sicherungswirtschaft profitiert hätte. Wenn die ak-
tuelle Krise an dieser Stelle Diskussionszeitfenster 
frei räumt, die zur Revitalisierung einer nachhaltigen 
Rentendebatte führt, wäre das durchaus ein Gewinn. 
Dabei kann der Startpunkt der Diskussion nur in der 
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Einsicht bestehen, dass in der Altersvorsorge immer 
die aktuell erwerbsfähige Generation für die Alten 
(und die Jungen) wird sorgen müssen. 

Das sowohl für eine Grundsicherungsreform (Neu-
regelung von Hartz-IV in Form eines sogenannten Bür-
gergeldes) als auch eine neue Kindergrundsicherung 
im aktuellen Haushaltsplan keine Mittel eingeplant 
sind, ist hingegen ein schlechtes Zeichen. Schließlich 
ließen gerade diese beiden, im Koalitionsvertrag an-
gekündigten Maßnahmen, auf eine bessere (Kinder-)
Armutsvermeidung und mehr soziale Gerechtigkeit 
hoffen. Nun soll zumindest die Kindergrundsicherung 
in eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe ausge-
lagert werden, die die Umsetzung der bereits ange-
kündigten Reform vermutlich (stark) entschleunigen 
wird. Mit handfesten Plänen wird daher auch nach 
200 Tagen Ampel-Koalition nicht zu rechnen sein. Es 
bleibt aber abzuwarten, wie die (sozialpolitische) Bi-
lanz nach weiteren 100 Tagen aussehen wird. 
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Maximilian Blömer und Valentina Consiglio

Reform der Mini- und Midijobs:  
Verschärft die Ampel-Koalition die Teilzeitfalle?

Seit seiner Einführung vor mehr als 40 Jahren gleicht 
die Geschichte des Minijobs einer Achterbahnfahrt1, 
die in der arbeitsmarktpolitischen Debatte stets 
kontrovers begleitet wurde und insbesondere in 
den letzten Jahren erneut an Intensität gewonnen 
hat. Kritische Stimmen führen empirisch fundierte 
Argumente an, die zeigen, dass mit den steuer- und 
abgabenfreien Minijobs sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungen in kleinen Betrieben verdrängt 
werden (Collischon et al. 2021; Hohendanner und 
Stegmaier 2012), die Arbeit im Niedriglohnsektor 
begünstigt wird (Grabka und Göbler 2020; Voss und 
Weinkopf 2012 und diese insbesondere in Kombina-
tion mit dem Ehegattensplitting für Frauen zur Zweit-
verdienerfalle werden (Blömer et al. 2021; Blömer 
und Peichl 2020a). Auch gibt es bisher wenig Evidenz 
dafür, dass Minijobs etwa als Sprungbrett in sozialver-

1 Für einen Überblick zur Entwicklung und den bisherigen Reformen 
der Mini- und Midijobs in Deutschland siehe Box »Entwicklung und 
Reformen der Mini- und Midijobs in Deutschland«.

sicherungspflichtige Beschäftigung dienen (Lietzmann 
et al. 2017). Dazu trägt auch bei, dass Minijobber*in-
nen von Arbeitgeber*innen selten Weiterbildungs-
möglichkeiten erhalten (Oschmiansky und Berthold 
2020). Nicht zuletzt hat auch der massive Einbruch 
der Minijob-Beschäftigung in der Coronakrise dazu 
beigetragen, dass die Rufe nach der Eindämmung 
geringfügiger Beschäftigung lauter wurden, da sie 
– anders als sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung – keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld bie-
tet und Minijob-Beschäftigte häufig als erste ent-
lassen wurden (Consiglio und Göbler 2021; Grabka  
et al. 2020). 

Die Befürworter*innen dieser Beschäftigungsform 
verweisen hingegen auf die Flexibilität, die insbeson-
dere Arbeitgeber*innen durch den Minijob zur Verfü-
gung steht, sowie auf den Minijob als attraktive Alter-
native zur Schwarzarbeit (siehe z.B. Spermann 2022). 
Dabei wird auch die ungewollte Arbeitszeitverkürzung 
kritisiert, die sich mechanisch aus einem steigenden 
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Mindestlohn für viele Minijobber*innen ergibt.2 Statt-
dessen wird eine Dynamisierung der Verdienstgrenze 
für Minijobs gefordert, indem der maximale Verdienst 
an das reale Lohnwachstum gekoppelt und regelmä-
ßig angepasst wird (BDA 2021). 

Diese gegensätzlichen Argumente spiegelten sich 
auch in den letzten Wahlprogrammen der jetzigen 
Regierungsparteien wider: So wollten die Grünen und 
die SPD die Minijobs mit Ausnahmen für Schüler*in-
nen, Studierende und Rentner*innen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung überführen (Bündnis 90/
Die Grünen 2021; SPD 2021). Die FDP kündigte in ihrem 
Wahlprogramm hingegen an, sich für die Kopplung 
der Verdienstgrenze von Mini- und Midijobs an den 
Mindestlohn, also für eine Dynamisierung, einzuset-
zen (FDP 2021). Mit Blick auf das Ehegattensplitting 
warben insbesondere die Grünen aufgrund der negati-
ven Anreizwirkungen für Zweitverdiener*innen für die 
Umwandlung in eine Individualbesteuerung mit über-
tragbarem Grundfreibetrag, während die FDP deutlich 
machte, dass sie am jetzigen System festhalten wolle.

Mit Beginn der Verhandlungen zur Ampel-Koali-
tion war daher klar, dass es zu einer Kompromisslö-
sung kommen muss, die eine Reform geringfügiger 
Beschäftigung, die Anpassung des Mindestlohns und 
weitere Steuerreformen, inklusive der Ehegatten-
besteuerung, berücksichtigt. Das Ergebnis steht im  
Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP (2021) 
festgeschrieben. So konnten sich die SPD und die Grü-
nen mit der geplanten Anhebung des Mindestlohns auf 
12 Euro durchsetzen, und auch Geringverdiener*in-
nen sollen durch die Ausweitung der Gleitzone auf 
1 600 Euro entlastet werden. 

Die Reformvorhaben mit Blick auf Minijobs sowie 
die Ehegattenbesteuerung erhielten hingegen eine 
eindeutig gelbe Färbung: Mit der Erhöhung des Min-
destlohns auf 12 Euro im Oktober 2022 soll auch die 
Verdienstgrenze von Minijobs auf 520 Euro angeho-
ben und fortlaufend an die Entwicklung des Mindest-
lohns gekoppelt und damit dynamisiert werden. Das 
Ehegattensplitting bleibt im Kern unangetastet.3 Vor 
dem Hintergrund der bekannten Fehlanreize auf dem 
Arbeitsmarkt, die von der Kombination aus Minijobs 
und Ehegattensplitting ausgehen und in der häufig 
zitierten Teilzeit- oder Zweitverdienerfalle4 münden, 
verkündet die Ampel-Koalition dennoch die hehre Ab-
sicht, verhindern zu wollen, dass »Minijobs als Ersatz 
für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur 
Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden« (SPD 
et al. 2021, S. 70).

Inwiefern die Ampel-Koalition mit ihren bisheri-
gen Reformanstrengungen dazu in der Lage ist, der 
Teilzeitfalle insbesondere für Frauen – trotz effektiver 
Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze und Beibe-

2 Bossler und Schank (2020) finden beispielswiese, dass Minijobs 
die Wirkungen des Mindestlohnes so auf die Monatslöhne ausbrem-
sen können.
3 Lediglich die Überführung der Steuerklassen III und V in das  
Faktorverfahren ist vorgesehen (SPD et al. 2021, S. 115).
4 Nachfolgend werden die beiden Begriffe synonym verwendet. 

haltung des Ehegattensplittings – Einhalt zu gebieten, 
ist Gegenstand dieses Beitrages. Zu 
diesem Zweck präsentieren wir 
Simulationsergebnisse einzel-
ner bereits beschlossener und 
absehbarer Reformelemente 
unter Anwendung eines empi-
risch geschätzten Haushaltsar-
beitsangebotsmodells der Discre-
te-Choice-Klasse des ifo Instituts.5 
Hierbei simulieren wir die Belas-
tungs- und Beschäftigungswirkun-
gen der Reformen der Mini6- und 
Midijobs sowie ausgewählter ge-
planter Steuerentlastungen im 
Vergleich zum bisher aktuellen 
Rechtsstand 2022 und gehen 
dabei insbesondere auf die 
unterschiedlichen Arbeitsange-
botswirkungen für Frauen und 
Männer ein. 

Konkret simulieren wir die  
Effekte der Mini- und Midijob-Re-
form nach dem Regierungsentwurf 
vom 23. Februar 2022, der die An-
hebung der Minijob-Verdienst-
grenze auf 520 Euro pro Monat und 
die Neugestaltung sowie Auswei-
tung der Midijob-Gleitzone auf 1 600 Euro vorsieht.7 
Bei den geplanten Steuerentlastungen betrachten 
wir einerseits die Anhebung der Werbungskostenpau-
schale von 1 000 auf 1 200 Euro im Jahr sowie anderer-
seits die Anhebung des Grundfreibetrages von 9 984 
auf 10 347 Euro im Jahr. Zudem untersuchen wir die 
Kombination dieser drei Reformen. 

DIE ROLLE VON MINIJOBS FÜR DIE TEILZEITFALLE

Deutschland hat im europäischen Vergleich8 aktu-
ell die vierthöchste Teilzeitquote bei Frauen (48%), 
während die Teilzeitquote für Männer bei nur 11% 
liegt (Eurostat 2022, Stand: Q3 2021). Mit langfristigen 
Folgen: Bönke et al. (2020) zeigen in ihrer Analyse 
des sogenannten Gender Lifetime Earnings Gaps, dass 
rund die Hälfte der geschlechtsspezifischen Lücke in 
den Bruttolebenserwerbseinkommen – die bei fast 
50% liegt – durch Unterschiede in den Erwerbs- und 

5 Für diese Berechnungen wurde konkret das »ifo Tax and Transfer 
Behavioral Microsimulation Model« (ifo-MSM-TTL) eingesetzt, eine 
Variante mit expliziter Modellierung und Schätzung von Verhal-
tensanpassungen. Für eine umfassende Modelldokumentation siehe 
Blömer und Peichl (2020). Als Datengrundlage für die Simulation 
dient das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) v36. Für Details zum 
Datensatz siehe Goebel et al. (2019).
6 Einschränkend ist festzuhalten, dass im Rahmen der Simulations-
rechnungen nur eine Beschäftigung je Person betrachtet werden 
kann. Die (zusätzliche) Ausübung von Minijobs in Nebentätigkeit kann 
in dem Modellrahmen daher nicht berücksichtigt werden. Allerdings 
ist diese Dimension für Zweitverdiener*innen auch nicht relevant.
7 Für Details siehe https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-mindestlohnerhoehungsge-
setz-aenderung-geringfuegige-beschaeftigung.pdf.
8 EU 27 ohne Großbritannien.
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Arbeitszeiten zwischen Frauen und Männern erklärt 
werden kann (Bönke et al. 2020).9 Ein entscheiden-
der Grund für die Unterschiede in den Arbeitszeiten 
ist die Kombination aus Ehegattensplitting und der 
Steuer- und Abgabenfreiheit der Minijobs. Dadurch 
werden verheiratete Zweitverdiener*innen – und da-
mit mehrheitlich Frauen – bei der Aufnahme einer 
substanziellen Beschäftigung stark belastet, so dass 
sich die Arbeit über den Minijob hinaus für sie finan-
ziell kaum lohnt, wenn der/die Partner*in in Vollzeit 
arbeitet (Becker 2022; Blömer et al. 2021; Blömer und 
Peichl 2020a). Darüber hinaus üben Frauen in Minijobs 
häufig Tätigkeiten aus, die unterhalb ihres eigent-
lichen Qualifikationsniveaus liegen (Consiglio und 
Göbler 2021). Dies ist auch vor dem Hintergrund der 
notwendigen Fachkräftesicherung eine vieldiskutierte 
ungünstige Wirkung von Minijobs (Walwei 2021). So 
geht die Zweitverdienerfalle nicht zuletzt auch mit 
gesamtwirtschaftlichen Ineffizienzen einher. 

Bereits vor der Bundestagswahl gab es daher 
konkrete Vorschläge zur Eindämmung der Minijobs 
(Grabka et al. 2020) bzw. deren Umwandlung in so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung (Krebs et 
al. 2021; Krebs und Scheffel 2021) und einer kombi-
nierten Reform mit dem Ehegattensplitting (Bach et 
al. 2020; Blömer et al. 2021; Eichhorst et al. 2012). 

9 Solange sich Zweitverdienerinnen nicht scheiden lassen, werden 
sie durch das Einkommen ihres Partners abgesichert (Bönke und 
Glaubitz 2022). Ist dies jedoch nicht der Fall, ist Armut im Alter eine 
häufige Folge, da sich mit einem steuer- und abgabenfreien Minijob 
und/oder einer geringen Teilzeitbeschäftigung kaum Rentenansprü-
che erwerben lassen. 

Durch die von der Ampel-Koalition vorgeschla-
gene Reform wird die Minijobgrenze nun allerdings 
automatisch an die Mindestlohnentwicklung ange-
passt und bleibt somit real in Zukunft etwa auf dem 
gleichen Niveau. Dadurch wird auch die maximale 
Zahl der geleisteten Stunden fixiert. Auch wenn es 
prinzipiell wenig wissenschaftliche Einwände gibt, Pa-
rameter des Steuer- und Transfersystems an realen 
Lohngrößen zu indexieren, besteht mit der Kopplung 
der Minijob-Verdienstgrenze gerade an den Mindest-
lohn das Risiko, dass sich dadurch ein noch stärkerer 
Ankerpunkt im Niedrigeinkommensbereich bildet – so 
könnte die Kombination aus Zehn-Stunden-Minijob 
zum Mindestlohn in Zukunft ein typisch angebotenes 
»Paket« darstellen. Damit würde es insbesondere 
Zweitverdiener*innen durch die hohen Belastungen 
über die Minijobgrenze hinaus erschwert, dieser Ver-
ankerung nicht nur durch Mehrarbeit, sondern auch 
durch Lohnerhöhungen zu entkommen.

DIE BELASTUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGS-
WIRKUNG DER GEPLANTEN REFORMEN

Die Anreizproblematik beim Übergang von Mini- in 
Midijobs entsteht insbesondere durch die Interaktion 
mit dem Ehegattensplitting bei gemeinsamer Veranla-
gung. Dennoch gibt es aber auch grundsätzliche Kritik 
an der Ausgestaltung der Sozialversicherungsbeiträge 
in der Gleitzone (Krebs und Scheffel 2021). Ein ver-
gleichsweise kleineres Element ist der sprunghafte 
Anstieg der Sozialversicherungsabgaben, der sich 

Im Kern wurde die steuer- und abgabenfreie gering-
fügige Beschäftigung schon in den 1960er Jahren 
attraktiver gestaltet, um Anreize zur Arbeitsmarkt-
partizipation (extensive margin) für »Hausfrauen«, 
Rentner*innen und Studierende zu schaffen und da-
mit dem damaligen Arbeitskräftemangel entgegen-
zuwirken (Oschmiansky und Berthold 2020). Zur offi-
ziellen Einführung des Begriffs kam es im Rahmen des  
SGB IV im Jahr 1977.

Mit einer Reform der rot-grünen Bundesregie-
rung 1999 sollte der sich bis dahin stark verbreiteten 
Beschäftigungsform durch diverse neue Regelungen 
erstmals Einhalt geboten werden. Dazu gehörte die 
Einführung der Pauschalabgaben für Arbeitgeber*in-
nen sowie der vollen Beitragspflicht für Minijobs in 
Nebentätigkeit. Ein erklärtes Ziel war, die Frauener-
werbstätigkeit auch in geleisteten Stunden (intensive 
margin) zu erhöhen (Oschmiansky und Berthold 2020) 
– zu viele Zweitverdienerinnen steckten in der Minijob- 
falle.

Nur wenige Jahre später kam es jedoch bereits 
zur zweiten Reform der Minijobs im Rahmen der 

Hartz-Gesetzgebungen. Sie verfolgte das gegenteilige 
Ziel und strebte u.a. mit der Anhebung der Verdienst-
grenze, der Abschaffung der Arbeitszeitbegrenzung 
sowie der Wiedereinführung der Steuer- und Abga-
benfreiheit für Minijobs in Nebentätigkeit die erneute 
Flexibilisierung der Beschäftigungsform an, um die 
Entstehung neuer Arbeitsplätze in diesem Segment 
zu fördern (Oschmiansky und Berthold 2020). Im Zuge 
dieser Reformen wurde auch eine Gleitzone für Be-
schäftigung bis 800 Euro monatlich – sogenannte Mi-
dijobs – eingeführt.

Die Zahl der Minijob-Beschäftigten wuchs in den 
Folgejahren auf rund 7 Millionen an. Um einen Inflati-
onsausgleich zu schaffen, wurde die Verdienstgrenze 
im Jahr 2013 von 400 auf 450 Euro angehoben und 
mit der Einführung des Mindestlohns 2015 indirekt er-
neut eine zeitliche Geringfügigkeitsgrenze implemen-
tiert, auch wenn diese nicht immer eingehalten wurde  
(Consiglio und Göbler 2021; Pusch und Seifert 2017). 
Auch die Entgeltgrenze für Midijobs wurde 2013 auf 
850 Euro und 2019 auf 1 300 Euro angehoben.

ENTWICKLUNG UND REFORMEN DER MINI- UND MIDIJOBS IN DEUTSCHLAND

ZUM INHALT
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durch die aktuellen Regelungen bei einem Verdienst 
knapp oberhalb der Minijob-Grenze ergibt. Derzeit 
steigen die Sozialversicherungsabgaben abrupt von 
0% im Minijob auf knapp über 10% bei einem Durch-
schnittsverdienst von 451 Euro im Monat an (vgl. ge-
strichelte Linie in Abb. 1), also rund 50 Euro im Monat 
(vgl. Abb. 2). 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Reform 
der Mini- und Midijobs sieht eine Änderung des Ver-
laufes dieser Abgabenquote vor, so dass die Sozi-
alversicherungsabgaben bei einem Verdienst jen-
seits des Minijobs kontinuierlich ansteigen würden.  
Abbildung 2 zeigt diesen linearen Verlauf des Reform-
vorschlages im Vergleich zum Status quo (bisheriger 
Rechtsstand 2022). Die Behebung der ursprünglichen 
Sprungstelle kann die Hürde, den Beschäftigungsum-
fang über die Minijobgrenze hinaus auszuweiten, leicht 
senken. Für verheiratete Frauen spielt dies jedoch eine 
geringere Rolle, da für sie insbesondere die Kombi-
nation des steuer- und abgabenfreien Minijobs mit 
dem Ehegattensplitting dazu führt, dass jenseits der 
Minijobgrenze Einkommensteuer anfällt, die deutlich 
oberhalb des üblichen Eingangssteuersatzes liegt und 
sich die Ausweitung der Arbeitszeit daher kaum lohnt, 
wenn der Partner bereits ein substanzielles Einkom-
men erzielt. Ohne eine Reform des Ehegattensplittings 
ist eine Verringerung der bestehenden Sprungstelle 
bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung für Zweitverdienerinnen daher auch 
mit einer Reform der Gleitzone schwer möglich. Das 
Element der Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze 
könnte die Vorteilhaftigkeit von geringer Arbeitszeit 
hingegen verstärken. 

Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen der Ana-
lyse der Beschäftigungswirkungen der vorgesehenen 
Reformen im Vergleich zum Status quo, also dem 
aktuellen Rechtstand 2022. Tabelle 1 fasst diese für 
die im Regierungsentwurf vorgesehene Mini- und Mi-
dijob-Reform, die zusätzlichen Steuerentlastungen 
bestehend aus der Anhebung der Werbungskosten-
pauschale und des Grundfreibetrages sowie die Kom-
bination dieser drei Reformen zusammen. 

Die Reform der Mini- und Midijobs führen insge-
samt zu einer positiven Wirkung auf das Arbeitsange-
bot an der extensive margin, d.h., die Reform erhöht 
die Anreize für die prinzipielle Aufnahme einer Be-
schäftigung. Insgesamt würden knapp 50 000 zusätz-
liche Personen durch die Reform in den Arbeitsmarkt 
eintreten, davon 42 000 Frauen (vgl. Tab. 1, Panel A.). 
Allerdings geht die Reform mit negativen Veränderun-
gen an der intensive margin einher. Grund dafür ist, 
dass Beschäftigung vor allem in niedrigen Stundenka-
tegorien aufgenommen wird und es gleichzeitig auch 
zu einer Verringerung der Arbeitszeiten von bereits 
beschäftigten Personen kommt. Dies liegt daran, dass 
geringfügige Beschäftigung ebenso wie Teilzeit durch 
die Reform deutlich attraktiver werden – insbesondere 
für Frauen. Der Effekt, dass die Partizipation zunimmt, 
aber die Stunden insgesamt abnehmen, sind bei einer 

Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze typisch (vgl. 
auch Arntz et al. 2003; Blömer et al. 2021; Eichhorst 
et al. 2012). Der Rückgang im Arbeitsvolumen beläuft 
sich insgesamt auf 33 000 Vollzeitäquivalente und ist 
für Frauen mit 22 000 Vollzeitäquivalenten absolut 
gesehen doppelt so hoch wie für Männer (11 000 VZÄ) 
(vgl. Tab. 1, Panel A.). 

Beide beabsichtigten Formen der Steuerentlas-
tungen, über den Grundfreibetrag sowie über die 
Werbungskostenpauschale, haben grundsätzlich eine 
positive Wirkung auf das Arbeitsangebot. Dies spie-
gelt sich in einer höheren Arbeitsmarktpartizipation 
sowie in einem positiven Effekt auf die geleisteten 
Stunden wider (vgl. Tab. 1, Panel B. und C.). Dabei 
greift die Werbungskostenpauschale individuell und 
kann damit nicht auf Partner*innen im Rahmen der 
gemeinsamen Besteuerung »aufgeteilt« werden. Wäh-
rend die Erhöhung des Grundfreibetrags zu einer Er-
höhung des Splittingvorteils führt, ist dies bei der 
Werbungskostenpauschale nicht der Fall, da diese 
wie ein zusätzlicher individueller Freibetrag wirkt. 
Diese unterschiedliche Wirkung zeigt sich auch in den 
Simulationsergebnissen. Durch die Steuerentlastung 
in Form der Anhebung der Werbungskostenpauschale 
kann mit einem Anstieg der Beschäftigung in vollzeit-
äquivalenten Stellen (intensive margin) und in Perso-
nen (extensive margin) für Frauen und Männer um je 

Quelle: ifo-Mikrosimulationsmodell.
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9 000 VZÄ bzw. 8 000 Personen gerechnet werden (vgl. 
Tab. 1, Panel B. und C.). Diese individuelle Wirkung 
gilt jedoch nicht für die Anhebung des Grundfreibe-
trages, so dass sich die positiven Beschäftigungs-
wirkungen für Männer und Frauen bei dieser Form 
der Steuerentlastung erheblich unterscheiden. Sie 
steigert die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen 
lediglich um 3 000 Personen und die der Männer um 
11 000 und damit um ein Vielfaches mehr. Auch die 
Vollzeitäquivalente sind für Männer mit 12 000 dop-
pelt so hoch wie für Frauen (6 000) (vgl. Tab. 1,  
Panel C.). 

Betrachten wir alle drei Reformelemente in Kom-
bination, zeigt sich, dass die Beschäftigungswirkun-
gen an der intensive margin mit Blick auf die gesamte 
Erwerbsbevölkerung nur noch leicht positiv sind (vgl. 
Tab. 1, Panel D.). Zudem gibt es auch hier deutliche 

Unterschiede in der Wirkung nach Geschlecht – die 
Beschäftigungswirkungen in vollzeitäquivalenten Stel-
len fallen lediglich für Männer positiv und für Frauen 
hingegen negativ aus. So würden zwar 53 000 mehr 
Frauen in den Arbeitsmarkt eintreten, allerdings 
größtenteils zu geringen Stunden. Außerdem würden 
bereits erwerbstätige Frauen ihre Arbeitszeit redu-
zieren, so dass – anders als bei Männern – die Be-
schäftigung insgesamt um 7 000 Vollzeitäquivalente 
reduziert würde. 

Abbildung 3 veranschaulicht diese Arbeitsan-
gebotswirkungen für die vorgesehene Reform der 
Mini- und Midijobs und zeigt die Veränderungen für 
Frauen und Männer nach Stundenkategorien. Dabei 
wird deutlich, dass der grundsätzliche Wirkmechanis-
mus – d.h. die Zunahme der Arbeitsmarktpartizipation 
bei gleichzeitiger Reduktion der Arbeitszeit – sowohl 
für Männer als auch für Frauen gilt. Allerdings ist der 
Umfang dieser Veränderungen für Frauen über fast 
alle Stundenkategorien hinweg deutlich größer. So 
verteilen sich die über 40 000 zusätzlichen Frauen, 
die durch die Reform der Mini- und Midijobs in den 
Arbeitsmarkt eintreten würden, eher auf Stundenka-
tegorien unterhalb der Vollzeitbeschäftigung. Hinzu 
kommt, dass weitere fast 40 000 Frauen ihre Vollzeit-
tätigkeit aufgeben. 

Letztlich gehen die Reformen durch niedrigere 
Steuereinnahmen und ein geringeres Aufkommen bei 
der Sozialversicherung auch mit fiskalischen Kosten 
einher, die sich in Kombination aller Reformelemente 
und unter Berücksichtigung der Arbeitsangebots-
wirkungen auf rund 6,5 Mrd. Euro jährlich belaufen 
würden. Bezüglich der Verteilungsindikationen des 

Tab. 1

Arbeitsangebotswirkungen unterschiedlicher Reformen und Reformkombinationen

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

 Tsd. VZÄ % Tsd. Personen %

A. Reform Mini-/Midijob Regierungsentwurf

Gesamt – 33 – 0,1 49 0,14

   Männer – 11 – 0,06 7 0,04

   Frauen – 22 – 0,15 42 0,24

B. Steuerentlastung – Anhebung Werbungskostenpauschale

Gesamt 18 0,05 16 0,04

   Männer 9 0,05 8 0,04

   Frauen 9 0,06 8 0,04

C. Steuerentlastung – Anhebung Grundfreibetrag

Gesamt 18 0,05 14 0,04

   Männer 12 0,07 11 0,06

   Frauen 6 0,04 3 0,02

D. Reform Mini-/Midijob + Steuerentlastungen

Gesamt 4 0,01 79 0,22

   Männer 11 0,06 26 0,14

   Frauen – 7 – 0,05 53 0,30

Hinweis: Arbeitsangebotswirkungen im Vergleich zum bisherigen Status quo 2022. Vollzeitäquivalente bemisst den Beschäftigungseffekt umgerechnet in Vollzeit-
beschäftigte mit 40 Wochenarbeitsstunden. Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln.

Quelle: ifo-Mikrosimulationsmodell.
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Gini- Koeffizienten und der Armutsrisikoquote sind 
die Reformen neutral.

FAZIT UND AUSBLICK

Die Simulation der Beschäftigungswirkungen der von 
der Ampel-Regierung geplanten Reformen im Bereich 
der Mini- und Midijobs sowie ausgewählter steuerli-
cher Entlastungen zeigt, dass unterm Strich positive 
Arbeitsangebotseffekte, vor allem in der generellen 
Arbeitsmarktpartizipation, zu erwarten sind. Mit Blick 
auf die Veränderungen der Arbeitszeit sind die Effekte 
allerdings lediglich für Männer positiv. Für Frauen ist 
durch die Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze 
und der Midijob-Gleitzone mit einer Reduktion des 
Arbeitsangebots um 22 000 Vollzeitäquivalente zu 
rechnen, und selbst unter Berücksichtigung der po-
sitiven Beschäftigungswirkungen der zusätzlich vorge-
sehenen Steuerentlastungen ergeben sich noch nega-
tive Effekte für Frauen (– 7 000 VZÄ). Die Betrachtung 
der Beschäftigungswirkung nach Stundenkategorien 
macht deutlich, dass Minijobs und Teilzeitbeschäfti-
gung durch die Reform insbesondere für Frauen noch 
attraktiver werden. 

Dies bedeutet, dass die Teilzeitfalle durch die von 
den Ampel-Koalitionär*innen vorgesehenen Reformen 
nicht begrenzt werden kann. Ganz im Gegenteil ist 
damit zu rechnen, dass sie durch deren Umsetzung 
sogar noch weiter verschärft wird. Ein zentraler Grund 
dafür ist, dass die Ampel-Koalition die Fehlanreize des 
Ehegattensplittings – die mehrheitlich Frauen und 
Mütter als Zweitverdienerinnen betreffen – in ihrem 
Regierungsprogramm nicht im Kern angeht. Anders 
gesagt: Da sich die Zweitverdienerfalle insbesondere 
aus der Kombination des Ehegattensplittings und der 
für Arbeitnehmer*innen steuer- und abgabenfreien 
Minijobs ergibt, trägt eine effektive Anhebung der Mi-
nijobgrenze unmittelbar zu ihrer Ausweitung bei. Auch 
die kleine Verbesserung beim Übergang von Mini- in 
Midijobs kann dies nicht mildern. Zudem könnte die 
geplante Kopplung der Mini- und Midijob-Verdienst-
grenze speziell an den Mindestlohn die Teilzeitfalle in 
Zukunft sogar stärker verankern. 

Insgesamt wird das erklärte Ziel der Ampel-Koali-
tion, die Verdrängung von regulären Arbeitsverhältnis-
sen durch Minijobs sowie die Teilzeitfalle insbesondere 
für Frauen zu verhindern, vor dem Hintergrund der 
angebotsseitigen Beschäftigungswirkungen mit den 
bisherigen Reformelementen verfehlt. 
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Irene Gerlach

Familienpolitik der Ampel-Koalition

Die Wege, die die »Ampel-Regierung« in der Famili-
enpolitik beschreiten wird, finden sich im Koalitions-

vertrag unter dem Titel »Chancen für 
Kinder, starke Familien und beste 

Bildung ein Leben lang«. Das 
deutet auf eine systematische 
Verbindung von Familien- und 
Bildungspolitik hin, die diese 

seit der Jahrtausendwende kenn-
zeichnet. Ausgelöst wurde der Poli-
tikwechsel durch den Schock, den 
die Ergebnisse der OECD-Erhebung 
zu den Lernergebnissen von Schü-
lerinnen und Schülern (PISA) im 
Jahr 2000 erzeugt hatte. Das Ziel 

guter Bildung und Förderung von Anfang an für alle 
Kinder und die Unterstützung der Eltern sowie bei 
Übergängen im Betreuungs- und Schulsystem wurden 
dabei zunehmend mit dem Ziel der Ermöglichung von 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbunden. Die 
im Koalitionsvertrag niedergelegte Skizze von Fami-
lienpolitik der 20. Legislaturperiode umfasst sowohl 
Elemente einer konsequenten Fortsetzung von Fami-
lienpolitik, wie sie sich nach dem Paradigmenwechsel 
zur Jahrtausendwende herausgebildet hat, als auch 
neue Impulse. 

KONSEQUENTE WEITERFÜHRUNG

Zu den familienpolitischen Planungen, die sich als 
konsequente Weiterentwicklung der Familienpolitik 
der letzten Legislaturperioden verstehen lassen, ge-
hört neben der oben erwähnten systematischen Ver-
knüpfung von Familien-, Betreuungs- und Bildungspo-
litik auch die Fortsetzung einer zunehmend auf egali-
täre Verteilung der Sorgearbeit ausgerichtete Politik, 
wie sie sich z.B. in der Ankündigung der Erweiterung 
der Partnermonate beim Basis-Elterngeld um einen 
Monat widerspiegelt. Die versprochene »Modernisie-
rung« des Elterngeldanspruchs für Selbständige ist mit 
Rückblick auf den bisherigen Bürokratiedschungel, 

den diese bei der Beantragung vor sich hatten, als 
Element einer faireren Gleichbehandlung aller Eltern 
zu werten. Der elternzeitbedingte Kündigungsschutz 
soll um drei Monate nach Rückkehr in den Beruf ver-
längert werden, um den Wiedereinstieg abzusichern. 
Und schließlich setzt auch die Ankündigung einer Er-
höhung der Kinderkrankentage pro Kind und Elternteil 
auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 30 Tage die 
Politik der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit fort. Die Einführung eigener Kinderrechte in 
das Grundgesetz schließlich setzt einen Prozess fort, 
der in der 19. Legislaturperiode nicht mehr zu Ende 
zu führen war.

NEUE ELEMENTE

Eher neue Elemente finden sich dort, wo die Verknüp-
fung von Familien- Bildungs- und Betreuungspolitik 
noch einmal Impulse in bisher nicht oder nicht sys-
tematischer Weise gegangene Richtungen erhält: Mit 
dem Programm »Startchancen« sollen Schulen mit 
einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerin-
nen und Schüler mit einem »Investitionsprogramm für 
moderne, klimagerechte, barrierefreie Schulen mit ei-
ner zeitgemäßen Lernumgebung und Kreativlaboren« 
gefördert werden. Bemerkenswert ist die Absicht, den 
Schulen ein »Chancenbudget« zur freien Verfügung 
zu stellen, aus dem Innovationen der Lernangebote 
weiterzuentwickeln und außerschulische Kooperatio-
nen zu fördern wären (Bundesregierung 2021, S. 95 f.).

Neu wird auch die zweiwöchige vergütete Freistel-
lung für Väter (sowie gleichgeschlechtliche Partner*in-
nen) nach der Geburt eines Kindes sein. Dabei handelt 
es sich um die Umsetzung eines Teils der EU-Richtlinie 
2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
für Eltern und pflegende Angehörige. Nationalstaatlich 
bleibt die genaue Ausgestaltung des »Vaterschaftsur-
laubs« u.a.z.B. im Hinblick auf die Frage der Finan-
zierung entweder über die Elterngeldkassen oder im 
Rahmen einer Erweiterung des Mutterschaftsgesetzes 
über die Arbeitgeber*innen zu regeln. Neu wird auch 

leitet das Forschungszentrum  
Familienbewusste Personal- 
politik, Münster.

Prof. Dr. Irene Gerlach
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die geplante Bezuschussung haushaltsnaher Dienst-
leistungen für Familien und Pflegende sein. Ihr ist ein 
über 30-jähriges Hin und Her inkl. ideologischer »Ver-
blendungen« (»Dienstmädchenparagraph«) voraus-
gegangen, obwohl doch für die Familienpolitik hätte 
offensichtlich sein müssen, dass neben dem Ausbau 
des Kinderbetreuungsangebotes die Unterstützung 
bei der Hausarbeit ein funktionierendes weiteres In-
strument bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
hätte sein können.

Wesentliche Neuerungen sind auch im Familien-
recht geplant, und zwar u.a.im Hinblick auf nicht he-
terosexuelle Elternschaft sowie Trennungsfamilien. 
Dazu gehört eine Ausweitung des »kleinen Sorge-
rechts« für soziale Eltern, das auf bis zu zwei weitere 
Erwachsene zu übertragen wäre. Hier ist auch die 
Einführung von Verantwortungsgemeinschaften an-
zusiedeln, die jenseits von Liebesbeziehungen oder 
der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermög-
lichen soll, rechtlich füreinander Verantwortung zu 
übernehmen. Eine Reform des Abstammungsrechts 
wird für lesbische Beziehungen die Möglichkeit bie-
ten zwei Mütter nach der Geburt einzutragen und die  
Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Ge-
schlecht der anerkennenden Person (außerhalb der 
Ehe) soll eingeführt werden.

Für Trennungsfamilien ist die Berücksichtigung 
der umgangs- und betreuungsbedingten Mehrbelas-
tungen bei gemeinsamer Erziehung nach Trennung 
der Eltern im Sozial- und Steuerrecht geplant. Sie 
wurde im Übrigen u.a.auch vom Wissenschaftlichen 
Bereit für Familienfragen beim BMFSFJ so gefordert 
(Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen beim 
BMFSFJ 2021).

Mit Spannung wird auf die Umsetzung des Ziels zu 
schauen sein, eine engere, zielgenauere und verbindli-
che Kooperation aller Ebenen bei der Modernisierung 
des Betreuungs- und Bildungssystems anzustreben 
(Kooperationsgebot). Die örtliche Umsetzungskraft 
der Schulträger, die Kultushoheit der Länder und das 
unterstützende Potenzial des Bundes sollen »zu neuer 
Stärke vereint« werden, und es soll »eine neue Kultur 
in der Bildungszusammenarbeit« begründet werden 
(Bundesregierung 2021, S. 94). Dies ist angesichts der 
Beharrungskräfte im Föderalismus ambitioniert, aber 
mit Rückblick auf Reibungs- und Ressourcenverluste 
beim Einsatz von Bundesmitteln z.B. beim Ausbau 
des Betreuungsangebotes oder der Ganztagsschule 
ein ausgesprochen sinnvolles Ziel.

DAS FLAGGSCHIFF: DIE KINDERGRUNDSICHERUNG

Das »Flaggschiff« der familienpolitischen Vorhaben 
der 20. Legislaturperiode wird die Einführung einer 
Kindergrundsicherung sein, im Koalitionsvertrag 
als »Neustart der Familienförderung« bezeichnet  
(Bundesregierung 2021, S. 100).

Seit gut 20 Jahren wird in sehr unterschiedlichen 
Modellen die Einführung einer solchen Kindergrund-

sicherung als Königsweg aus der Kinder- und Famili-
enarmut diskutiert (z.B. Bäcker u.a. 2009; Becker und 
Hauser 2010; Bündnis Kindergrundsicherung 2013; 
Deligöz u.a. 2009; Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband Landesverband Bremen 2012; Familienbund 
der Katholiken 2014; Nullmeier 2011; VAMV 2010). 

Allen Modellen ist gemein, dass die Zahlung 
deutlich erhöhter Transfers für Kinder diese aus den 
Fürsorgesystemen des SGB II und SGB XII herausho-
len soll. Unterschiede gab bzw. gibt es bezüglich der 
Höhe, der Steuerpflicht, der Einkommensabhängig-
keit der Leistungen sowie der Frage, welche familien- 
bzw. sozialpolitische Leistungen mit der Zahlung ab-
gegolten oder nicht abgegolten werden sollen und 
schließlich wie eine solche Leistung zu finanzieren 
sei. Neben dem Ziel einer deutlichen Reduzierung 
der Zahl in Armut lebender Kinder war und ist ein 
weiteres die Schaffung von Transparenz und Niedrig-
schwelligkeit in einer gebündelten Beantragung von 
Familienleistungen.

Vergleichsweise unkonkret formuliert der Koa-
litionsvertrag das Ziel, »bisherige finanzielle Unter-
stützungen – wie Kindergeld, Leistungen aus SGB II/
XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets 
(…) sowie den Kinderzuschlag – in einer einfachen, 
automatisiert berechnet und ausgezahlten Förder-
leistung« (Bundesregierung 2021, S. 100) zu bündeln. 
Die Leistung soll so gestaltet sein, dass das – neu zu 
definierende – soziokulturelle Existenzminimum von 
Kindern gesichert ist. Das soll jedoch nicht für alle 
Kinder in gleicher Weise gelten: Die Kindergrundsi-
cherung soll aus zwei Komponenten bestehen: einem 
einkommensunabhängigen Garantiebetrag für alle Kin-
der und Jugendliche und einem vom Elterneinkommen 
abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag. Volljährige 
Anspruchsberechtigte in Ausbildung oder Studium 
sollen den Garantiebetrag direkt erhalten.

Da mit der konkreten Umsetzung eines Kinder-
grundsicherungsmodells erhebliche Herausforde-
rungen unterschiedlichster Art verbunden sein wer-
den, die Zeit erfordern, hat die Bundesregierung am 
16. März 2022 einen »Sofortzuschlag« von 20 Euro für 
alle bedürftigen Kinder (Kinder, die bisher Leistun-
gen nach SGB II/XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz 
oder Kinderzuschlag erhalten) beschlossen. Er wird 
ab 1. Juli 2022 bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes 
zur Kindergrundsicherung (geplant für den 1. Januar 
2025) gezahlt werden. Etwa 2,9 Millionen Kinder und 
Jugendliche sollen nach Angaben des Bundesfami-
lienministeriums diesen »Sofortzuschlag« erhalten. 

Kinderarmt vor allem wegen erschwerter 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit

Die Armutsforschung hat hinlänglich nachgewiesen, 
dass in Armut aufwachsende Kinder oft von multi-
plen Deprivationen und Risiken betroffen sind (vgl. 
z.B. Unicef, o. J., Messung durch den »Index der Ent-
behrungen«). Armut bringt aber nicht nur für die Kin-
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der erhebliche Einschränkungen ihrer Chancen mit 
sich, sondern auch für die gesamte Gesellschaft, da 
eingeschränkte Teilhabe der Kinder oft auch zu einer 
eingeschränkten Teilhabe der späteren Erwachsenen 
z.B. auf dem Arbeitsmarkt führt. Als arm gelten Kin-
der, wenn sie in einem Haushalt leben, der Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II, also »Hartz IV« bezieht. 
Armutsgefährdet sind Kinder in Familien, die weniger 
als 60% des mittleren Einkommens aller Haushalte zur 
Verfügung haben.1 Die Armutsgefährdungsquote von 
Unter-18-Jährigen lag 2020 vor Sozialleistungen bei 
35,1 %, nach Sozialleistungen bei 19,0% (Statistisches 
Bundesamt 2021). Leistungsberechtigte Kinder unter 
18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften machten 2020 ei-
nen Anteil von 12,5% der entsprechenden Altersgruppe 
in der Bevölkerung aus (2017 waren es noch 14,1%). Im 
Vergleich der Bundesländer ergab sich allerdings eine 
Spannweite von 5,8% in Bayern bis 29,5% in Bremen 
(Bundesagentur für Arbeit 2020). Auf der Suche nach 
Gründen für die Kinderarmut wird man leicht fündig: 
Eine Ursache mit erheblicher Bedeutung ist die feh-
lende oder nicht ausreichende Erwerbstätigkeit der 
Eltern, die insbesondere bei Alleinerziehenden auch 
durch die Familienstruktur und die erschwerte Verein-
barkeit von Familie und Erwerbsarbeit begründet ist 
(vgl. z.B. Tophoven et al. 2018, S. 33 ff.)

Alle drei Koalitionsparteien bringen eigene Mo-
delle in die Verhandlungen über die Kindergrundsi-
cherung ein: Bündnis 90/Die Grünen gehen von einem 
Garantiebetrag von 290 Euro und einem einkommens- 
und altersabhängigen GarantiePlus-Betrag von maxi-
mal 549 Euro aus. Das Modell des FDP-Kinderchan-
cengeldes sieht einen Grundbetrag für alle Kinder von 
200 Euro vor, der einkommensabhängig um maximal 
weitere 200 Euro (Flexibetrag) erhöht werden kann. 
Ergänzt wird das Konzept um ein »Chancenpaket«, das 
bedürftigen Kindern Bildungs- und Teilhabeangebote 
wie Sportverein, Musikunterricht oder Nachhilfe digital 
zugänglich machen soll. Das SPD-Modell sieht einen 
Basisbetrag von 250 Euro und einen einkommens- und 
altersabhängigen Betrag von bis zu 478 Euro vor. Da-
von kommen 30 Euro auf eine »Kinderkarte«, gehen 
also direkt an die Kinder. Mehr- und Einmalbedarfe 
bleiben in allen Modellen im Sozialhilferecht erhalten.

Im Juni 2021 gab es 1,85 Millionen Kinder im 
SGB II/XII-Bezug und zusätzlich 767 245 Kinder, für die 
Kinderzuschlag gezahlt wurde ((Bundesagentur für Ar-
beit fortlaufend). Leistungen für Bildung und Teilhabe 
können im Rahmen unterschiedlicher Rechtskreise 
gewährt werden: SGB II, SGB XII, Asylbewerberleis-
tungsgesetz sowie Bundeskindergeldgesetz für Fami-
lien mit Bezug von Kinderzuschlag oder Wohngeld. So-
wohl die rechtliche als auch die Verantwortung für die 
Umsetzung des Bildungspakets liegt in allen Rechts-
kreisen bei der kommunalen Ebene und den Aufsicht 

1 Das waren 2020 monatlich 3 975 Euro für einen in Vollzeit be-
schäftigten Arbeitnehmenden (siehe: https://www.destatis.de/DE/
Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/ver-
dienste-branchen.html).

führenden Ländern.2 Zusammenfassende Zahlen von 
Beziehenden auf Bundesebene gibt es nicht, die ein-
zige Statistik zum Bezug von Leistungen nach dem 
Bildungs- und Teilhabegesetz gibt es im Rechtskreis 
SGB II, wonach im Dezember 2020 569 263 Kinder und 
Jugendliche zusätzlich entsprechende Leistungen be-
zogen (Agentur für Arbeit 2020).

Bisherige Leistungen zu unübersichtlich 

Die bisherigen Familienleistungen im Bereich der Un-
terstützung armer und armutsgefährdeter Familien 
sind also hoch unübersichtlich auf unterschiedliche 
Leistungen und Antragsverfahren verteilt. An der ge-
setzlichen Regelung der Familienleistungen insgesamt 
sind im Minimum drei Bundes- und nachgeordnet auch 
Landesministerien beteiligt (BMFSFJ, BMAS, BMF). Ein 
Umbau der Leistungen wird in Bezug auf die Finan-
zierungsverantwortung erhebliche Verhandlungen mit 
sich bringen. Beispielhaft wehren sich die Kommu-
nen schon im Vorfeld dagegen, dass die bisherigen 
Unterbringungskosten (SGB II und SBG XII) nicht Be-
standteil der Kindergrundsicherung sein könnten, und 
verlangen, dass die Kindergrundsicherung als reine 
Bundesleistung umgesetzt wird (Deutscher Städtetag 
2019, 3. und 4.). Vergleichbares gilt für Teile des Bil-
dungs- und Teilhabepakets, für das auch bisher die 
Kommunen zuständig waren.

Das derzeit aktuellste Gutachten zu einem der 
Koalitionspartnermodelle (Bündnis 90/Die Grünen) 
geht davon aus, dass es Kosten von 27 bis zu 34 Mrd. 
Euro verursachen würde. (Blömer et al. 2021, S. 38). 
Eingeschlossen sind dabei die »Anpassungsreaktio-
nen« der Eltern: »Bei den Familien ist eine Reduktion 
des Arbeitsangebots zu erwarten. Dies betrifft sowohl 
die Anzahl an berufstätigen Personen als auch den 
Arbeitsumfang der Personen, die weiterhin in einem 
Beschäftigungsverhältnis bleiben.« (Blömer et al. 
2021, S. 38) Dabei wäre (nur) von einer Reduzierung 
der Armutsgefährdungsquote um 2,6% auszugehen. 
Deutliche Verbesserungen würden sich allerdings für 
die unteren drei Einkommensdezile ergeben, für die 
oberen fünf Dezile würde sich kaum etwas verbes-
sern. Dabei liegt das sechste Dezil bei einem verfüg-
baren Jahreshaushaltseinkommen von ca. 35 000 Euro  
(Blömer et al. 2021, S. 33 ff.).

Zusammenfassung bisheriger Leistungen 
als ersten Schritt

Kinderarmut ist individuell wie gesamtgesellschaftlich 
folgenschwer und sollte bekämpft werden. Fraglich 
ist jedoch, dass das mit der geplanten Kindergrund-
sicherung erfolgreich geschehen kann. Der deutliche 
Vorteil wäre eine Zusammenfassung bisheriger Leis-
tungen und damit die Erleichterung der Beantragung. 
Der bisherige Kinderfreibetrag könnte allerdings nur 
2 Hier hat das Bundesverfassungsgericht allerdings Reformbedarf 
gefordert: BVerfG, Urteil vom 7. Juli 2020, 2 BvR 696/12, S. 4.
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dann fortfallen, wenn das kindliche Existenzminimum 
auch für Eltern der höchsten Steuerprogressionsstufe 
freigestellt wäre. Das wäre mit einem Grundbetrag von 
315 Euro im Rahmen des gegenwärtigen Kinderfreibe-
trages realisiert. Allerdings soll das Existenzminimum 
neu berechnet werden, was höchstwahrscheinlich zu 
einer Erhöhung führen wird, die selbstredend auch für 
Eltern der höchsten Progressionsstufe umgesetzt wer-
den müsste. Aus fiskalischen Gründen wird der Kinder-
freibetrag also erhalten bleiben, was die Transparenz 
im Familienleistungsausgleich wieder einschränkt.

Wie das oben zitierte Gutachten deutlich ge-
macht hat, dürfte eine Leistung von maximal 839 Euro 
(SPD-Modell) bzw. 728 Euro (Bündnis 90/Die Grünen) 
negativ auf die Arbeitsangebote von Eltern wirken und 
müsste wirkungsvoll degressiv gestaltet sein und mit 
geschickt gewählten Entzugsraten verbunden werden. 

Auf Familien ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik 
und eine gute, überall verfügbare Frühbetreuung

Wird die Tatsache berücksichtigt, dass (vor der  
Corona-Pandemie) ca. 70% der Bedarfsgemeinschaf-
ten solche mit mindestens einem Langzeitleistungsbe-
ziehenden waren und in ca. 36% davon Kinder unter 
18 Jahren lebten, wird deutlich, dass eine stark erhöhte 
Geldleistung für die Kinder das Armutsproblem nur 
vordergründig löst. Eigentlich geht es (auch im Hin-
blick auf die elterliche Verantwortung i. S. von Artikel 6 
Abs. 2 und eine pädagogische Vorbildfunktion) darum, 
möglichst vielen Eltern eine Erwerbstätigkeit zu ermög-
lichen. Gefragt wäre also eine auf Familien ausgerich-
tete Arbeitsmarktpolitik. Eine grundsätzlich kostenfreie 
Kita-Nutzung ist mit Blick auf die »Familie der Mitte«, 
die ihren Unterhalt z. T. mit erheblichem Kraftaufwand 
in der Vereinbarung von Familie und Erwerbstätigkeit 
selbst erwirtschaftet, überfällig. Gering verdienende 
Eltern könnten z.B. durch Kinderzahl abhängige Lohn-
zuschüsse (staatlich finanziert) unterstützt werden.

Zusammenfassend sollte also ein großes Frage-
zeichen hinter die Einführung einer Kindergrundsiche-
rung in Anlehnung an die bisher bekannten Modelle 
gemacht werden, dies ganz unabhängig von den ho-
hen fiskalischen Kosten. Alle Kinder verdienen eine 
optimale Förderung ihrer Chancen und Potenziale. 
Das geschieht eher durch eine gute und überall verfüg-
bare Frühbetreuung und ein durchgehend förderndes 
Schulsystem als durch eine hohe Geldleistung.
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Manfred Fischedick und Stefan Thomas

Klimaschutz und Energiewende:  
Ambitionierte Ziele im Koalitionsvertrag – wie weit ist  
nach 100 Tagen die Umsetzung?

Als die aktuelle Bundesregierung den Koalitionsver-
trag verhandelte und ihr Amt antrat, standen die Zei-

chen auf Aufbruch. Nach fast zwei 
Jahren Covid-19-Pandemie trat 

die Bewältigung der Klimakrise 
wieder in den Vordergrund: Mit 
dem Koalitionsvertrag sollten 
die Weichen für die Umsetzung 

des Klimaschutzgesetzes aus 
dem Jahr 2021 gestellt werden, 
mit dem Ziel, Nettotreibhausgas-
neutralität bis 2045 und darauf 
hinführende Zwischenziele für 
2030 und 2040 erreichen zu wol-
len. Beispielhaft und zugleich pro-

grammatische Ansage dafür ist 
die Bündelung der Kompeten-
zen für Klimaschutz und Ener-
giepolitik im Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz 
unter dem neuen Bundesminister 
Robert Habeck.

Kaum im Amt, musste sich die 
neue Regierung allerdings mit ei-
ner zusätzlichen Krise beschäfti-
gen – sich täglich zuspitzenden 
Drohungen der russischen Regie-

rung an die Ukraine, EU und NATO, die am 24. Feb-
ruar 2022 in den Einmarsch russischer Truppen in die 
Ukraine mündeten. In der Folge steht die Sicherheit 
der Energieversorgung in Deutschland und der EU 
insgesamt in Frage. Jahrzehntelange Gewissheiten 
über stabile Lieferbeziehungen (selbst zu Zeiten des 
kalten Krieges) gelten plötzlich nicht mehr. Die Preise 
aller fossilen Energien sowie von Strom stiegen deut-
lich, beim Erdgas sogar in bisher nie gekannte Höhen. 

Welche Folgen der Krieg Russlands gegen die 
Ukraine auf den Klimaschutz haben wird, lässt sich 
heute noch nicht genau sagen. Sicher scheint, dass 
es kurzfristig mit dem aus Gründen der Versor-
gungssicherheit notwendigen Wechsel von Erdgas 
zu Kohle im Bereich der Stromerzeugung zu höhe-
ren CO2-Emissionen kommen wird. Auf der anderen 
Seite wirken die mit dem Krieg deutlich gewordenen 
geopolitischen Risiken als zusätzliche Motivation für 
die Beschleunigung von Energiewende und Klima-
schutzmaßnahmen. Denn die beiden grundlegenden 
Strategien zum Klimaschutz, nämlich Energieeffizienz 
und der Ausbau der erneuerbaren Energien, dienen 
zugleich der Verringerung unserer Abhängigkeit von 
Gas, Öl und Kohle. Klimapolitik muss genau hier Prio-
ritäten setzen, denn mittlerweile sind nicht nur viele 

Energieeffizienzmaßnahmen, sondern auch der Aus-
bau erneuerbarer Energien kostengünstiger zu reali-
sieren als neue Energieversorgungsoptionen auf Basis 
fossiler Energien, wie z.B. LNG-Terminals.

Aufgrund der aktuellen komplexen Gemengelage 
und vollkommen veränderten Rahmenbedingungen 
ist es nicht einfach, eine erste Bilanz zu ziehen. Wir 
wollen es trotzdem tun und fragen: Welche Vorha-
ben setzte sich die Regierung im Koalitionsvertrag? 
Welche Schritte wurden bisher konkret zu ihrer Ver-
wirklichung unternommen? Im Folgenden soll zuerst 
eine Reflexion zentraler Vorhaben aus dem Koalitions-
vertrag erfolgen, insbesondere hinsichtlich der Frage: 
Werden sie den Anforderungen des Klimaschutzes 
durch das Übereinkommen von Paris – mit dem Ziel, 
den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich unter 
2° Celsius, möglichst sogar 1,5° Celsius zu begrenzen 
– und das deutsche Ziel Nettotreibhausgasneutralität 
bis 2045 erreichen zu wollen, gerecht? Es folgt dann 
jeweils eine Diskussion der bisherigen Fortschritte 
bei der Umsetzung, soweit sie sich bisher (Stand:  
9. März 2022) abzeichnen (das von der Bundesregie-
rung angekündigte »Oster- bzw. Sommerpaket« für 
den Klimaschutz konnte dabei noch nicht berück-
sichtigt werden). Starten wollen wir aber mit einer 
übergreifenden Würdigung von Geist, Narrativ und 
Ausrichtung des Koalitionsvertrags im Hinblick auf 
die Klimapolitik. 

KLIMAPOLITIK – DER KOALITIONSVERTRAG 
SETZT DAS SIGNAL ZUM AUFBRUCH

Beherrschte in den letzten Jahren die Diskussion 
über die richtigen Klimaschutzziele das politische 
Handeln, nicht zuletzt angetrieben durch den Druck 
der Zivilgesellschaft – allen voran die »Fridays-for- 
Future«-Bewegung – und ein wegweisendes Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Frühjahr 2021, 
so ist der Geist des Koalitionsvertrags geprägt von 
einem klaren, aber auch dringend notwendigen Um-
setzungswillen. Dies betrifft alle relevanten Sektoren 
gleichermaßen, wenn auch den Bereich Verkehr deut-
lich am schwächsten. Der beschleunigte Umstieg auf 
Elektromobilität und die Stärkung der Bahn/des ÖPNV 
wird absehbar nicht ausreichen für eine umfassende 
Mobilitätswende. Stärkung des Rad- und Fußverkehrs 
und eine umweltgerechte Stadtentwicklung kommen 
zu kurz.

Bemerkenswert ist das positive Narrativ des 
Vertrages. Klimaschutz wird an vielen Stellen als Ge-
staltungschance verstanden und als Möglichkeit zur 
Sicherung des Industriestandortes Deutschland so-
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wie als entscheidender Beitrag für das Auslösen einer 
Innovationsdynamik. Maßnahmen zum Schutz des 
Klimas werden nicht als Gegensatz zu industrieller 
Entwicklung gesehen, sondern zusammengedacht mit 
Deutschland als einem zukunftsfähigen, innovativen 
und attraktiven Industriestandort. Damit folgt der Ko-
alitionsvertrag dem Ansatz des European Green Deal 
der Europäischen Union und formuliert Klimaschutz 
als Querschnittsaufgabe.

Die klar formulierte Ausrichtung auf das Erreichen 
des 1,5°-Celsius-Ziels kann als übergeordnete Hand-
lungsanleitung verstanden werden. Dafür soll 2022 
das erst vor Jahresfrist angepasste Klimaschutzgesetz 
noch einmal weiterentwickelt und ein Klimaschutzso-
fortprogramm aufgestellt werden. Alle gesetzlichen 
Vorhaben sollen einen Klimacheck durchlaufen. Hier-
bei bleibt allerdings abzuwarten, wie effektiv dieser 
ist. In der gewählten Formulierung ist er zumindest 
nicht gleichzusetzen mit einem Klimaschutzvorbehalt 
oder sogar Vetorecht aus Sicht des Klimaschutzes, 
das in den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag 
selbst immer mal wieder zum Gegenstand gemacht 
wurde. Bei der Weiterentwicklung des Klimaschutzge-
setzes ist zu befürchten, dass das im jetzigen Gesetz 
verankerte »scharfe Schwert« der absoluten jährli-
chen Sektorziele zugunsten einer sektorübergreifen-
den mehrjährigen Gesamtrechnung deutlich aufge-
weicht wird. Die Umstellung würde zweifelsohne zu 
mehr Flexibilität führen, den Ministerien aber auch 
der Druck genommen, ihre Klimaschutzmaßnahmen 
nachzuschärfen, wenn die sektorspezifischen Ziele 
nicht erreicht werden. 

UMSETZUNG IN DEN SEKTOREN – DIE MÜHSAL 
DER EBENE

Auf der Ebene der Sektoren liest sich der Koalitions-
vertrag wie ein Kompendium der notwendigen Kli-
maschutzstrategien. Der Detaillierungsgrad ist dabei 
jedoch unterschiedlich: In manchen Bereichen werden 
Ausbauziele formuliert, in anderen eher konkrete Ge-
setzesvorhaben. Viele Zielformulierungen leiten sich 
direkt aus den großen Transformationsstudien aus 
dem Jahr 2021 ab, die aufzeigen, wie Deutschland 
bis 2045 treibhausgasneutral werden kann, und ge-
hen zum Teil sogar darüber hinaus (vgl. Samadi und 
Lechtenböhmer 2022). 

Ausbau erneuerbarer Energien

Dies gilt beispielsweise für den für Klimaschutz zent-
ralen Ausbau der erneuerbaren Energien, wobei zwei 
übergeordnete Ziele formuliert werden:

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Ab-
deckung des Bruttostromverbrauchs soll in der Ziel-
setzung für das Jahr 2030 von aktuell 65% auf 80% an-
gehoben werden und gleichzeitig die Bezugsgrundlage 
für den Bruttostromverbrauch im Jahr 2030 ebenfalls 
deutlich erhöht werden, auf 680 bis 750 TWh. 

Bis 2030 sollen zudem 50% der Wärme »klimaneu-
tral« erzeugt werden (es dürfte treibhausgasneutral 
gemeint sein.

Weitergehende Ziele als in den meisten Transfor-
mationsstudien weist der Koalitionsvertrag auch bei 
der Elektrifizierung im Verkehrsbereich auf, mit 15 Mio. 
Elektro-Pkw bis 2030, sowie für die heimische Wasser-
stofferzeugung mit der Verdoppelung des Ziels für die 
Elektrolysekapazitäten von 5 auf 10 GW im Jahr 2030.

Ganz explizit werden für das Jahr 2030 konkrete 
Ausbauziele für Photovoltaik und Offshore-Wind-
energie formuliert und für Onshore-Windenergie ein 
2% Flächenziel vorgegeben. Ganz entscheidend ist 
aber, dass für den Ausbau erneuerbarer Energien ein 
klarer Vorrang in der Schutzgüterabwägung gelten 
soll und damit viele der heutigen Blockaden (z.B. in 
der Abwägung gegenüber dem Natur-/Artenschutz) 
behoben werden könnten. Für die zentrale Heraus-
forderung der Beschleunigung der Planungs- und 
Genehmigungszeiten werden konkrete Instrumente 
genannt, deren schnelle Umsetzung essentiell ist, um 
die notwendige Ausbaugeschwindigkeit zu generieren. 
Insgesamt soll die dezentrale Nutzung erneuerbarer 
Energien gestärkt werden u.a. durch eine Solarpflicht 
für Nutzgebäude und vereinfachte Regeln für Mieter-
strommodelle sowie die Unterstützung der Aufstellung 
von kommunalen Wärmeplänen. Die Einbindung der 
Konsumenten als auch der Kommunen dürfte dabei 
ein Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Ziele sein.

In der Eröffnungsbilanz Klimaschutz von Minis-
ter Habeck von Januar 2022 und dem Entwurf zur 
EEG-Novelle wurden die Ausbauziele im Stromsektor 
weiter konkretisiert und fortgeschrieben. Unter An-
setzung eines Bruttostromverbrauchs von 715 TWh im 
Jahr 2030 wird das 80%-Ziel auf 572 TWh aus erneu-
erbaren Energien festgelegt. Die Ausbauraten sollen 
auf ein Niveau von 10 GW/a bis 2027 bei Windenergie 
an Land und auf 20 GW/a bis 2028 bei Solarenergie 
gesteigert werden. Auch der Ausbau der Windener-
gie auf See soll sich beschleunigen. Ein notwendiger, 
wenn nicht überfälliger Schritt ist, dass die Einspei-
severgütung für kleinere Anlagen angehoben und die 
Leistungsgrenze erweitert werden soll. Mit der in den 
angekündigten Gesetzesvorhaben anvisierten Ziel-
setzung, dass die Stromversorgung bereits im Jahr 
2035 nahezu vollständig auf erneuerbaren Energien 
beruhen soll, setzt die neue Bundesregierung klare 
Zeichen. Sie erkennt damit an, dass der Sektor Strom-
versorgung fünf bis zehn Jahre schneller sein muss als 
die anderen Sektoren und eine erfolgreiche Umsteue-
rung in der Strombereitstellung die zentrale Grundlage 
für das Erreichen der übergeordneten Zielsetzung auf 
Ebene des Gesamtenergiesystems ist.

Ausstieg aus der Kohleverstromung

Den Wahlkampf hat das Thema beschleunigter Aus-
stieg aus der Kohleverstromung stark geprägt. Hier 
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bemüht der Koalitionsvertrag einen Formulierungs-
trick. Er legt sich nicht genau fest, sondern spricht da-
von, dass dieser idealerweise bis 2030 erreicht werden 
soll. Auch wenn dieses Ziel unter dem Eindruck des 
Kriegs in der Ukraine gegenwärtig von unterschiedli-
cher Seite in Frage gestellt scheint, ist er für den Kli-
maschutz, für den die kumulierten Emissionen zählen, 
essentiell. Unter der Voraussetzung eines gelingenden 
verstärkten Ausbaus erneuerbarer Energien und einer 
Normalisierung der Gaspreise könnte die Rückführung 
der Kohleverstromung marktbedingt sehr schnell ge-
hen. Helfen kann dabei die Zielvorgabe im Koaliti-
onsvertrag, den für die Energiewirtschaft relevanten 
CO2-Preis nicht unter 60 Euro/t CO2 sinken zu lassen 
und damit zumindest indirekt einen CO2-Mindestpreis 
einzuführen. Kurzfristig wird jedoch vermutlich der 
Ausstieg aus Gründen der Versorgungssicherheit eher 
verlangsamt, mindestens verbleiben Kohlekraftwerke 
aber Teil einer aufgestockten Netz- und Marktreserve.

Entwicklung einer Wasserstoffstrategie

Ein wichtiger Schwerpunkt im Koalitionsvertrag ist 
der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Das Stichwort 
Wasserstoff kommt allein 28-mal im Vertragstext vor. 
Hervorzuheben ist hier das gegenüber der bisherigen 
Wasserstoffstrategie des Bundes verstärkte Fokussie-
ren auf die heimische Erzeugung. Dies erscheint vor 
dem Hintergrund zum Teil unrealistischer Hoffnun-
gen, quasi im Turbotempo komplexe internationale 
Importstrukturen schaffen zu können, absolut sinn-
voll. Der Eröffnungsbilanz Klimaschutz zufolge will die 
Bundesregierung die Nationale Wasserstoffstrategie 
noch in diesem Jahr überarbeiten und zusätzliche 
Förderprogramme auf den Weg bringen. Genaueres 
bleibt also abzuwarten. Die aktuellen geopolitischen 
Verwerfungen machen aber auch deutlich, dass bei 
der Entwicklung von Wasserstoffimportstrukturen von 
Anfang an hohe Anforderungen an Diversifizierung 
und vertrauensvolle Partnerschaften gestellt werden 
müssen.

Entlastungen

Während für die Energiewirtschaft Vorstellungen für 
die Entwicklung des CO2-Preises bestehen, gilt dies au-
ßerhalb nicht. Klarheit besteht dagegen in Bezug auf 
die Abschaffung der durch die Stromverbrauchenden 
zu zahlenden EEG-Umlage und die Zielsetzung, An-
reize für die Sektorenkopplung durch den verstärkten 
Einsatz von Strom zu schaffen. Die Abschaffung der 
EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 ist grundsätzlich bereits 
beschlossen worden. Die Gelegenheit ist günstig, weil 
die aktuell hohen Marktpreise für Strom den notwen-
digen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt minimieren. 
Hinzu kommen zur sozialen Abfederung der hohen 
Gas- und Ölpreise direkte Zuschüsse für Menschen, 
die Wohngeld beziehen, als auch eine Erhöhung der 
Pendlerpauschale. Letzteres ist dabei durchaus kri-

tisch zu sehen, da hierdurch eine ungleichförmige 
Entlastung in Abhängigkeit des Steuersatzes erfolgt. 
Inwieweit zusätzliche Entlastungen von potenziellen 
Mehrkosten über ein »Pro-Kopf-Klimageld« erfolgen, 
bleibt bisher unklar. 

Klimaschutz in der Industrie

Klimaschutz in der Industrie bildet einen starken 
Schwerpunkt im Koalitionsvertrag. Der Industrie soll 
mit konkreten Finanzierungsinstrumenten wie Klima-
schutzverträgen (Carbon Contracts for Difference) 
geholfen werden, Investitionen in klimaverträgliche 
Produktionsstrukturen auch unter dem großen Druck 
des Weltmarktes tätigen zu können. Über eine »Allianz 
für Transformation« soll sichergestellt werden, dass 
alle zentralen Akteure (d.h. Wirtschaft, Verbände und 
Gewerkschaften) bei der Umsetzung des notwendi-
gen Transformationspfades an einem Strang ziehen. 
Die Formulierungen für den beschleunigten Einstieg 
in eine Kreislaufwirtschaft im Koalitionsvertrag, die 
die industrielle Wende flankieren soll, können für die 
Bundesebene durchaus als Meilenstein verstanden 
werden. Zentrale Ansätze sind die Entwicklung einer 
nationalen Kreislaufstrategie, die Einführung eines 
Produktpasses und eines Recyclinglabels sowie von 
Recyclingquoten. Über diese Stichworte geht die Er-
öffnungsbilanz Klimaschutz bisher allerdings nicht hi-
naus, eine weitere Konkretisierung bleibt abzuwarten.

Klimaschutz und Gebäude

Auch im Bereich Klimaschutz und Gebäude liest sich 
der Vertrag wie eine gute Menüliste: die Erhöhung des 
Förderstandards bei der Gebäudesanierung, Erstellung 
von Sanierungsfahrplänen, Förderung des seriellen 
Sanierens, Einführung eines digitalen Gebäuderes-
sourcenpass und eine sozial gerechte Verteilung von 
Zusatzkosten auf Mieter und Vermieter sind hier nur 
einige Beispiele. Zentral wird sein, dass es nicht nur 
bei den an verschiedenen Stellen formulierten Prüf-
aufträgen (z.B. für die Möglichkeiten des Umstiegs auf 
eine Teilwarmmiete) bleibt, sondern die Maßnahmen 
auch in die Umsetzung kommen. 

Viel Rätselraten hat die Ankündigung ausgelöst, 
dass ab 2025 jede neu eingebaute Heizung auf der 
Basis von mindestens 65% erneuerbarer Energien 
betrieben werden soll. Das kann eigentlich nur von 
Wärmepumpen und spezifischen Nahwärmeangeboten 
erfüllt werden. Für Letztere war in der Eröffnungsbi-
lanz Klimaschutz zu lesen, dass die Bundesförderung 
für effiziente Wärmenetze (BEW) unmittelbar nach der 
beihilferechtlichen Genehmigung in Kraft gesetzt und 
ihre Finanzierung aufgestockt werden soll. Welche der 
übrigen Maßnahmen in welcher Ambition und Konkre-
tisierung in dem Oster- bzw. Sommerpaket enthalten 
sein wird, bleibt spannend abzuwarten. Studien zeigen 
die große Hebelwirkung im Bereich der Gebäude. So 
hat das Wuppertal Institut aufzeigt, wie die Gebäude-
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wärme schon 2035 nahezu treibhausgasneutral sein 
könnte (Thomas et al. 2022).

Internationale Initiativen

Auch auf internationaler Ebene sollen wichtige Im-
pulse gesetzt werden. Dies gilt für die Weiterent-
wicklung von bilateralen Wasserstoff- und Energie-
partnerschaften genauso wie für die Unterstützung 
der Europäischen Union bei der Umsetzung ihres 
Klimaschutzprogramms »Fit for 55«. Im Rahmen der 
G-7-Präsidentschaft in diesem Jahr will die neue Bun-
desregierung eine Initiative für die Einrichtung soge-
nannter Klimaklubs ergreifen und damit Möglichkei-
ten schaffen, dass sich Vorreiterländer für den Klima-
schutz vernetzen und unter einheitlichen Bedingungen 
schneller als der Rest der Welt vorangehen. Damit soll 
die Umsetzungsgeschwindigkeit deutlich über das hin-
aus erhöht werden, was über große komplexe interna-
tionale Klimaschutzkonferenzen wie kürzlich in Glas-
gow erreicht werden kann. Derartige Partnerschaften 
auf Augenhöhe sind zentral, um geopolitische Risiken 
von Anfang an zu vermeiden.

FAZIT

Bei der Vielzahl der Vorhaben ist es verständlich, dass 
nach den ersten 100 Tagen viele Punkte noch nicht 
konkretisiert werden konnten. Viel wird auf das in 
Kürze erwartete »Osterpaket« ankommen. Es sollte 
auch Antworten auf Fragen geben, die im Koalitions-
vertrag offenbleiben. Beispielhaft ist dies die Frage, 
wie die Kapazitätsengpässe im Handwerk, die einen 

massiven Flaschenhals für eine Erhöhung der energe-
tischen Sanierungsrate im Gebäudebereich und den 
Ausbau erneuerbarer Energien darstellen, behoben 
werden sollen. Eine zentrale Herausforderung bleibt 
auch, die mit der Umsetzung der Klimaschutzziele 
verbundenen Strukturwandeleffekte zu flankieren. Die 
im Koalitionsvertrag genannten Strukturwandelthe-
men Kohle und Automobilwirtschaft sind dabei zwar 
zwei wichtige Bereiche, aber angesichts der massi-
ven Veränderungen, die notwendig sind, nicht viel 
mehr als die Speerspitze. Entsprechend kommt es 
entscheidend darauf an die strukturellen Wirkungen 
in der Breite früh zu erkennen und flankierende Maß-
nahmen zu ergreifen.

Für den Klimawandel, der durch die kumulierten 
Emissionen getrieben wird, d.h. die insgesamt über 
den Zeitverlauf ausgestoßenen Emissionen und sich 
nicht nach den Emissionen an einem bestimmten Zeit-
punkt ausrichtet, befinden wir uns in der entscheiden-
den Dekade der Umsetzung. Das trifft, wie wir spä-
testens seit dem Krieg Russlands wissen, ebenso auf 
die Sicherheit unserer Energieversorgung durch eine 
beschleunigte Abkehr von Importen fossiler Energie-
träger zu. Gründe genug, jetzt schnell und konsequent 
zu handeln.
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Digitalpolitische Dilemmata und Chancen
Wie schaffen wir es, gute alte und neue Digitalstrategien in schwierigen 
Zeiten umzusetzen?

Die politische Sortierung der Digitalressorts vor der 
Bundestagswahl 2021 war durch eine hohe Fragmen-
tierung der Zuständigkeiten gekennzeichnet. Auch 
wenn die ehemalige Bundeskanzlerin noch 2017 
verkündete, dass das Kanzleramt die Führung über-
nehmen würde, hat der Alltag doch gezeigt, dass die 
Ressortzuständigkeiten und somit die Verteilung der 
Mittel nur suboptimal gelungen sind. 

DER BLICK ZURÜCK: 2021 UND DIE  
AUSGANGSLAGE VOR DER WAHL 2021

Trotz eines Schwerpunktes mit Digitalrat, Digital-
staatsministerin im Kanzleramt, Beirat junge Digitale 
Wirtschaft, Innovation Council und vielen weiteren 

Gremien, zwei Enquete-Kommissionen (KI und beruf-
liche Bildung) mit Digitalschwerpunkten und einem 
politischen Ausschuss Digitale Agenda im Deutschen 
Bundestag blieb der Eindruck, dass 
zwar viel geredet aber insgesamt 
zu wenig gemacht bzw. konse-
quent umgesetzt worden sei. 

Hinzu kommen noch Insti-
tutionen, wie die SPRIN-D (Bun-
desagentur für Sprunginnovati-
onen)1, der Beauftragte des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 

1 SPRIN-D, Agentur für Sprunginnvoationen 
(seit 2020), siehe unter https://www.sprind.
org/de/.
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Energie (BMWi) für Start-ups und Digitale Wirtschaft, 
die Zuständigkeiten beim damaligen Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), 
die Verankerung der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen im Bundesministerium der Gesundheit (BMG) 
sowie der Cyberinnovation-Hub2 des Bundesminis-
teriums der Verteidigung (BMVG). Auch hinsichtlich 
der finanziellen Mittel wurden an vielen Stellen eher 
üppige Budgets avisiert und bereitgestellt (gerade 
beim Breitbandausbau und im Mobilfunksektor). Die 
größten Versäumnisse lagen daher weniger an einer 
strategischen Ausrichtung bzw. Willensbekunden, 
sondern mangelnder Konzentration, bürokratischen 
Hürden u.a. des Vergaberechts und vor allem in der 
Umsetzung bzw. Realisation.

GEGENWART 2022

Deutschland ist, bei allen erkennbaren Schwächen, 
dennoch keine digitale Wüste, wie es häufiger postu-
liert wird. Gerade in den Sektoren Industrie 4.0, IoT 
sowie im Bereich der KI- und Robotikforschung (z.B. 
DFKI3) spielt das Land in der ersten Liga mit. 

Weniger progressiv, aber für viele plakativ sind 
es die Sektoren Social Media, Konsumentenportale 
oder auch Streaming-Services, die als rückständig 
wahrgenommen werden. Ambivalent gestalten sich 
die Felder Smart Citys, digitale Bildung oder auch 
eGovernment in Deutschland, obschon die Initia-
tiven von Bund und Ländern in den vergangenen 
fünf Jahren hier zu einer signifikanten Verbesserung 
der Gesamtlage beigetragen haben. Hier kommt es 
letzten Endes auf den Standpunkt bzw. die Sicht-
weise an. Klar dürfte allerdings im Jahr 2022 sein, 
dass dominierende Hardware- und Softwaretechno-
logien (insbesondere Betriebssysteme und Plattfor-
men) im Wesentlichen nicht aus Deutschland, ja nicht 
einmal Europa stammen. Es gibt eine signifikante 
Abhängigkeit im Hinblick auf Nordamerika und Asien, 
insbesondere China. Damit mangelt es an digitaler  
Souveränität. 

DIGITALE INFRASTRUKTUR UND MOBILFUNK

Das wesentlichste Manko, das seit Jahren durch die 
Politik einerseits angemahnt, andererseits verspro-
chen wird, lautet: »Schnelles Internet«. Allein schon 
der Terminus ist eher fragwürdig, wichtig und letzt-
lich entscheiden sind die Konnektivität und hohe Da-
tentransferraten. Aber sei es drum. Wie die Vorgän-
gerregierung schickt sich die neue Bundesregierung 
nun auch an, die Gigabit-Gesellschaft zu schaffen, so 
wie es das Eckpunktepapier zur (neuen) Strategie des 
BMDV (2022) übertitelt ist. 

2 Cyberinnovation hub, seit 2017, siehe unter: https://www.cyberin-
novationhub.de/.
3 Gerade das DFKI wird inzwischen weltweit als eine der Top-Adres-
sen im Bereich der KI-Grundlagen und -Anwendungsforschung gese-
hen (siehe unter https://www.dfki.de/web, aufgerufen am 1. April 
2022.

Dazu sollen die Genehmigungsverfahren generell 
durch Digitalisierung vereinfacht, alternative (schnel-
lere) Verlegemethoden für Glasfaser gewählt, die Rah-
menbedingungen für den privatwirtschaftlichen Ausbau 
verbessert und die Potenziale von 5G gehoben werden. 
Selbst bei genauerer Durchsicht des Eckpunktepapiers 
fällt auf, dass ähnliche Ziele schon in der Vorgängerre-
gierung vereinbart wurden. Einmal mehr bestärkt dies 
den Eindruck, dass in Deutschland kein Strategie-, ja 
nicht einmal ein Finanzierungsproblem im Rahmen des 
Breitband- und Mobilfunkausbaus besteht, sondern 
(immer noch) ein Umsetzungsdilemma herrscht. 

KOALITIONSVERTRAG UND STRUKTUR-
ENTSCHEIDUNGEN

Über 260 Erwähnungen findet der Wortstamm Digi-
talisierung sowie eine prominente Positionierung der 
Kernaussagen zum Thema (Kapitel 2, S. 12-15, direkt 
nach der Präambel) im Koalitionsvertrag (SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und FDP 2021), das bisherige Ver-
kehrsministerium hat die Reihenfolge der Priorisierung 
in der Namensgebung verändert (BMDV = Bundesmi-
nisterium für Digitales und Verkehr), in vielen Ressorts 
wird die Wichtigkeit betont – und doch kann man 
sich nicht des Eindrucks erwehren, dass eine echte 
Veränderung der Digitalpolitik eben (noch) nicht er-
reicht wurde. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass 
die Überschriften und Absichtserklärungen (digitaler 
Staat und digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur, 
digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit, Nutzung von 
Daten und Datenrecht, digitale Gesellschaft, digitale 
Schlüsseltechnologien, Nachhaltigkeit in der Digita-
lisierung, digitale Wirtschaft) gut lesen lassen, aber 
es fehlt häufig eine Konkretisierung und Erklärung 
der vielen Vorhaben. 

Außerdem kann man sich nicht des Eindrucks er-
wehren, dass das Verhältnis des Staates zu den korre-
spondierenden anderen Teilsystemen (Wirtschaft und 
Wissenschaft) nicht klar im Rollenverständnis ausdif-
ferenziert wird. Gerade im Kontext der Digitalisierung 
nur auf die Marktmechanismen der Anreizwirkung von 
Investitionsprogrammen auf die Teilsysteme zu hoffen 
kann, wie schon die letzten Legislaturperioden gezeigt 
haben, zu Fehlallokationen bzw. Nicht-Wirksamkeit 
führen. Für das Wissenschaftssystem gilt zudem, dass 
im neuen Koalitionsvertrag die Transferkomponenten 
deutlich, nicht aber die Rolle der Grundlagenforschung 
im Feld als für sich stehend betont wird. Hier wird es 
spannend sein zu beobachten, wie sich das mit dem 
Grundsatz der Forschungsfreiheit vereinbaren lassen 
wird, sollen nicht die Forschungsinstitutionen zu rei-
nen Dienstleistern der Wirtschaft degradiert werden.

HAUSHALTSGRÖSSEN UND HAUSHALTS-
PLANUNGEN

Eine kritische Frage, die sich jede Regierung stellen 
muss, ist, ob Digitalinnovationen und ein Digitali-
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sierungsschub vor allem staatlich getrieben werden 
sollen (und können). Der neidische Blick ins Silicon 
Valley verschleiert manchmal die Tatsache, dass in 
den USA eben nicht die staatlichen Instrumente die 
Digitalisierung in der Breite begünstigen, sondern 
dass innerhalb eines halben Jahrhunderts dort Groß-
konzerne kapitalgetrieben ihre Wirtschaftsinteressen 
durch kontinuierliches Innovieren vorangetrieben ha-
ben. Auch der Blick nach Shenzen in China offenbart, 
dass es nicht primär staatliche Subventionen und 
Investitionen der Haupttreiber für die Entwicklun-
gen gewesen sind, sondern Marktliberalisierungs- 
und Konzentrationseffekte sowie ein enorm großer 
Binnenmarkt. 

Etwas konkreter muss man sich daher fragen: 
Ist es überhaupt schlüssig und gerechtfertigt, dass 
der Staat im Kontext der Digitalisierung (in vielen 
möglichen Facetten) eingreift? Dafür spricht, dass 
die Innovationslücke innerhalb Europas und insbe-
sondere Deutschland gravierend ausfällt und von 
daher hier ein Anschub benötigt wird. Allerdings ist 
es schon zentral zu definieren, wie langfristig solche 
Vorhaben finanziell abgesichert und der mögliche 
Erfolg verwertet werden sollen. Umgekehrt darf ein 
Aushebeln von allen Marktmechanismen durch eine 
Dauersubventionierung nicht zu einem massiven 
Marktversagen führen, da ansonsten keine Innova-
tionkraft entsteht. Hier stand die alte und steht die 
neue Bundesregierung vor einem ersten digitalpoliti-
schen Dilemma, das Clayton Christensen sicherlich für 
ein neues Buch in Analogie zum Innovator‘s Dilemma 
inspirieren könnte.

Noch schwieriger aber als die Finanzierungssi-
cherheit ist auch die Frage der Finanzierungsentschei-
dungen. Gerade in den Digitalfeldern bedeutet Geld 
auch Geschwindigkeit. Nur wird der Bundeshaushalt 
durch andere Mehrausgaben ohnehin stark belas-
tet, so dass neben den Corona-Ausgaben auch noch 
100 Mrd. Euro als Sondervermögen für die Bundes-
wehr bereitgestellt werden sollen. Letzteres kann 
eine echte Chance für Digitaltechnologien bzw. Pro-
jekte sein, wenn man den Mut hat, eine Art deutscher 
DARPA4 zuzulassen.

DIGITALE SOUVERÄNITÄT ODER ABHÄNGIGKEIT?

Eines der vielleicht wichtigsten Themen für die Zu-
kunft, die digitale Souveränität, steht offenkundig 
auch bei der neuen Bundesregierung zu wenig auf 
der Agenda. Zwar gibt es entsprechende Exper-
tengruppen und Beiräte (u.a. im BMBF, noch initi-
iert durch die Vorgängerregierung) sowie eine sehr 
aufschlussreiche, aktuelle und umfängliche Studie 
im Auftrag des BMWi (ZEW 2021), aber Umsetzungs-
ideen und vor allem Unterstützung der Wirtschaft 

4 Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ist eine 
Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die 
Forschungsprojekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten 
durchführt.

an dieser Stelle scheint in weite Ferne zu rücken. 
Doch gerade hier kann, nein, eigentlich muss man 
die neue Regierung in die Pflicht nehmen. Ein we-
sentlicher Schritt war z.B. das Projekt GAIA-X, das im 
Hyperscaler-Segment als nationale Antwort auf die 
Dominanz nordamerikanischer und asiatischer Ange-
bote bestehen sollte, anscheinend aber in der neuen 
Bundesregierung keine hohe Priorität mehr genießt  
(Riedl 2022).

Doch das Konzept der digitalen Souveränität 
greift weiter, wie es Goldacker (2017) beschreibt. 
Neben der Technologiezentrierung sind es vor allem 
auch gesellschaftliche Fragen sowie die Bedeutung 
der Wahrung der digitalen Souveränität in digitalba-
sierten Systemen, wie dem Verkehr oder der umbau-
ten Infrastruktur (Gebäude, Schiene, Plätze etc.), aber 
auch der Verwaltung (IT-Planungsrat 2020). Dazu gilt 
es, notwendige Schlüsselkompetenzen auszuprägen, 
wie das BMWi schon in einer Studie (FZI et al. 2017) 
festgestellt hat. Will man also an der Stelle weiter-
kommen, sollte sich die neue Bundesregierung da-
rüber im Klaren sein, dass hinreichend Grundlagen 
existieren, die nun dringend einer Operationalisierung 
bedürfen. Es geht eben nicht darum, noch eine wei-
tere Strategie zu entwickeln, sondern pragmatisch 
sektorenübergreifend digitale Souveränität und Kom-
petenz herzustellen. 

INNOVATIONEN UND TRANSFER

Auch interessant im Kontext wird sein, wie die 
neue Regierung mit der Agentur für Sprunginnova-
tionen (SRIN-D), dem Cyberinnovation-Hub sowie 
der neu zu schaffenden Transferagentur (DATI) die 
Digitalthemen vorantreiben will. Ressortstreitig-
keiten der Ministerien und letzten Endes eine un-
scharfe Definition innerhalb der letzten Bundesre-
gierung haben den eigentlich innovativen Ansatz 
der Agentur SPRIN-D eben nicht zur vollen Geltung 
kommen lassen. Prinzipiell erfreulich ist jedenfalls, 
dass die neue Bundesregierung plant hier weiter zu  
investieren: 

»Wir sind offen für die Etablierung eines German 
Tech Transfer Fund. Wir fördern Plattformen, die 
nicht verwertete Patente dem Markt bekannt und 
zugänglich machen. Wir werden die rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agen-
tur für Sprunginnovation umgehend sub stanziell 
verbessern, damit sie freier agieren und inves-
tieren kann.« (SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
2021, S. 17).
Die Frage, die man sich aber auch hier wird stel-

len müssen ist, wie man in der »Silicon Ecnonomy« 
diese Sprunginnovationen a) richtig identifiziert und 
b) befördert durch sehr schnelle, in diesen Bereichen 
notwendigen Verfahren. Das in Aussicht gestellte Ge-
setz für die Agentur muss dabei vor allem letzteren 
Gedanken Rechnung tragen, will man den Innova-
tions- und Transferschwung gerade bei potenziell 
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disruptiven Themen mitnehmen. Fast ebenso wich-
tig im Kontext erscheint die im Kapitel »Innovation, 
Wissenschaft, Hochschule und Forschung« (S. 17) des 
Koalitionsvertrags erwähnte neue Transferagentur 
»DATI«. Auch für diese müssen schnelle Handlungsme-
chanismen geschaffen werden, die der Geschwindig-
keit der Digitalisierungsentwicklungen gerecht wird. 

DER BLICK NACH VORNE 2022+

Einerseits, dies sollte klar geworden sein, gibt es ei-
nige Lichtblicke, die zumindest hoffen, gar erwarten 
lassen, dass sich die Dinge gut weiterentwickeln – par-
tiell vielleicht sogar besser als bisher. Insbesondere 
der Aufbau einer neuen Abteilung (Digital- und Daten-
politik) im BMDV die sich der Datenökonomie (Azkan 
et al. 2020) verschrieben hat, deutet schon an, dass 
man bemüht ist neue Impulse zu setzten. 

Völlig unklar, sicherlich aber für die Weiterent-
wicklung und Prosperität des Sektors maßgeblich, 
ist die Frage, wie die Start-up-Politik (BMWK 2022) 
der neuen Regierung aussehen soll. Die Lehren der 
Vergangenheit zeigen ja, dass eine gesunde und vivide 
Start-up-Politik durchaus im Digitalsektor erhebli-
che Potenziale erschließen helfen kann. Nun kann 
man argumentieren, dass die pandemische Situation 
und der Angriffskrieg Russlands in den kommenden 
ein bis zwei Jahren eine so hohe Priorität besitzen, 
dass die Entwicklung des Start-up-Sektors sich selber 
überlassen wird. Umkehrt zeigt aber gerade die im 
Dauerkrieg befindliche Start-up-Nation Israel (Senor 
und Singer 2009), dass sich die Themen nicht prinzi-
piell ausschließen müssen. 

EINE »WIRKLICH NEUE« ODER »SCHON WIEDER« 
EINE DIGITALSTRATEGIE?

Das Bundesministerium Digitales und Verkehr kündigt 
für Mai 2022 eine eigene Digitalstrategie vorzulegen. 
Anspruch ist, so der Bundesminister am 14. März 2022 
beim Tagesspiegel (Data Debates 2022), dass entge-
gen der bisherigen digitalen Agenda (BMWK 2022) der 
alten Bundesregierung nun erstmals eine »konzen-
trierte Strategie«, die die Aktivitäten bündeln wird, 
vorgelegt werden soll. Dies wäre begrüßenswert, vor 
allem im Hinblick auf die Kompetenzregelung sowie 
die Frage der im Koalitionsvertrag vermissten Konkre-
tisierung der Vorhaben. Auch interessant wird sein, 
wie die Finanzierung der Vorhaben aussehen wird. 
Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2022 (BMF 2022; 
insbesondere Einzelplan 12) jedenfalls sind noch keine 
großen Sprünge erkennbar. 

Zudem darf man gespannt sein, ob es der neuen 
Regierung gelingt, eine ressortübergreifende Stra-
tegie vorzulegen. Eine »wirklich neue« Digitalstra-
tegie müsste nämlich genau das leisten. Stringenz 
und Leadership bis hin zur Umsetzung sind dabei 
gefordert. Außerdem gilt es an dieser Stelle, auch 
die ökonomischen Auswirkungen der aktuellen exo-

genen Schocks so zu antizipieren, dass die Maßnah-
men auch zur Resilienzsteigerung positiv beitragen. 
Nicht weniger als eine Herkulesaufgabe möchte man  
meinen. 

AUSBLICK UND FOKUS: WENIGER VORHABEN, 
MEHR ERFOLGREICHE UMSETZUNG!

Subsumiert: Sicherlich ist es immer gut, wenn sich 
eine neue Regierung viel vornimmt, ehrgeizig Ziele 
vorantreibt und auch somit im Rahmen des politi-
schen Gestaltungsspielraums Handlungsfähigkeit do-
kumentiert. Nur gilt auch im Umkehrschluss, dass die 
Bilanz nach vier oder acht Jahren nicht so ausfallen 
sollte, dass zwar viele gute Ideen und Vorhaben ge-
startet, aber nur wenige zum Ziel geführt wurden. 
Die Digitalisierung ist so ein Feld, in dem häufig und 
schnell von sehr vielen Ideen gesprochen, die Trans-
formation angestrebt, die Bedeutsamkeit betont und 
die Nachhaltigkeit versprochen wird, vielfach aber die 
Realität sich anders darstellt. Ich sehe dies als das 
zweite digitalpolitische Dilemma. 

Mein konkreter Vorschlag wäre es, die neue Bun-
desregierung konzentriert sich auf weniger, hochwahr-
scheinlich umsetzbare Projekte, finanziert diese so, 
dass echter Mehrwert inklusive einer angemessenen 
Skalierung erreicht werden kann und überprüft nicht 
nur anhand von Mittelabrufen ihre eigenen Handlun-
gen. Klar ist, dass dabei auch ein Scheitern von einzel-
nen, ja vielleicht sogar mehrerer Vorhaben eingepreist 
werden muss, aber die erfolgreichen Projekte werden 
eine echte Kompensation bieten und Deutschland auf-
holen lassen. Allein deswegen lohnt schon der mutige 
Blick nach vorne. 

Schließlich, und das muss man an dieser Stelle 
erwähnen, bedarf es im Rahmen der nationalen Digi-
talisierungsbemühungen einer besseren Abstimmung 
in Europa. Es gilt, gerade im Zusammenhang mit dem 
vielleicht sicherheitspolitisch wichtigsten Zukunfts-
thema, der digitalen Souveränität Europas, hier In-
itiativen voranzutreiben. Europäische Forschungs-, 
Innovations- und Transferverbünde (beispielsweise 
die KI-Verbünde ELLIS5 und CLAIRE6) scheinen dabei 
ebenso wirksam, wie der Aufbau von Produktionsstät-
ten, die auch im Zweifel die Eigenproduktion notwen-
diger Hardware erlauben. 

Auch dürfen Investitionen in Cybersicherheit und 
eine wirksame digitale Verteidigungsstrategie für die 
kritische Infrastruktur nicht zu Tabuthemen erklärt 
werden. Eine freiheitlich orientierte Digitalpolitik, die 
Frieden und Wohlstand wahren soll, ist hochkomplex 
und erfordert mutige Entscheidungen. Die neue Bun-
desregierung wird sich nach der Legislatur daran mes-
sen lassen müssen, was tatsächlich digital realisiert 
und nicht nur auf Papier fixiert wurde.

5 Ellis – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, 
siehe unter: https://ellis.eu/.
6 CLAIRE –Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence 
Research in Europe, siehe unter. https://claire-ai.org/?lang=de,
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Chance verpasst: Die Angst vor Experimenten  
verhindert die Verkehrswende

Die Bilanz der ersten 100 Tage steht auch beim Sektor 
Verkehr unter dem Eindruck des Krieges. Der Über-
fall Russlands auf die Ukraine sowie die immer noch 
nachwirkenden Folgen der Covid-19-Pandemie lassen 
dem politischen Alltag kaum Ruhe für eine notwen-
dige Findung und Orientierung. Allerdings sind solche 
Krisen auch immer Zeiten der Entscheidungen. Krisen 
verdichten die Optionen und zwingen zum Handeln. 
Insofern zeigen gerade Krisenzeiten die Qualitäten der 
neuen Regierung möglicherweise viel früher und viel 
schonungsloser, als allen lieb ist. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass diese neue Regierung die Chancen, die auch 
in jeder Krise stecken, vertan hat und stattdessen ei-
nem populistischen Impuls folgt, es allen recht ma-
chen und keine Experimente zu wollen.

EINSTIEG IN DIE VERKEHRSWENDE VERPASST

Die Chance für den Einstieg in eine Verkehrswende 
war da. Man könnte mit dem Wissen um die Erfah-
rungen im Umgang mit der Pandemie und in Kennt-
nis der hohen Abhängigkeiten des Transportsektors 
von fossilen Importen u.a. auch aus Russland sowie 
der zwar in den Hintergrund gerückten, aber ja nicht 
verschwundenen Klimakrise den Verkehrssektor als 
neues gesellschaftspolitisches Reformfeld ausrufen 
(EU Kommission 2022). Um Putins Krieg nicht weiter 
zu finanzieren und um die Umwelt zu retten sowie 
ein höheres Maß an sozialer Integration zu schaf-
fen, wären mutmaßlich viele auch zu Änderungen 
ihres Verhaltens bereit: weniger Autofahren, weni-
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ger Fliegen, mehr zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und 
gelegentlich Busse und Bahnen nutzen. Doch diese 

Option wurde nicht erwogen, son-
dern in hektischer Betriebsamkeit 

versucht, die zwischenzeitlich 
eingetretenen Preissteigerun-
gen schnell auszugleichen, um 
keine Änderungen herbeizuru-

fen – sozusagen aus Angst vor 
Veränderungen (BMDI 2022). Ob 
Menschen dies tatsächlich tun 
würden, weiß natürlich keiner. 
Einzelne Befragungen sind da 
sicherlich nur ein schwaches In-
diz, aber in der Summe der em-
pirischen Ergebnisse der letzten 

fünf Jahre hätte es Anlass zum Optimismus gege-
ben (UBA 2022). Dieses Potenzial erst gar nicht akti-
viert zu haben, das ist das eigentlich sträfliche Ver- 
säumnis.

KEIN ENDE DER GESCHICHTE:  
DAS DEUTSCHE TRANSPORTSYSTEM IST VON  
AUTOKRATEN ABHÄNGIG   

Dabei zeigt der Krieg in der Ukraine sehr ernüchternd, 
dass sich die euphorischen Prognosen vom »Ende 
der Geschichte«, die nach dem Zusammenbruch des 
Warschauer Paktes schnell formuliert waren und die 
Dominanz der westlichen Werte in der Weltgesell-
schaft sozusagen für immer festschreiben wollten, 
doch viel schneller an die Grenzen gekommen sind 
als gedacht. »Der Optimismus ist verbrannt« diag-
nostizierte dazu jüngst Andreas Reckwitz (2022). Das 
System marktkapitalistischer Wirtschaftsformen mit 
einem hohen Maß an individuellen Freiheitsrechten 
ist offenkundig global doch nicht so attraktiv. Noch 
viel schlimmer: Es ist in seiner raumgreifenden und 
arbeitsteiligen Struktur extrem krisenanfällig und 
weder resilient noch nachhaltig.

Die starke Importabhängigkeit vor allen Din-
gen des deutschen Transportsystems hat einen 
hohen Preis, den wir alle für das zentrale Ziel der 
deutschen Verkehrspolitik zahlen: die Absenkung 
des Widerstandes des Raumes, damit Menschen 
und Güter mobil werden. Westliche Gesellschaften 
haben ihre wirtschaftliche Prosperität als materi-
elle Substanz für den individuellen Wohlstand nur 
durch eine intensive Bewegungsdynamik im Raum 
erreicht. Liberalismus bedeutet immer möglichst 
grenzenlose Bewegungsfreiheit, soziale Mobilität 
entwickelt sich in einem dialektischen Verhältnis 
zur räumlichen Mobilität, alles muss fließen und 
beweglich sein. Die Aufgabe der westlichen Politik 
war es, durch Grenzöffnungen, durch den Bau mo-
derner Infrastrukturen für die Verkehrsträger Stra-
ßen, Schiene, Wasser und Luft die Durchlässigkeit zu 
erhöhen, um moderne Gesellschaften entstehen zu  
lassen. 

DIE ABSENKUNG DES RAUMWIEDERSTANDES 
BLEIBT DAS PRIMAT DER POLITIK

Womit wir bei der Bilanz des Verkehrsministeriums 
sind. In den ersten 100 Tagen wird das traditionelle 
Modell der Senkung des Raumwiderstandes konse-
quent fortgesetzt: kein generelles Tempolimit auf 
Autobahnen, kein Entzug von Privilegien gegenüber 
dem Auto und um es mit den Worten des »grünen« 
Wirtschaftsministers zu formulieren, die aber stellver-
tretend für die gesamte Bunderegierung stehen könn-
ten: Versorgungssicherheit ist wichtiger als die Be-
kämpfung des Klimawandels. Wenn es dann doch zu 
kriegsbedingten Erhöhungen der Spritpreise kommt, 
werden selbst die Gralshüter der liberalen Marktwirt-
schaft zu Sozialdemokraten: Die Mehrkosten müssen 
staatlich kompensiert, der Verkehr fließen, der Raum 
überbrückt werden. Die Öllieferungen aus Russland 
können daher nicht gekappt und der eine Autokrat 
wird im Falle Katar durch den anderen Autokraten 
ersetzt, um eine strukturelle Erhöhung der Spritpreise 
und möglicherweise sogar eine Knappheit fossiler 
Brennstoffe auf jeden Fall zu verhindern. Die neue 
Bundesregierung ist damit fest im alten Paradigma 
eingebunden. Einschränkungen für die Bürgerinnen 
und Bürger durch das zwischenzeitlich diskutierte 
Tempolimit oder möglicherweise sogar durch ein 
Sonntagsfahrverbot, wie es 1973 an vier Sonntagen 
in Westdeutschland erlassen wurde, lehnt die neue 
Bundesregierung ab. Das klassische Paradigma der 
unbegrenzten Raumüberwindung soll auch in Krisen-
zeiten gelten, mögliche Mehrkosten werden durch die 
Erhöhung der Pendlerpauschale und durch einmalige 
Pauschalen abgemildert, Kraftstoffpreise durch befris-
tete Steuerreduzierungen wieder abgesenkt.

Diese bestätigte Botschaft der »freien Fahrt für 
freie Bürger« und der systematische Ansatz wird also 
auch von der neuen Ampel-Koalition ungebrochen 
fortgesetzt. Während dieses Modell auf der globalen 
Ebene seine Grenzen findet, sieht die Bilanz selbst für 
Deutschland durchwachsen aus. Die Politik des abge-
senkten Raumwiderstandes hat auch hier ihre Spuren 
hinterlassen. Wir leben nicht mehr in der Gesellschaft, 
von der wir glauben, dass sie so stabil und selbst-
verständlich ist: Bildet die Familie immer noch den 
sozialen Kern der Gesellschaft? Bleibt das Eigenheim 
mit dem Auto das Maß der Dinge? Die Veränderungen 
in unserer Sozialstruktur sind längst tiefgreifender 
und nachhaltiger, als uns bewusst ist. Fast die Hälfte 
der Ehen werden in Deutschland geschieden bzw. die 
Paare leben getrennt, knapp ein Drittel der Kinder 
werden von Alleinerziehenden betreut, in großen 
Städten wie Berlin sind es sogar schon zwei Drittel. 
Der Anteil der Frauen bei Alleinerziehenden liegt bei 
gut 80%. Ein Viertel der Bevölkerung ist bereits jetzt 
älter als 60 Jahre, ab 2030 sind es sogar ein Drittel. 
Vater und Mutter, beide verheiratet mit zwei minder-
jährigen Kindern, also das für uns lange so typische 
Familienbild und Objekt der Politik, hat als Haushalts-

ist Leiter der Forschungsgruppe 
»Digitale Mobilität und gesell-
schaftliche Differenzierung« am 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung.
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form in Deutschland lediglich noch einen Anteil von 
12% (Helbig, Knie und Canzler 2021).

Die Auflösungen von Ordnungen und Gewohnhei-
ten greifen aber noch weiter: Bereits vor der Pande-
mie hätten rund 40% aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten orts- und zeitflexibel arbeiten können. 
Während des ersten Lockdowns mussten bis 60% aller 
Beschäftigten ins Homeoffice. Nach der Pandemie ist 
empirischen Erhebungen zufolge davon auszugehen, 
dass ein Drittel aller Beschäftigten an bis zu drei Ta-
gen in der Woche nicht ins Büro bzw. an die Arbeits-
stätte möchte. Die Familien und die Berufsbiografien 
sind vielfältiger, als wir glauben, Standards gibt es 
so gut wie keine mehr. Ulrich Beck hat diese Auflö-
sungen, Flexibilisierungen und Pluralisierungen der 
Sozialstrukturen bereits in den 1990er Jahren als eine 
»Zweite Moderne« bezeichnet (Beck 1997). Der ameri-
kanische Automobilhistoriker James Flink wiederum 
stellte die Auflösung der Sozialstrukturen mit der Art 
und Weise des Transportsystems in Zusammenhang 
und fragte, ob das Auto die Familie erst geschaffen 
oder möglicherweise zerstört hat (Flink 1988).

In der Summe hat die unbeschränkte Beweglich-
keit tatsächlich die gesellschaftliche Differenzierung 
weiter vorangebracht, und die Herausforderungen 
liegen in der immer brüchiger werdenden sozialen 
Integrität und Stabilität. Die Bildungschancen und die 
Optionen der sozialen Teilhabe bleiben ungleich ver-
teilt, und durch den demografischen Wandel kommt 
die weitere Individualisierung noch dazu.

Jedenfalls kann begründet in Zweifel gezogen 
werden, ob das Paradigma der grenzenlosen Rau-
müberwindung für Menschen und Güter als Leitbild 
auch für die Zukunft noch gelten kann. Die Abhän-
gigkeiten von externen Energiequellen und der hohe 
Aufwand für den Bau und die Bereitstellung der tech-
nischen Infrastruktur sowie die nach wie vor hohen 
Treibhausemissionen bleiben auf der Agenda und 
verlangen nach einer baldigen Lösung. Zwar lassen 
sich immer noch Korrelationen zwischen räumlicher 
Bewegung und wirtschaftlicher Prosperität finden, 
und es bleibt selbst während der Pandemie bei der 
empirischen Evidenz, dass die Höhe des Einkommens 
mit den jährlichen Personenkilometerleistungen zu-
sammenhängt (Zehl und Knie 2021), aber insgesamt 
fällt auch die Sozialbilanz nicht positiv aus. Die Ver-
mögens- und Einkommensunterschiede sind weiter 
gestiegen. Zunehmend regt sich insbesondere in den 
städtischen Ballungsräumen der Widerstand gegen 
die Okkupation des öffentlichen Raums durch das 
Auto und der damit eingehenden Beschränkungen 
für Menschen ohne Autos. Zwischen 30 und knapp 
50% der Haushalte in den Großstädten verfügen über 
kein Auto. Sie äußern in den letzten Jahren wachsen-
den Unmut über die fehlenden Bewegungsräume für 
Wege zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Ein bisschen 
Verkehrswende im Sinne der Eindämmung des Autos 
kann mittlerweile als Mainstream bezeichnet werden. 
Eine dauerhafte und nachhaltige Akzeptanz scheint 

jedenfalls mit den knapp 49 Millionen Personenkraft-
wagen in allen Raumtypen nicht mehr möglich, selbst 
wenn alle elektrisch angetrieben wären (UBA 2022).

DER ÖFFENTLICHE VERKEHR IM SCHATTEN DER 
POLITIK

Als Kompensation für diese autofixierte Verkehrspo-
litik hatten die zurückliegenden Bundesregierungen 
immer wieder auf den öffentlichen Verkehr verwiesen. 
Der Betrieb von Bussen und Bahnen gilt in Deutsch-
land als Teil der Daseinsvorsorge, was so viel bedeu-
tet, dass sich der Staat im Unterschied beispielsweise 
zu Großbritannien oder den USA um ein Mindestan-
gebot kümmert. Mit dem Aufstieg des Automobils ab 
den beginnenden 1960er Jahren ging aber die Bedeu-
tung des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs auch in 
Deutschland deutlich zurück. Vor der Pandemie konn-
ten insgesamt noch 16% am gesamten Verkehrsmarkt 
erreicht werden. Im Fernverkehr, also bei Strecken 
über 50 Kilometer, kamen Busse und natürlich vor-
wiegend die Bahnen sogar nur noch auf knapp 8% 
(Zehl und Knie 2021). 

Obwohl in einzelnen Segmenten wie beispiels-
weise dem Schienenpersonennahverkehr in Ballungs-
räumen ein Zuwachs an Passagieren über die letzten 
Jahrzehnte verzeichnet werden konnte, ist die Bilanz 
insgesamt ernüchternd. Der Anteil aller Verkehre ist 
nicht gestiegen und seit Beginn der Pandemie sogar 
noch deutlich zurückgegangen. Im Jahre 2021 haben 
sich die 16% praktisch nochmals halbiert, und im ers-
ten Quartal 2022 sind selbst nach dem Wegfall der 
meisten Beschränkungen im Durchschnitt erst zwi-
schen 70 und 80% der Fahrgäste wieder zurückgekehrt 
(WZB 2022). Angekündigt hat die neue Bundesregie-
rung – wie ihre Vorgänger auch – eine stetige Steige-
rung der öffentlichen Zuschüsse, insbesondere der 
sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund 
seit der Bahnreform 1994 an die Länder zahlt. Analog 
zur Kompensation der Spritpreise möchte man hier 
ebenfalls nicht nur für das betreffende Verkehrsun-
ternehmen die gestiegenen Kosten ausgleichen, son-
dern – hier könnte man die Spur einer konsistenten 
Programmatik erkennen– auch für die Nutzenden An-
reize bieten, beispielsweise durch die zwischenzeitlich 
platzierte Idee, den Ticketpreis für den Nahverkehr 
auf 9 Euro pro Monat zu reduzieren – allerdings nur 
für 90 Tage. Eine grundlegende Reform des öffent-
lichen Verkehrs durch eine neue Marktordnung mit 
Anreizen für mehr Fahrgäste möchte man aber nicht 
vornehmen.

ERNÜCHTERNDE BILANZ: KEINE  
EXPERIMENTE UND KEINE REFORMERISCHE 
GESTALTUNGSKRAFT

Die Bilanz der ersten 100 Tage fällt damit mehr als 
ernüchternd aus. Ein aus den Fugen geratenes Para-
digma der Raumwiderstandsabsenkung für Menschen 
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und Güter, das global nicht mehr funktioniert und ent-
weder Kriege finanziert oder Bündnisse mit Autokra-
ten erzwingt, wird von der neuen Bundesregierung 
fortgeschrieben. Man hätte ja zumindest gedanklich 
durchspielen können, was passiert, wenn die Sprit-
preise steigen und man keine Kompensation anbietet 
oder nur wie beim Wohngeld für geringe Einkommen 
einen Zuschuss zahlt. Die Ergebnisse der Pandemie 
zeigen, dass hier – freilich unter Druck und scharfen 
Restriktionen – durchaus Flexibilität vorhanden ist. 
Menschen sind findig und können sich, natürlich in 
unterschiedlicher Weise, neuen Situationen anpassen.

Um Putins Krieg nicht weiter zu finanzieren und 
um sogar noch etwas für das Klima zu tun, könnte 
man sicherlich ein solches Experiment wagen. Man 
hätte an die Erfahrungen der Pandemie in positiver 
Weise anknüpfen und die Einhaltung der Pariser Kli-
maziele als lohnenswertes Ziel ausrufen können. Die 
Pandemie hat gezeigt, dass die Rückbesinnung auf das 
Lokale durch digitale Weltvernetzung nicht ins Provin-
zielle umschlagen muss. Es wäre eine große Chance 
gewesen, die Menschen für Verhaltensänderungen zu 
bewegen, und man hätte genau beobachten können, 
ob sich dabei die sozialen Zentrifugalkräfte weiter 
verstärken und ob Nachjustierungen notwendig ge-
wesen wären. Denn die neue Regierung hat gerade im 
Sektor Verkehr mit einer großen Hypothek zu leben, 
die ganz schnell noch von der alten Regierung auf-
genommen wurde, um der Mahnung des Bundesver-
fassungsgerichtes zum Handeln auch entsprechen zu 
können: das geltende Klimaschutzgesetz. Aber allein 
mit technischen Innovationen werden die Einsparun-
gen bis 2030 nicht erreicht werden. Die vielerlei herbei 
gesehnten »E-Fuels« werden mangels regenerativer 
Erzeugungsmengen überhaupt nicht verfügbar sein, 
eine Elektrifizierungsrate der Pkw-Flotte von über 60% 
nicht zu erreichen sein und die Steigerung des Anteils 

des öffentlichen Verkehrs auf 36% Marktanteil kommt 
ebenfalls einer Utopie gleich (BMU 2019).

Es bleibt die Erkenntnis, dass mehr vom Gleichen 
an Autos und Infrastrukturen und das Abfedern von 
höheren Kosten einem populistischen Impuls ent-
spricht, aber keine reformerische Gestaltungskraft 
entfaltet. Der Versuch, mit allen Mitteln und dauerhaft 
die Widerständigkeit des Raumes abzusenken tut der 
Welt nicht gut, ist schädlich fürs Klima und kann die 
sozialen Disparitäten auch nicht mehr zurückschrau-
ben. Insgesamt handelt die neue Bundesregierung 
daher nach dem bekannten Motto: erst verloren sie 
das Ziel aus den Augen, dann verdoppelten sie die 
Geschwindigkeit.
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Gewinne eines Unternehmens sollen aus ertragsteu-
erlicher Sicht in dem Staat besteuert werden, wo sie 
wirtschaftlich entstehen bzw. wo die Rendite für die ge-
tätigte Investition erzielt wird (Schön 2018). Die zuneh-
mende Digitalisierung der Geschäftstätigkeit ermöglicht 
es vielen Unternehmen jedoch, aktiv am Wirtschafts-
leben eines Marktstaates teilzuhaben, ohne dort phy-
sisch präsent zu sein bzw. vor Ort im Marktstaat eine 
Investition getätigt zu haben. Trotz etwaiger umfang-
reicher Marktaktivitäten stehen dem Marktstaat dann 
wegen der Ermangelung eines Nexus in Form einer Be-
triebstätte regelmäßig keine Besteuerungsrechte für die 
vom Unternehmen generierten Gewinne zu.

Um diese steuerlichen Herausforderungen der 
Digitalisierung zu adressieren, haben sich am 8. Ok-
tober 2021 136 Staaten (mittlerweile 137) des OECD 
Inclusive Framework on BEPS (IF) auf Grundzüge 
und einen konkreten Implementierungsplan bei dem 
sog. Zwei-Säulen-Projekt geeinigt (OECD 2021a). Das 
Zwei-Säulen-Projekt will die Fragen beantworten, wo 
besteuert wird (Säule 1) und wie hoch die Besteu-
erung mindestens sein soll (Säule 2). Säule 1 sieht 
insbesondere eine Umverteilung von Besteuerungs-
rechten besonders profitabler Konzerne zwischen An-
sässigkeits- und Marktstaaten vor. Säule 2 bezweckt 
hingegen, international tätige Konzerne mit einem 
globalen effektiven Mindeststeuersatz zu belegen. 
Diese globale effektive Mindestbesteuerung, die bei 
15% liegen soll, soll Gewinnverlagerungen und inso-
weit den Wettbewerb der Staaten um die günstigsten 
Steuerbedingungen unterbinden.

Der Implementierungsplan sieht u.a. vor, dass 
für die Umsetzung beider Säulen Musterregelungen 
erarbeitet werden sollen. Es besteht die Absicht, 
Säule 1 über einen multilateralen völkerrechtlichen 
Vertrag (»MLC«) umzusetzen, der auf OECD-Ebene in 
den nächsten Monaten ausgearbeitet und Mitte 2022 
zur Unterschrift vorgelegt werden soll. Anschließend 
soll dieser durch die beteiligten Staaten ratifiziert und 
in ihr nationales Recht überführt werden, um eine 
Anwendung der Regelungen ab dem 1. Januar 2023 
zu gewährleisten.

Säule 1 sieht insbesondere mit seinem Kernele-
ment, dem sog. Amount A, die teilweise Neuverteilung 
von Besteuerungsrechten der größten und profitabels-
ten Konzerne der Welt vor, die eine Umsatzschwelle 
von 20 Mrd. Euro sowie eine Profitabilitätsgrenze von 
10% überschreiten. Zudem werden in Ausnahmefäl-
len auch Konzerne erfasst, bei denen lediglich ein 
einzelnes Segment oberhalb der Umsatz- und Pro-
fitabilitätsschwelle liegt, der Gesamtkonzern hinge-
gen die Profitabilitätsschwelle nicht überschreitet. 
Umsätze im Bereich der Rohstoffindustrie sowie des 
regulierten Finanzsektors sind vom Anwendungsbe-
reich ausgenommen.1

1 Für grundsätzliche Ausführungen zu Säule 1 und Amount A vgl. 
u.a. Petkova und Greil (2021).

Kunka Petkova und Stefan Greil*

Wer wird Amount A zahlen? 
Qualitative vs. quantitative Ansätze zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung im Rahmen der Neuordnung 
der internationalen Unternehmensbesteuerung 
unter Säule 1 des Zwei-Säulen-Projekts

* Dr. Kunka Petkova ist in der Finanzverwaltung tätig. Dr. Stefan Greil 
ist in der Finanzverwaltung tätig und Habilitand an der Universität 
Hamburg. Der Beitrag ist in nicht dienstlicher Eigenschaft verfasst und 
gibt lediglich die persönliche Auffassung der Autoren wieder.

Der Beitrag beschäftigt sich mit einem der zentralen Aspekte 
von Säule 1 des OECD Zwei-Säulen-Projekts zur Lösung der 
steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung, nämlich 
mit der Vermeidung der Doppelbesteuerung. Dieser Aspekt ist 
von besonderer Bedeutung, da sich daran sowohl die fiskali-
schen Auswirkungen der Säule 1 für die einzelnen Staaten als 
auch die steuerlichen Auswirkungen für die betroffenen Kon-
zerne bestimmen lassen. Der Mechanismus zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung folgt dabei dem Grundgedanken, dass 
sog. Residualgewinne umverteilt und in Marktstaaten besteuert 
werden sollen. Zugleich hat der Mechanismus je nach Ausge-
staltung erhebliche Auswirkungen auf die Compliancekosten 
der Konzerne und die Administrationskosten der beteiligten 
Steuerverwaltungen. Im Beitrag werden verschiedene qualita-
tive und quantitative Ansätze zur Vermeidung einer Doppel-
besteuerung zusammen mit ihren Vor- und Nachteilen vorge-
stellt. Die unterschiedlichen fiskalischen Auswirkungen dieser 
Ansätze für die betroffenen Staaten machen die Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und ihre konkrete Ausgestaltung zu ei-
nem politisch sehr sensiblen Thema, was auch dazu führt, dass 
die Lösung einen politischen Kompromiss darstellen wird. 

IN KÜRZE
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Im Zuge dieser teilweisen Neuverteilung sollen 
»Marktstaaten« zusätzliche Besteuerungsrechte er-
halten. Als Marktstaaten gelten in diesem Zusam-
menhang die Staaten, in denen sich die Endkon-
sument*innen bzw. Nutzer*innen von unterneh-
merischen Leistungen befinden bzw. in denen die 
Endkonsument*innen bzw. Nutzer*innen unternehme-
rische Leistungen konsumieren bzw. nutzen. Hierfür 
werden sog. revenue sourcing rules vonnöten sein. 
Umverteilt werden an Marktstaaten dann 25% des 
Konzerngewinns, der eine 10%ige Gewinnmarge über-
steigt (Residualgewinn). 

Mit dieser teilweisen Neuverteilung der Besteu-
erungsrechte von Konzerngewinnen soll dazu beige-
tragen werden, dass insbesondere Digitalkonzerne in 
Marktstaaten, in denen sie wirtschaftlich aktiv sind, 
ohne vor Ort eine physische Präsenz zu errichten, der 
Besteuerung zugeführt werden, ohne eine neue Steuer 
zu schaffen. Mithin wird Amount A in das bestehende 
Ertragsteuerrecht integriert, auch wenn das beste-
hende Steuerrecht grundsätzlich auf die einzelnen 
Unternehmen eines Konzerns und nicht auf den Kon-
zern als solchen abstellt. Um insoweit Doppelbesteu-
erungen für die betroffenen Konzerne zu vermeiden, 
müssen andere Staaten auf Besteuerungsrechte ver-
zichten. Um diese Staaten zu bestimmen, werden ver-
schiedene methodische Ansätze diskutiert. Zugleich 
handelt es sich um den schwierigsten Bereich in der 
Findung einer internationalen Einigung, da nicht alle 
Staaten von dieser Reform fiskalisch profitieren wer-
den; manche Staaten werden sich negativen fiskali-
schen Konsequenzen gegenübersehen.2 Der Beitrag 
diskutiert daher im Folgenden verschiedene Ansätze 
zur Findung einer Lösung.

Beispiel zur grundsätzlichen Funktionsweise

Ein Konzern erzielt einen Umsatz von 30 Mrd. Euro und 
einen Gewinn von 6 Mrd. Euro. Damit weist der Kon-
zern eine Gewinnmarge von 20% aus. Der Residualge-
winn beträgt 3 Mrd. Euro (= 6 Mrd. ./. 10% × 30 Mrd.). 
25% dieses Residualgewinns werden umverteilt. Der 
zur Umverteilung zur Verfügung stehende Residual-
gewinn (= Amount A) beträgt entsprechend 750 Mio. 
(= 25% × 3 Mrd. Euro). Der Konzern erzielt 1,33% des 
Umsatzes in oder in Bezug zu einem bestimmten 
Marktstaat. Diesem wird dann entsprechend 10 Mio. 
Euro (= 750 Mio. × 1,33%) als Amount A zugewiesen 
und in diesem Staat der »gewöhnlichen« Ertragsteuer 
unterworfen. Die hieraus resultierende (wirtschaftli-
che) Doppelbesteuerung für den Konzern soll gemäß 
dem IF vermieden werden. Dementsprechend muss 
der Staat bestimmt werden, der dem Konzern das 
entsprechende Anrechnungs- oder Freistellungsvo-
lumen gewährt.
2 Da es bei dem Zwei-Säulen-Projekt um eine internationale Reform 
bestehend aus zwei Säulen geht, ist es möglich, dass manche Staa-
ten, die negative fiskalische Konsequenzen unter Säule 1 erleiden 
werden, trotzdem von der Reform profitieren, weil der positive fiska-
lische Effekt von Säule 2 dominiert.

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG

Wenn nun der Amount A eines Konzerns an die Markt-
staaten verteilt und entsprechend besteuert wird, 
stellt sich zunächst einmal die Frage, ob die daraus 
resultierende erhöhte Steuerlast bzw. Doppelbesteu-
erung überhaupt vermieden werden sollte. So könnte 
angenommen werden, dass mit Amount A aufgrund 
der Konzernbetrachtungsweise eine neuartige Ertrag-
steuer eingeführt werden soll. Damit stellte sich die 
Frage der Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht. 
Dies ist allerdings nicht der Fall. Amount A soll sich 
trotz der Konzernbetrachtung ins normale Ertrag-
steuersystem einfügen, das grundsätzlich an den je-
weiligen Legaleinheiten des Konzerns und nicht am 
Konzern anknüpft. Dies bedeutet, dass zum einen 
der Konzern nicht der Steuerpflichtige für Amount A 
ist und insoweit weiterhin auf die Legaleinheiten des 
Konzerns zurückgegriffen werden muss. Zum ande-
ren führt dies dazu, dass diese Legaleinheiten dann 
doppelt besteuert wären. Entsprechend stellt sich die 
Frage, ob diese Doppelbesteuerung zu vermeiden sein 
soll. Obgleich es sich nicht um eine (völker-)rechtliche 
Verpflichtung handelt, die Doppelbesteuerung zu ver-
meiden, haben sich die Staaten hierauf verständigt. 

Nun gibt es verschiedene Ansätze zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung, die mehr oder weniger gut 
administrierbar sind, aber dem Grundgedanken im 
Einklang mit Amount A folgen, dass schließlich die 
Staaten auf Besteuerungsrechte verzichten sollen, die 
bisher sog. Residualgewinne vereinnahmt haben. Zu-
gleich haben die verschiedenen Ansätze unterschied-
liche fiskalische Auswirkungen für die betroffenen 
Staaten, was diese Frage zu einem politisch sehr 
sensiblen Thema macht. Offensichtlich werden be-
stimmte Staaten Besteuerungsrechte abgeben müssen 
und damit negativ von der Reform betroffen sein. So 
wird auch in der Studie von Fuest et al. (2021) festge-
stellt, dass die fiskalischen Auswirkungen von Säule 1 
sehr sensitiv in Bezug auf die Regelungen sind, die zur 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung der Unterneh-
mensgewinne getroffen werden. 

Schließlich muss die Reform aber so ausgestal-
tet sein, dass sie dennoch als fair und ausgewogen 
von den beteiligten Staaten empfunden wird, um eine 
zukunftsfähige und stabile Lösung implementieren 
zu können.

Qualitativer Ansatz im Blueprint 

Im sog. Blueprint aus Oktober 2020 wurde im Ab-
schnitt 7 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
paying entities abgestellt, die schließlich die Steuer 
auf den Amount A zu entrichten haben und entspre-
chend deren Ansässigkeitsstaaten die daraus resul-
tierende Doppelbesteuerung vermeiden sollen (OECD 
2020). Mithin wurde sich für einen unternehmensbe-
zogenen Ansatz ausgesprochen, der grundsätzlich 
auch dazu führen würde, dass für Amount A meh-
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rere Unternehmen eines Konzerns als insoweit steu-
erpflichtig qualifiziert würden. Dies wiederum wirkt 
sich entsprechend sowohl auf die Administration des 
Amount A auf Seiten der Konzerne als auch auf Seiten 
der Steuerverwaltungen aus und steht einer zentralen 
Administration grundsätzlich entgegen.

Zugleich sprach sich der Blueprint gegen ein for-
melhaftes Vorgehen aus und stellte eine qualitative 
Bestimmung der paying entitites auf Basis einer um-
fassenden Sachverhaltsanalyse in den Vordergrund. 
Hierfür waren vier Schritte vorgesehen:

1. In einem ersten Schritt sollen die Unternehmen 
innerhalb eines Konzerns identifiziert werden, 
die Tätigkeiten ausüben, die einen wesentlichen 
und nachhaltigen Beitrag zur Fähigkeit des Kon-
zerns leisten, Residualgewinne zu erzielen; sog. 
Aktivitätstest.

2. Anwendung eines Rentabilitätstests, um sicher-
zustellen, dass die ermittelten Unternehmen in 
der Lage sind, die Steuerschuld des Amount A 
zu tragen.

3. Die aus Amount A resultierende Steuerschuld soll 
dann den Unternehmen zugeordnet werden, die 
eine Verbindung zu dem Markt/den Märkten ha-
ben, dem/denen der Amount A zugewiesen wird; 
sog. Marktverbindungstest.

4. Abschließend soll eine Zuteilung auf einer antei-
ligen Basis zu allen identifizierten Unternehmen 
erfolgen, wenn keine ausreichend starke(n) Ver-
bindung(en) gefunden wird (werden) oder wenn 
diejenigen, die eine Marktverbindung haben, nicht 
über den erforderlichen Gewinn verfügen.

Diese Vorgehensweise beruhte insbesondere darauf, 
dass im Blueprint darauf abgestellt wurde, dass Kon-
zerne nur mit bestimmten Tätigkeiten in den Anwen-
dungsbereich der Säule 1 fallen sollten. Hier wurde 
zwischen Tätigkeiten im Bereich der automated digital 
services (ADS; bspw. Online-Werbedienstleistungen, 
Verkauf oder sonstige Verwertung von Nutzerdaten, 
Online-Suchmaschinen oder Plattformen für soziale 
Medien) und des consumer facing business (CFB; Ver-
kauf von Waren und Dienstleistungen, die üblicher-
weise an Verbraucher verkauft werden) unterschie-
den. Für Zwecke der Ermittlung des Amount A wäre 
ebenfalls hiernach zu unterscheiden gewesen, so dass 
schließlich auch die paying entities zutreffend zuge-
ordnet werden sollten. Mithin sollte kein Unternehmen 
des Konzerns im Bereich des CFB für eine Steuer auf 
Amount A, die durch ADS-Tätigkeiten ausgelöst wird, 
aufkommen. Mit Aufgabe dieser Unterscheidung und 
der Implementierung einer Konzernbetrachtung, die 
rein auf quantitativen Voraussetzungen beruht (Um-
satz größer 20 Mrd. Euro und Gewinnmarge größer 
10%), hat sich allerdings der dem qualitativen An-
satz zugrunde liegende Gedanke erübrigt. Jedoch 
wurde dieser noch im Oktoberstatement des Inclusive  
Framework aus dem Jahr 2021 übernommen: »The 

entity (or entities) that will bear the tax liability will 
be drawn from those that earn residual profit.« (OECD 
2021b)

Darüber hinaus erfordern insbesondere die 
Schritte 1 (Aktivitätstest) und 3 (Marktverbindungs-
test) es, jedes einzelne Unternehmen im Konzern zu 
charakterisieren. Ein alleiniger Rückgriff auf eine et-
waig vorhandene Verrechnungspreisanalyse ist hierfür 
nicht ausreichend, da das Verrechnungspreissystem 
eine transaktionsspezifische Charakterisierung vor-
nimmt, die für die Zwecke des Amount A nicht geeig-
net ist. Für Zwecke dieser Charakterisierung müssten 
daher qualitative Merkmale vorgegeben werden, die in 
jedem Einzelfall und auch jährlich aufgrund etwaiger 
Änderungen in der Konzernstruktur zu untersuchen 
wären. Ergebnis wäre dann eine subjektive Entschei-
dung, die mitunter von 137 Staaten unterschiedlich 
getroffen wird. Dabei stellt sich schon die nicht über-
windbare Herausforderung, dass ein Konzern mit all 
seinen Unternehmen, die weltweit verteilt sind, zeit-
gleich von allen betroffenen Steuerverwaltungen 
geprüft wird, um ebenjene subjektive Entscheidung 
vornehmen zu können. Darüber hinaus verdeutlichen 
allein die Erfahrungen aus den streitbehafteten, kom-
plexen und zumeist bilateralen Diskussionen im Be-
reich der Verrechnungspreise (hierfür exemplarisch 
OECD 2022), dass in einem Kontext mit 137 Staaten 
kaum eine zeitnahe Lösung des jeweiligen Einzelfalls 
gefunden würde.

Zugleich handelt es sich bei dem anteilig zu 
verteilenden Residualgewinn um eine politisch be-
stimmte Variable, die rein auf einem quantitativen 
Kriterium beruht (mehr als 10% Gewinnmarge des 
Konzerns). Hierzu tragen grundsätzlich alle Unterneh-
men im Konzern bei und eine verursachungsgerechte 
Bestimmung einzelner Unternehmen ist theoretisch 
nicht möglich. 

Quantitativer Ansatz als praktikable 
und berechenbare Alternative 

In der Studie von Fuest et al. (2021) wird gezeigt, dass 
ein quantitativer Ansatz zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung mit einer Anrechnung, die sich an der 
Verteilung der immateriellen Vermögenswerte über die 
Sitzländer orientiert, profitabel für Deutschland wäre.3 

Die grundlegende Idee hinter einem quantitativen 
Ansatz ist, dass nur solche Staaten mit einem tatsäch-
lich vorhandenen Residualgewinn bzw. einem Residu-
algewinn über einem bestimmten Schwellenwert zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung verpflichtet wä-
ren. Konkret würden diese Staaten die Doppelbesteue-
rung im Hinblick auf Amount A im Verhältnis zu ihrem 
Anteil am Residualgewinn des Konzerns vermeiden. 
Ob dann in einem zweiten Schritt die Anrechnungs- 
oder Freistellungsmethode zur Anwendung kommt, 
ist an dieser Stelle unerheblich. 
3 Vgl. Fuest et al. (2021) sowie Kulemann und Mandler (2021) für 
mehr Informationen zu den fiskalischen Auswirkungen von Säule 1.
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Als mögliche Profitabilitätskennzahlen können 
beispielsweise 

 ‒ der Return on Tangible Assets (RoA) – definiert als 
die Kapitalrendite, die den Gewinn nach Steuern 
(Jahresüberschuss) eines Konzerns ins Verhältnis 
zu dessen Sachanlagen setzt; 

 ‒ der Return on Depreciation (RoD) – definiert als 
die Kapitalrendite, die den Gewinn nach Steuern 
(Jahresüberschuss) eines Konzerns ins Verhältnis 
zu dessen Abschreibungen auf Sachanlagen setzt; 

 ‒ der Return on Payroll (RoP) – definiert als die Ka-
pitalrendite, die den Gewinn nach Steuern (Jah-
resüberschuss) eines Konzerns ins Verhältnis zu 
dessen Lohnaufwendungen; oder 

 ‒ eine Kombination zwischen den Kennzahlen 
(RoAP oder RoDP) zur Anwendung kommen.4

Die Bezugsgrößen dieser Kennzahlen gehören zu den 
wichtigsten Produktionskosten eines Unternehmens, 
die sich aus Arbeits- und Kapitalkosten zusammenset-
zen. Eine Kombination zwischen den Buchwerten ma-
terieller Vermögenswerte und der Lohnaufwendungen 
würde damit sowohl arbeits- als auch vermögensin-
tensive Unternehmenstätigkeiten berücksichtigen. Die 
Fokussierung auf Vermögenswerte oder nur Lohnauf-
wendungen könnte hingegen bestimmte Unternehmen 
benachteiligen, die ihre Investitionen in dem einen 
oder in dem anderen Bereich tätigen; beispielsweise 
Vertriebseinheiten mit Lohnaufwendungen, aber dafür 
ohne Vermögenswerte. Außerdem sind die Buchwerte 
der materiellen Vermögenswerte und die Anzahl der 
Beschäftigten weniger mobil als immaterielle Vermö-
genswerte. Deswegen würden sie als Profitabilitäts-
kennzahlen für die Vermeidung der Doppelbesteuerung 
das Potenzial von möglichen Verzerrungen und Mani-
pulationen seitens der Konzerne erheblich reduzieren.

Zugleich spiegelt sich der Aspekt der wirtschaftli-
chen Aktivität in der Kombination aus den Buchwerten 
der materiellen Vermögenswerte und der Lohnaufwen-
dungen wider. Schon im Rahmen der formelbasierten 
Aufteilung der ehemals geplanten gemeinsamen kon-
solidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
(GKKB) (Europäische Kommission 2016) sollten Arbeit 
und Vermögenswerte als Gewichtungsfaktoren heran-
gezogen werden, damit Gewinne dort besteuert wer-
den, wo sie tatsächlich anfallen.5 Dementsprechend 
lässt ein hoher Return in Zusammenhang mit den 
genannten Kennzahlen tendenziell darauf schließen, 
dass Gewinne insbesondere aufgrund von immateri-
ellen Werten erzielt werden bzw. dass Gewinne erzielt 
werden, obwohl keine bzw. geringe Investitionen getä-
tigt wurden und damit keine wirtschaftliche Substanz 
vor Ort gegeben ist.6 Ersteres deutet auf die Erzielung 

4 Greil und Eisgruber (2021); Petkova und Greil (2021).
5 COM(2016) 683 final.
6 Vgl. Acemoglu und Restrepo (2018); Baumann et al. (2020); Delis 
et al. (2021); Dischingerund Riedel (2011); Dudar et al. (2015); Ernst 
und Spengel (2011); Ernst et al. (2014); Griffith et al. (2014); Haskel 
und Westlake (2018); Karkinsky und Riedel (2012). 

von Residualgewinnen hin und letzteres stellt insbe-
sondere eine Fehlallokation von Besteuerungsrechten 
im bestehenden System dar. Zugleich zeigen Fuest et 
al. (2022) auf Basis von Country-by-Country-Reports 
(CbCR), dass sich Gewinnverschiebungen multinatio-
naler Unternehmensgruppen in Niedrigsteuerländer 
anhand der CbCR nachweisen lassen. Während der 
Großteil der Beschäftigten in Ländern mit höheren 
Steuersätzen aktiv ist, fallen die Gewinne in einem 
dazu überproportionalen Verhältnis in Niedrigsteu-
erländern an. Das bedeutet, dass die in Ländern mit 
geringen effektiven Steuersätzen ansässigen Gesell-
schaften großer multinationaler Konzerne deutlich 
profitabler als Konzerngesellschaften in Hochsteuer-
ländern sind. Dieses Ungleichgewicht zwischen der 
Verteilung der Gewinne und der realwirtschaftlichen 
Aktivität (z.B. durch Gewinne pro Beschäftigten und 
Kapitalrentabilität) zugunsten von Niedrigsteuerlän-
dern könnte als ein Indiz für steuermotivierte Gewinn-
verlagerung betrachtet werden. Da insbesondere im-
materielle Werte eine besondere Rolle für Gewinn-
verlagerungen deutscher Konzerne spielen (Fuest 
et al. 2022), sind die angeführten Kennzahlen ohne 
die Berücksichtigung von Verhaltensänderungen aus 
deutscher fiskalischer Sicht grundsätzlich positiv zu 
beurteilen. 

Obwohl der Ausgangspunkt für die oben genann-
ten Bezugsgrößen die bereits in den CbCR zur Verfü-
gung stehenden Daten zu den Buchwerten materi-
eller Vermögenswerte und der Anzahl der Beschäf-
tigten sind, müssten diese spezifisch und eindeutig 
für Amount A festgelegt werden. So muss einheitlich 
geregelt werden, auf welcher Basis die Kennzahlen 
ermittelt werden. Möglich ist die Verwendung von 
konsolidierten oder aggregierten Daten des Konzerns 
für den betreffenden Staat. Bei konsolidierten Daten 
würden Ergebnisse aus Transaktionen zwischen kon-
zernverbundenen Unternehmen innerhalb des Staates 
eliminiert, zugleich Ergebnisse aus grenzüberschrei-
tenden konzerninternen Transaktionen ausgewiesen. 
Bei aggregierten Daten würden die Ergebnisse ledig-
lich aufsummiert und damit Transaktionen zwischen 
konzernverbundenen Unternehmen innerhalb des 
Staates abgebildet werden. Daher wäre ein Abstel-
len auf konsolidierte Daten sachgerecht. Ferner stellt 
sich die Frage nach dem maßgebenden Rechnungsle-
gungswerk. Im Einklang mit Amount A, dass Konzern-
gewinne basierend auf Rechnungslegungsstandards 
und nicht auf steuerlichen Vorschriften umverteilt 
werden, ist es naheliegend, auch in diesem Bereich 
auf die Rechnungslegungsvorschriften abzustellen. 
Allerdings ist dann zu beachten, dass die Vermeidung 
der Doppelbesteuerung im steuerlichen Regelwerk 
erfolgt.

Die Buchwerte der materiellen Vermögenswerte 
und die Lohnaufwendungen sollen auch unter Säule 2 
des Zwei-Säulen-Projekts zur Anwendung kommen, 
allerdings mit einer anderen Zielsetzung. Unter 
Säule 2 wird die Bildung der Substanzausnahme 
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(carve outs) als Kürzungsbetrag bei der Bemessungs-
grundlage der globalen effektiven Mindestbesteu-
erung berücksichtigt. Die oben genannten Bezugs- 
größen bilden die wirtschaftliche Aktivität und Subs-
tanz vor Ort ab und verhindern somit die Nachbesteu-
erung jener Gewinne, die sich auf realwirtschaftliche 
Aktivitäten zurückführen lassen. Falls man sich auf 
diese Bezugsgrößen auch bei Säule 1 einigen sollte, 
könnte eine solche Entscheidung u.a. der Vermin-
derung von weiterem Administrationsaufwand so-
wohl für die Verwaltungs- als auch für die Unterneh-
mensseite führen. 

Dazu könnte man noch eine De-minimis-Ge-
winnregelung einführen, mit der Staaten von der Ver- 
pflichtung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
befreit werden könnten, wenn ihre Gewinne unterhalb 
einer bestimmten Gewinnschwelle liegen. Auf diese 
Weise wären Staaten von der Verpflichtung zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung befreit, wenn sie zwar 
eine relativ hohe Gewinnmarge ausweisen, aber abso-
lut betrachtet, relativ geringe Gewinne vereinnahmen. 

Nachdem die vorgenannten Schritte die in Be-
tracht kommenden Staaten bestimmt haben, ist zu 
klären, in welcher Reihenfolge und in welchem Aus-
maß diese Staaten herangezogen werden. Ein mög-
licher Ansatz dafür ist der sog. Wasserfallansatz, bei 
dem die Verantwortung für die Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung zuerst den profitabelsten Staaten 
zugewiesen würde. Der Ansatz stellt sicher, dass die 
Staaten mit der höchsten Rendite zuerst zuständig 
für die Vermeidung der Doppelbesteuerung sind. Die-
ser Ansatz führt damit tendenziell dazu, dass weniger 
Staaten auf ihre Besteuerungsrechte verzichten müss-
ten und lediglich wenige Staaten hierzu verpflichtet 
würden. 

Im Rahmen des Waserfallansatzes würden Staa-
ten nach ihrer Rentabilität eingeordnet werden. Der 
Staat mit der höchsten Rendite wird zuerst für die 
Vermeidung der Doppelbesteuerung zuständig sein. 
Der korrespondierende Gewinn des Konzerns in die-
sem Staat soll so lange reduziert werden, bis seine 
Rendite mit der von dem zweitprofitabelsten Staat 
gleichgesetzt ist. Dann soll der zweite Staat zusam-
men mit dem ersten Staat zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung zuständig sein, bis die Rendite des 

drittprofitabelsten Staates erreicht ist. Dieser Prozess 
wird fortgesetzt, bis die Doppelbesteuerung vollstän-
dig vermieden werden kann (siehe Beispiel 1).

Beispiel 1

Der Wasserfallansatz zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung fängt mit der De-minimis-Gewinnregelung 
an. Es werden die Staaten von der Verpflichtung zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung befreit, wenn ihre 
Gewinne unterhalb 100 liegen. Das wäre in Tabelle 1 
der Fall für Staat 4. Da der Gewinn in Staat 4 unter 100 
liegt, wird er von der Verpflichtung zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung befreit. 

Im zweiten Schritt berechnet man den Return der 
verbliebenen Staaten: Im konkreten Beispiel wird der 
RoAP als Profitabilitätskennzahl verwendet. Da Staat 1 
den höchsten Return aufweist, ist er zuerst für die Ver-
meidung der Doppelbesteuerung zuständig. Der korre-
spondierende Gewinn des Konzerns in Staat 1 soll so 
lange reduziert werden, bis seine Rendite mit der des 
zweitprofitabelsten Staats (RoAP in Höhe von 75%) 
gleichgesetzt ist. Der Gewinn in Staat 1 soll also um 
50 reduziert werden. Im nächsten Schritt sind Staat 1 
und Staat 2 für die Vermeidung der Doppelbesteu-
erung zuständig. Die korrespondierenden Gewinne 
in Staat 1 und Staat 2 sollen so lange reduziert wer-
den, bis ihre Rendite mit der des drittprofitabelsten 
Staats (RoAP in Höhe von 40%) gleichgesetzt ist. Das 
bedeutet eine weitere Reduzierung des Gewinns in 
Staat 1 um 70 und in Staat 2 um 280. Der Prozess wird 
fortgesetzt, bis die Doppelbesteuerung vollständig 
vermieden wird. 

Ein zweiter möglicher Ansatz ist der sog. Pro-Ra-
ta-Ansatz. Hiernach allokiert man Residualgewinne 
verhältnismäßig aus allen in Betracht kommenden 
Staaten (oberhalb der Profitabilitätsschwelle) um. 
Je höher die Rendite eines Staates gegenüber der 
Rendite eines anderen Staates ist, desto mehr wird 
aus dem erstgenannten Staat umallokiert. Der An-
satz könnte aus Sicht der kooperativen Spieltheorie 
als fairer bezeichnet werden, da er den Verzicht auf 
Steueraufkommen auf mehrere Staaten verteilt und 
damit dazu beitragen kann, dass Säule 1 auf einem 
stabileren Fundament steht. 

Tab. 1

Wasserfallansatz mit RoAP als Profitabilitätskennzahl 

Staat

1 2 3 4

Gewinne 200 600 1 000 10

Buchwerte materieller Vermögenswerte und Lohnaufwendungen 200 800 2 500 25

1. De-minimis-Gewinnregelung (100) Ja Ja Ja Nein

2. Ermittlung von RoAP 100% 75% 40% –

3. Vermeidung durch Staat 1

4. Vermeidung durch Staaten 1 and 2 (Staat 2 nur bei Bedarf)

5. Vermeidung durch Staaten 1, 2 und 3 (Staat 3 nur bei Bedarf)

Quelle: Darstellung der Autor*innen.
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Eine dritte Möglichkeit kann auch ein hybrider 
Ansatz sein, der aus zwei Schritten besteht und eine 
Kombination aus dem Wasserfallansatz und dem 
Pro-Rata-Ansatz vorsieht. Hiernach würde eine zu-
sätzliche Profitabilitätsschwelle festgelegt werden: 
Oberhalb dieser Profitabilitätsschwelle käme zunächst 
entweder der Wasserfallansatz oder der Pro-Rata-An-
satz zur Anwendung. Nur wenn anschließend noch 
weitere Schritte zur Beseiti-gung der Doppelbesteu-
erung erforderlich sind, weil dieser erste Schritt noch 
nicht ausreicht, um die Doppelbesteuerung gänzlich 
zu vermeiden, geht es in einem zweiten Schritt mit 
dem Pro-Rata-Approach weiter.

Beispiel 2

Der kombinierte Pro-Rata-Ansatz zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung berücksichtigt den durch-
schnittlichen RoAP des Konzerns mit dem Ziel, nur 
diejenigen Gewinne umzuallokieren, die über diesem 
Durchschnitt liegen. Die grundlegende Idee ist, dass 
Residualgewinne zu einer höheren Rate als dem durch-
schnittlichen Return erwirtschaftet werden müssen. 
Der Ansatz fängt mit der De-minimis-Gewinnregelung 
an, die Staaten von der Verpflichtung zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung befreit, wenn ihre Gewinne 
unterhalb 100 liegen. Das wäre der Fall für Staat 4. 
Da der Gewinn in Staat 4 unter 100 liegt, wird er von 
der Verpflichtung zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung befreit. Im zweiten Schritt berechnet man den 
durchschnittlichen RoAP des Konzerns. Für Zwecke 
des Beispiels wird angenommen, dass er 45% beträgt. 
Im dritten Schritt ermittelt man den Return für jeden 
Staat, der nicht von der De-minimis-Gewinnregelung 
befreit wird und dessen Return höher als 45% ist. Das 
wäre der Fall für Staat 2 und Staat 3. Im Schritt 4 be-
rechnet man dann die umzuallokierenden Gewinne mit 
der Hilfe von dem übersteigenden RoAP. Für Staat 2 
kommt man z.B. auf einen umzuallokierenden Gewinn 
von 60 = (50% – 45%) × 1 200. Im fünften Schritt wird 
Amount A des Konzerns auf die im dritten Schritt 3 
identifizierten Staaten im Verhältnis zu ihren umzual-
lokierenden Gewinnen aufgeteilt. Das bedeutet, dass 
Amount A nun zu 14% von Staat 2 und zu 86% von 
Staat 2 zu tragen ist. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein quantita- 
tiver Ansatz zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
aussehen könnte. Unabhängig von seinem konkre- 
ten Design würde aber ein quantitativer Ansatz die 
praktikablere und berechenbarere Alternative zu ei-
nem qualitativen Ansatz sein. Außerdem würde ein 
quantitativer Ansatz fiskalisch vorteilhaft für Deutsch-
land sein, falls er sich an der Verteilung der imma- 
teriellen Vermögenswerte über die Sitzländer 
orientiert. 

Marketing and Distribution Profits Safe Harbour

Im Kontext der Vermeidung der Doppelbesteuerung 
stellt sich zumindest aus Staatensicht noch die Frage 
der Doppelerfassung von Residualgewinnen und da-
mit derer etwaigen doppelten Besteuerung. Würden 
auf Basis des normalen Besteuerungssystems einem 
Staat Residualgewinne zugeordnet, die dieser auch 
besteuern darf, dann stellt sich die Frage, ob dieser 
Staat überhaupt noch einen Amount A zugeordnet 
bekommen soll. Immerhin würden dann Residual-
gewinne mehrfach besteuert werden dürfen. Diese 
Frage adressiert der sog. marketing and distribution 
profits safe harbour (MDSH). Die Prämisse dieses 
MDSH ist es, dass Amount A nicht jenen Marktstaa-
ten zugewiesen werden sollte, in denen ein Konzern 
bereits Residualgewinne erzielt. Entsprechend ist eine 
Kürzung des einem Staat zuzuordnenden Amount A 
vorgesehen. Allerdings setzt diese Sichtweise voraus, 
dass die Rechnungslegungsdaten, auf die im Rahmen 
von Amount A zurückgegriffen wird, den steuerlichen 
Daten entsprechen.

Die Ausgestaltung des MDSH im Blueprint fokus-
siert sich auch auf qualitative Faktoren. Hiernach wä-
ren die Gewinne zu bestimmen, die dem Marktstaat 
nach den bestehenden Gewinnzuordnungsregeln für 
die Durchführung von Marketing- und Vertriebsaktivi-
täten zugewiesen werden. Dies erfordert zum einen 
eine Definition und Bestimmung der konkreten Mar-
keting- und Vertriebsaktivitäten, die in den Anwen-
dungsbereich des MDSH fallen sollen. Zum anderen 
bedarf es eines segmentierten Gewinnausweises nur 
für diese Tätigkeiten, um zu vermeiden, dass Gewinne 
aus anderen Tätigkeiten den Residualgewinn beein-

Tab. 2

Kombinierter Pro-Rata-Ansatz mit RoAP als Profitabilitätskennzahl 

Staat

1 2 3 4

Gewinne 1 000 600 400 10

Buchwerte materieller Vermögenswerte und der Lohnaufwendungen 3 500 1 200 80 25

1. De-minimis-Gewinnregelung (100) Ja Ja Ja Nein

2. Ermittlung des durchschnittlichen RoAP (auf Konzernbasis) Annahme: 45%

3. Ermittlung von RoAP 29% 50% 500% –

4. Ermittlung von umzuallokierenden Gewinnen – 60 364 –

5. Zuteilung – 14% 86% –

Quelle: Darstellung der Autor*innen.
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flussen. Schließlich bedarf es dann noch der Festle-
gung einer safe harbour-Rendite, die sich bspw. an 
der jeweiligen Profitabilität des Konzerns orientieren 
könnte und innerhalb derer Grenzen Amount A nicht 
gekürzt wird. 

Aufgrund des qualitativen Ansatzes, der wie 
der qualitative Ansatz zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung an den Ursprungsgedanken von Amount 
A anknüpft, stellen sich die vergleichbaren Her-
ausforderungen wie unter dem qualitativen Ansatz 
im Blueprint. Eine praktikablere Umsetzung würde an 
rein quantitativen Kriterien anknüpfen und auch eine 
konsequente Fortentwicklung zum oben beschrie-
benen quantitativen Ansatz darstellen. Wenn es das 
Ziel ist, dass Residualgewinne in einem Staat nicht 
doppelt erfasst werden sollen, dann wäre es ausrei-
chend, diesen Residualgewinn unabhängig von den in 
dem Staat erbrachten Tätigkeiten in Einklang mit der 
Amount A-Formel zu bestimmen und eine entspre-
chende Gegenrechnung des Amount A vorzunehmen.

Beispiel 3

Im Rahmen der Neuverteilung von Besteuerungs-
rechten werden für einen Marktstaat 10 Mio. Euro 
an Amount A vorgesehen (siehe Eingangsbeispiel). 
In diesem Marktstaat sind jedoch Konzerneinheiten 
belegen, deren Gewinne in Höhe 5 Mio. Euro bereits 
der Besteuerung unterlegen haben. Der Umsatz dieser 
Konzerneinheiten beträgt in und bezogen auf diesen 
Marktstaat 20 Mio. Euro. Entsprechend betragen die 
Gewinnmarge 25% und der dem Marktstaat schon 
zugeordnete Residualgewinn 3 Mio. Euro. Amount A 
würde entsprechend um diese 3 Mio. Euro auf 7 Mio. 
Euro gekürzt, sofern der MDSH tätigkeitunabhängig 
ausgestaltet würde. Ansonsten wäre in einem weite-
ren Schritt der Gewinnanteil von Marketing- und Ver-
triebsaktivitäten zu bestimmen. Würde man bspw. an-
nehmen, dass dieser Anteil 25% beträgt, dann würde 
sich der Residualgewinn auf 750 000 Euro reduzieren. 
Entsprechend würde Amount A nur um diesen Betrag 
auf 9,25 Mio. Euro gekürzt. 

Zugleich könnte eine Rückwirkung auf den Me-
chanismus zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zu beachten sein. Wenn der MDSH greift und die Allo-
kation von Amount A aufgrund von schon vorhande-
nen Residualgewinnen im Marktstaat begrenzt bzw. 
vermindert wird, dann könnte man argumentieren, 
dass diese Residualgewinne nicht mehr für die Ver-
meidung der Doppelbesteuerung zur Verfügung ste-
hen; sie wären dann bei dem zuvor dargestellten An-
satz rauszurechnen. Mithin wären die Gewinne zur 
Bestimmung beispielsweise des RoAP oder des RoDP 
zu vermindern.

FAZIT 

137 Staaten haben sich der internationalen Einigung 
zum OECD Zwei-Säulen-Projekt angeschlossen. Die 

Regeln unter Säule 1 sollen die faire Aufteilung von 
Besteuerungsrechten sicherstellen und dadurch 
die Stabilität des internationalen Besteuerungssys- 
tems wieder herstellen sowie unkoordinierte uni- 
laterale Maßnahmen vermeiden. Ein zentraler Aspekt 
der internationalen Einigung zu Säule 1 ist die Ver-
meidung der Doppelbesteuerung, die dem Grund-
gedanken folgt, dass schließlich die Staaten auf Be-
steuerungsrechte verzichten sollen, die bisher Re- 
sidualgewinne vereinnahmt haben. Dazu gibt es 
sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze,  
die mehr oder weniger administrierbar sind. Auf- 
grund der unterschiedlichen fiskalischen Auswir- 
kungen, die die verschiedenen Ansätze für die betrof-
fenen Staaten haben, ist das Thema politisch sehr 
sensibel. 

Grundsätzlich kann man sagen, dass die bis jetzt 
diskutierten qualitativen Ansätze äußerst komplex, 
streitanfällig und fast unmöglich nachzuprüfen wä-
ren. Dies ginge einher mit steigenden Compliance-
kosten für die betroffenen Konzerne und steigenden 
Administrationskosten für die beteiligten Steuer- 
verwaltungen. Zugleich können die fiskalischen Aus-
wirkungen sowie die Steuerwirkungen für die Kon-
zerne kaum verlässlich eingeschätzt werden. Im Ver-
gleich dazu würde ein quantitativer Ansatz, unab- 
hängig von seinem genauen Design, zu einer wesent-
lichen administrativen Vereinfachung des Gesamts- 
ystems beitragen und sich auf die damit verbunde- 
nen Kosten der Konzerne und Verwaltungen positiv 
auswirken. Außerdem führt ein quantitativer Ansatz 
dazu, dass sich die Auswirkungen der internatio- 
nalen Reform einfacher quantifizieren lassen. Erste 
Schätzungen, die sich an den bisherigen Gutachten  
des ifo Instituts orientieren, zeigen, dass ein quan- 
titativer Ansatz basierend auf renditeorientier- 
ten Kennzahlen, wie dem RoAP oder dem RoDP, mit  
einer Orientierung an der Verteilung der immate- 
riellen Vermögenswerte über die Sitzländer fiskalisch  
vorteilhaft für Deutschland sein sollte. Zugleich  
erscheint es dann nicht unwahrscheinlich, dass  
die Konzernsteuerquoten der betroffenen Konzer- 
ne ansteigen dürften, da die Umverteilung ins- 
besondere aus niedrig besteuernden Staaten her- 
aus erfolgen dürfte, die für steuergestalteri- 
sche Zwecke mit immateriellen Werten eingesetzt 
werden. 

Abschließend ist aber auch festzustellen, dass 
bei den beschriebenen Mechanismen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung im Einklang mit den 
anderen Elementen von Säule 1 bzw. Amount A auf 
»financial accounting«-Kennzahlen abgestellt wird. Ob 
tatsächlich der umzuverteilende Residualgewinn in 
den Staaten der Besteuerung zugrunde lag, ist nicht 
immer zwingend. Außerdem ist es nicht zwingend, 
dass genügend steuerliche Gewinne bei den einzelnen 
Konzerngesellschaften vor Ort ausgewiesen werden, 
um das Anrechnungs- und Freistellungsvolumen nut-
zen zu können. 
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DIE GLOBALE EFFEKTIVE MINDESTSTEUER

Im Oktober 2021 haben sich 136 Länder und Jurisdik-
tionen grundsätzlich auf die Einführung einer globalen 
effektiven Mindeststeuer geeinigt (OECD 2021). 

Vorgesehen ist, die Gewinne multinationaler 
Konzerne mit einem Mindeststeuersatz von 15% zu 
belegen. Ist die effektive Steuerlast eines Konzerns 
in einem Land geringer als 15%, so werden die Ge-
winne nachbesteuert, also einer zusätzlichen Steuer 
unterworfen, bis das Verhältnis von Steuerzahlungen 
zu Gewinnen ein Niveau von 15% erreicht. Betreffen 
soll dies alle multinationalen Konzerne, deren globa-
ler konsolidierter Umsatz mindestens 750 Mio. Euro 
beträgt (Säule 2 des 2-Säulen-Ansatzes).1 

Das wichtigste Ziel dieser Initiative besteht dar- 
in, die steuerliche Belastung von multinationalen Un-
ternehmen zu erhöhen, die derzeit Möglichkeiten nut-
zen, Steuern zu vermeiden, indem sie steuerpflichtige 
Gewinne in erheblichem Umfang in Niedrigsteuerlän-
dern ausweisen. Der vorliegende Beitrag untersucht 
die Auswirkungen der geplanten Mindeststeuer auf 
das Steueraufkommen bzw. die steuerliche Belastung 
der betroffenen Unternehmen. 

Das System der Mindeststeuer soll verschiedene 
Instrumente beinhalten. Für die Analyse der Aufkom-
menseffekte sind die Income-Inclusion-Regel und die 
Undertaxed-Payments-Regel entscheidend. Im Rah-
men der Income-Inclusion-Regel erhalten die Haupt-
sitzländer von multinationalen Konzernen das Recht, 
die Auslandsgewinne der Konzerne nachzubesteuern, 
sollte die effektive Steuerlast im Ausland unterhalb 
von 15% liegen. Beträgt beispielsweise das Verhält- 
nis von Steuerzahlungen zu Gewinnen eines deut-
schen Konzerns in einem anderen Land weniger als 
15%, so besteuert der deutsche Fiskus die Auslands-
gewinne nach, bis ein Steuerniveau von 15% erreicht 

1 Säule 1 sieht eine Verlagerung von Besteuerungsrechten in die 
Länder vor, in denen Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistun-
gen absetzen (Marktländer). Diese Regelung wird nur für sehr wenige 
Unternehmen gelten und ist nicht Gegenstand der Analyse dieses 
Beitrags. Die Steueraufkommenseffekte durch Säule 1 für Deutsch-
land werden in Fuest et al (2020) untersucht. 

ist. Bei der Undertaxed-Payments-Regel werden Zah- 
lungen, die eine inländische Tochtergesellschaft eines 
ausländischen Konzerns an verbundene Gesellschaf-
ten im Ausland leistet, im Sitzland anteilig besteuert, 
sofern der effektive Steuersatz im Zielland der Zah-
lung unterhalb von 15% liegt.2 Leistet beispielsweise 
die deutsche Tochtergesellschaft eines ausländischen 
Konzerns Zahlungen an ein verbundenes Unter- 

2 Die Höhe des Anteils, den das Sitzland nachbesteuern darf, richtet 
sich danach, wie hoch der Anteil der Beschäftigten sowie des Sach-
anlagevermögens des Konzerns im Sitzland ist.

Clemens Fuest, Felix Hugger und Florian Neumeier

Die Aufkommenseffekte einer globalen 
effektiven Mindeststeuer
Eine Analyse auf Basis von  
Country-by-Country-Berichten*

* Dieser Beitrag basiert auf den Ergebnissen einer vom Bundesmi-
nisterium der Finanzen in Auftrag gegebenen Studie mit dem Titel 
»Grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen zwischen verbunde-
nen Unternehmen – Ausmaß und Reformoptionen«.
Dr. Felix Hugger gehörte dem Projektteam bis zum 31. März 2021 an 
und hat nicht an den Schätzungen der Aufkommenseffekte der glo-
balen effektiven Mindeststeuer mitgewirkt.

Dieser Beitrag analysiert die fiskalischen Effekte der geplanten 
Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmen. Diese 
wurde im Rahmen der OECD-Initiative zur Reform der interna-
tionalen Besteuerungsregeln entwickelt. Deutschland würde von 
der Einführung einer globalen effektiven Mindeststeuer fiska-
lisch profitieren. Wie stark, hängt von der Reaktion der Nied-
rigsteuerländer ab. 
Berücksichtigt man Verhaltensanpassungen der betroffenen 
Unternehmen und Niedrigsteuerländer nicht, ergibt sich für 
Deutschland bei einem effektiven Mindeststeuersatz von 15% 
ein geschätztes zusätzliches Steueraufkommen in Höhe von  
5,1 bis 6,7 Mrd. Euro pro Jahr. Berücksichtigt man den zu er-
wartenden Rückgang an Gewinnverlagerung, fällt der Aufkom-
menseffekt für Deutschland noch größer aus.  
Allerdings könnten auch die Niedrigsteuerländer ihrerseits die 
Steuern erhöhen. Oder sie könnten die Differenz zur effekti- 
ven Mindestbelastung von 15% selbst bei den betroffenen Un-
ternehmen als zusätzliche Steuer erheben. Dann würden die 
Mehr einnahmen für Deutschland auf rund 2 Mrd. Euro pro 
Jahr sinken. 
In diesem Fall wäre die steuerliche Mehrbelastung der in 
Deutschland ansässigen multinationalen Konzerne höher als 
die Mehreinnahmen. Das Ziel, besonders krasse Fälle von 
Steuervermeidung zurückzudrängen, würde zwar erreicht, 
aber die zusätzlich erhobenen Steuereinnahmen kämen in 
erheblichem Umfang den Niedrigsteuerländern zugute.

IN KÜRZE
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nehmen außerhalb Deutschlands, so darf der deut-
sche Fiskus diese Zahlungen anteilig besteuern, so-
fern die Steuerzahlungen des verbundenen Unter-
nehmens in dessen Sitzland geringer sind als 15% 
der Gewinne.3

Verschiedene Aspekte der konkreten Ausgestal-
tung der beiden Instrumente sind allerdings noch 
offen. Darüber hinaus steht eine Einigung auf eine 
genaue Definition der Bemessungsgrundlage im Sys-
tem der globalen effektiven Mindeststeuer aus. Offen 
ist in diesem Zusammenhang auch, wie mit Verlust-
verrechnungen umgegangen werden soll. Trägt bei-
spielsweise ein Unternehmen Verluste in die folgenden 
Jahre vor, so kann dadurch die effektive Steuerlast 
unter 15% sinken, obwohl das Steuerniveau im Sitz-
land eigentlich höher ist. Mittlerweile hat allerdings 
die OECD Regelungen zum Umgang mit diesen Fra-
gen vorgeschlagen. Außerdem liegt der Entwurf einer 
EU-Richtlinie zur Umsetzung der Mindestbesteuerung 
vor, der die Ausgestaltung konkretisiert (Europäische 
Kommission 2021).

Die Einigung vom Oktober 2021 sieht vor, be-
stimmte Gewinne von der Mindeststeuer freizu-
stellen. Der Gedanke hierbei ist, nur jene Gewinne 
nachzubesteuern, die sich nicht auf realwirtschaft-
liche Aktivitäten, gemessen durch das Vorhanden-
sein von Beschäftigten und physischen Aktiva wie 
etwa Produktionsanlagen, zurückführen lassen. Zu 
diesem Zweck soll vom Gewinn ein fester prozen-
tualer Anteil des Werts des Sachanlagevermögens 
und der Lohnsumme abgezogen werden (sog. Carve 
Out). Für den Fall, dass die effektive steuerliche Ge-
winnbelastung in einem Sitzland unterhalb von 15% 
liegt, darf dann nur der auf diese Weise bestimmte 
Residualgewinn nachbesteuert werden. Im Jahr der 
Einführung der globalen effektiven Mindeststeuer 
soll der nachzuversteuernde Gewinn ermittelt wer-
den, indem vom Gewinn im Sitzland 8% vom Wert 
des Sachanlagevermögens und 10% der im Sitzland 
gezahlten Lohnsumme abgezogen werden. Zehn  
Jahre nach der Einführung sollen beide Anteile 5% 
betragen. In der Übergangsphase kommt es zu ei-
ner stufenweisen Abschmelzung: In den ersten fünf  
Jahren nach Einführung der Mindeststeuer sollen 
sich die Anteile jährlich um 0,2 Prozentpunkte verrin- 
gern. Fünf Jahre nach Einführung der Reform ent- 
spräche der freizustellende Gewinn damit 7% des 
Werts des Sachanlagevermögens plus 9% der 
Lohnsumme. In den Jahren sechs bis zehn nach 
Einführung soll der Anteil des Werts des Sachan-
lagevermögens jährlich um 0,6 Prozentpunkte ab-
nehmen und der Anteil der Lohnsumme jährlich um 
0,8 Prozentpunkte.

3 Wir abstrahieren in den Berechnungen von den Wirkungen der 
bestehenden außensteuerrechtlichen Hinzurechnungsbesteuerung. 
Sofern Auslandsgewinne deutscher Konzerne derzeit davon betrof-
fen sind, liegt auf der Hand, dass die Mindeststeuer nicht zusätzlich 
greifen kann. Insofern überzeichnen wir tendenziell die Aufkom-
mens erhöhung durch die Mindeststeuer. 

Die Einführung einer Carve-Out-Regel schützt (ei-
nen Teil jener) Gewinne vor einer Nachbesteuerung, 
die sich auf realwirtschaftliche Aktivitäten zurückfüh-
ren lassen. Die Gewinne reiner Briefkastenfirmen wer-
den dagegen voll nachbesteuert, sofern die effek-
tive Gewinnsteuerbelastung im Sitzland geringer ist 
als 15%. Dadurch ermöglicht es die Carve-Out-Regel 
Niedrigsteuerländern, als Zielort für Investitionen 
realwirtschaftlicher Art, also für Produktionsstätten 
und Arbeitsplätze, attraktiv zu bleiben. Eine geringe 
Gewinnsteuerbelastung ist insbesondere für viele  
Entwicklungs- und Schwellenländer eine der weni-
gen Möglichkeiten, um sich als Standort für multina-
tionale Unternehmen zu empfehlen. Durch die Carve 
Outs wird der Charakter der Mindeststeuer als Ins-
trument gegen klassische Steueroasen ohne größere 
realwirtschaftliche Aktivität verstärkt. Gleichzeitig ist 
zu berücksichtigen, dass Carve Outs den internatio-
nalen Steuerwettbewerb um Realinvestitionen aber 
auch anheizen können. Während es multinationa-
len Konzernen bisher (in Grenzen) möglich ist, ihre 
Steuerlast durch Verlagerung von Gewinnen allein 
auf dem Papier zu reduzieren, würde die Kombi- 
nation aus Mindeststeuer und Carve Out bedeuten, 
dass dies nur noch durch eine Verlagerung von re-
alwirtschaftlicher Aktivität in Niedrigsteuerländer 
möglich ist. Multinatio nale Konzerne hätten durch 
ein Carve Out also einen deutlich größeren Anreiz 
als bisher, Realinvestitionen in Niedrigsteuerländer 
zu verlagern. 

DATENGRUNDLAGE UND VORGEHEN 
IM RAHMEN DER AUFKOMMENSSCHÄTZUNGEN

Um die Auswirkungen einer globalen effektiven Min-
deststeuer auf das Steueraufkommen und andere 
relevante Größen zu berechnen, betrachten wir die 
folgenden Carve-Out-Szenarien:

 ‒ Szenario 1 (Benchmark): Kein Carve Out, d.h., 
sämtliche zu niedrig besteuerten Auslandsge-
winne werden nachbesteuert.

 ‒ Szenario 2: Der Carve Out beträgt 8% des 
Werts des Sachanlagevermögens plus 10% der 
Lohnsumme.

 ‒ Szenario 3: Der Carve Out beträgt 7% des 
Werts des Sachanlagevermögens plus 9% der 
Lohnsumme.

 ‒ Szenario 4: Der Carve Out beträgt 5% des 
Werts des Sachanlagevermögens plus 5% der 
Lohnsumme.

Szenario 2 bildet die Regelungen ab, die im Jahr der 
Einführung der Mindeststeuer gültig wären. Szena-
rio 3 reflektiert die Regelungen, die fünf Jahre nach 
Einführung der Reform gelten würden und Szenario 4 
die Regelugen, die ab dem zehnten Jahr gültig wären. 
Die Berücksichtigung von Szenario 1 (kein Carve Out) 
dient dem Zweck, die Auswirkungen der Freistellung 

ZUM INHALT
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eines Teils des Gewinns auf das Aufkommen aus der 
globalen effektiven Mindeststeuer zu bewerten.

Für unsere Schätzungen stehen uns Informati-
onen aus den sogenannten Country-by-Country Re-
ports (CbC-Berichte) multinationaler Konzerne zur 
Verfügung. Die CbC-Berichte enthalten Informationen 
zu den globalen Geschäftstätigkeiten multinationa-
ler Konzerne mit konsolidierten Umsätzen von über 
750 Mio. Euro. Die CbC-Berichte bestehen aus drei 
Teilen (OECD 2015). Für die Schätzung der Aufkom-
menseffekte einer globalen effektiven Mindeststeuer 
nutzen wir ausschließlich Informationen aus dem ers-
ten Teil. Dieser enthält grundlegende Finanzinformati-
onen zu den weltweiten Aktivitäten eines multinatio-
nalen Konzerns, darunter den Gewinn vor Steuern, die 
gezahlten Ertragsteuern, die gezahlten und zurück-
gestellten Ertragsteuern, die durch Geschäftsvorfälle 
mit Dritten erzielten Umsätze, die durch Transakti-
onen mit verbundenen Unternehmen erzielten Um-
sätze, den Wert des Sachanlagevermögens und die 
Anzahl an Beschäftigten. Die in den CbC-Berichten 
enthaltenen Finanzinformationen liegen aggregiert 
auf Ebene der Länder vor, in denen ein Unternehmen 
Tochtergesellschaften hat. Die Aggregation erfolgt 
dabei über alle in einem Land ansässigen Tochter-
gesellschaften. Für unsere Schätzungen stehen uns 
die CbC-Berichte sämtlicher in Deutschland aktiven 
multinationalen Großkonzerne zur Verfügung. Unser 
finaler Datensatz enthält die Angaben von insgesamt 
3 613 multinationalen Konzernen. Davon haben 434 
ihren Hauptsitz in Deutschland. Unser Datensatz um-
fasst die Jahre von 2016 bis 2019.

Da die Summe der in einem Land gezahlten 
Löhne in den CbC-Berichten nicht enthalten ist, 
approximieren wir diese, indem wir die Beschäftig-
tenzahlen mit dem sitzlandspezifischen Pro-Kopf-BIP 
gewichten. Ferner liegen in den CbC-Berichten keine 
Informationen über die Zielländer von Zahlungen an 
verbundene Unternehmen vor, weshalb wir uns in 
unseren Schätzungen ausschließlich auf die Income- 
Inclusion-Regel fokussieren. In unserer Analyse be-
steuert der deutsche Fiskus also ausschließlich die 
(Auslands-)Gewinne von deutschen Unternehmen 
nach, der französische Fiskus die (Auslands-)Gewinne 
französischer Unternehmen usw. Außerdem nehmen 
wir in unserer Analyse an, dass auch im System der 
globalen effektiven Mindeststeuer die Möglichkeit 
einer Verlustverrechnung besteht. Um den Einfluss 
von Verlustverrechnungen pauschal zu berücksichti-
gen, berechnen wir in einem ersten Schritt das Ver-
hältnis aus der Summe der aggregierten Verluste der 
Unternehmen in unserem Datensatz und der Summe 
der aggregierten (positiven) Gewinne. Das Verhältnis 
beträgt 11,4%. Auf jeden Euro an erzieltem Gewinn 
kommen im Durchschnitt also etwa 11 Cent an Verlus-
ten. Im zweiten Schritt multiplizieren wir die nachzu-
versteuernden Gewinne mit eins minus diesen 11,4%, 
um ein um Verlustvorträge korrigiertes Gewinnmaß 
zu erhalten. 

PRÄMISSEN UND SZENARIEN ZU VERHALTENS-
ANPASSUNGEN VON UNTERNEHMEN UND STAATEN

Schätzungen zu fiskalischen Effekten von Steuerrefor-
men beinhalten als Referenzszenario in der Regel eine 
Schätzung, die von Verhaltensänderungen abstrahiert. 
Im Fall der Mindeststeuer ist aber zu erwarten, dass 
sowohl Unternehmen als auch Staaten ihr Verhalten 
anpassen. Diese Verhaltensanpassungen haben weit-
reichende Folgen für die fiskalischen Effekte. Bei den 
Unternehmen ist davon auszugehen, dass die Einfüh-
rung einer globalen effektiven Mindeststeuer zu einem 
Rückgang an steuermotivierter Gewinnverlagerung 
führen wird, da die effektive steuerliche Belastung 
der Gewinne in Niedrigsteuerländern steigt.4 

Bei den Ländern sind verschiedene Reaktionen 
denkbar. Vor allem besteht für Niedrigsteuerländer 
ein Anreiz, ihre effektiven Steuersätze zu erhöhen. 
Zum einen nämlich können sie dadurch den Verlust 
an Steueraufkommen durch die Rückverlagerung von 
Gewinnen in Hochsteuerländer ausgleichen; zum an-
deren werden durch die Steuererhöhungen im Inland 
operierende Unternehmen nicht zusätzlich belastet, 
sondern lediglich deren Steuerzahlungen aus dem 
Ausland ins Inland verlagert. Letzteres gilt jedenfalls 
für Unternehmen, die der Mindeststeuer unterliegen. 
Eine solche Steuererhöhung könnte auch Nachteile für 
die Niedrigsteuerländer haben, wenn sie für alle Un-
ternehmen gelten müsste. Tatsächlich ist aber vorge-
sehen, dass die Niedrigsteuerländer nur die Unterneh-
men höher besteuern, die andernfalls im Sitzland ihrer 
Muttergesellschaft nachbesteuert würden (Domestic 
Top Up Tax).5 Es wäre überraschend, wenn die Nied-
rigsteuerländer diese Option nicht nutzen würden.

Aus diesen Gründen berechnen wir für jedes Sze-
nario drei Varianten. In der ersten Variante abstrahie-
ren wir von Verhaltensanpassungen sowohl auf Seiten 
der multinationalen Konzerne als auch auf Seiten der 
Niedrigsteuerländer und nehmen die globale Vertei-
lung der Gewinne als gegeben hin. In der zweiten Va-
riante beziehen wir Verhaltensanpassungen auf Seiten 
der Unternehmen in unsere Aufkommensschätzungen 
mit ein. Wir schätzen die Aufkommenseffekte unter 
der Annahme, dass die Einführung einer globalen ef-
fektiven Mindeststeuer zu einem Rückgang an Ge-
winnverlagerung führt. Unser Vorgehen beschreiben 
wir in einer Infobox.6 In der dritten Variante heben wir 
den effektiven Steuersatz auf die von der effektiven 
Mindeststeuer betroffenen Gewinne (Gewinn abzüglich 
Carve Out) in sämtlichen Sitzländern, deren Steuer-
niveau geringer ist, auf 15% an. Das Aufkommen aus 
der Mindeststeuer sinkt damit auf null, sämtliche Ver-

4 Außerdem ist mit Anpassungen bei realwirtschaftlichen Entschei-
dungen zu rechnen, etwa der Standortwahl für Investitionen. Derar-
tige Änderungen werden in den hier dargestellten Schätzungen der 
fiskalischen Effekte nicht berücksichtigt.
5 Diese Regelung findet sich im Artikel 10 des erwähnten EU-Richtli-
nienentwurfs.
6 Wir übernehmen hierbei das Vorgehen von Fuest et al. (2022), die 
das Ausmaß an Gewinnverlagerung durch in Deutschland ansässige, 
multinationale Konzerne auf Basis von CbC-Daten schätzen.

ZUM INHALT
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Um zu quantifizieren, wie sich die Einführung einer 
globalen effektiven Mindeststeuer auf die globale Ver-
teilung der Gewinne der betroffenen multinationalen 
Konzerne bzw. das Ausmaß an Gewinnverlagerung 
zum Zweck der Reduzierung der Steuerlast auswirken 
würde, schätzen wir zunächst, wie sensitiv die Ge-
winne multinationaler Unternehmen auf Unterschiede 
bzw. Änderungen in der effektiven Gewinnsteuerbe-
lastung reagieren. Auf Grundlage dieser Schätzungen 
können wir bestimmen, welche Bedeutung die Ge-
winnsteuerbelastung für die globale Verteilung der 
Gewinne multinationaler Konzerne hat. Dies erlaubt es 
uns im nächsten Schritt, eine kontrafaktische globale 
Verteilung der Konzerngewinne zu berechnen. Diese 
kontrafaktische Verteilung gibt Aufschluss darüber, 
wie die Gewinne multinationaler Konzerne global ver-
teilt wären, läge die effektive Gewinnsteuerbelastung 
in sämtlichen Sitzländern bei mindestens 15%. 

Vorsteuergewinne und Steuersätze

Den Zusammenhang zwischen Vorsteuergewinnen und 
Steuersatz schätzen wir auf Basis einer sog. Restrict-
ed-Cubic-Spline-Schätzung. Bei diesem Schätzverfah-
ren werden die Beobachtungen auf Grundlage der Re-
alisationen einer erklärenden Variablen (hier: dem 
Steuersatz) in Intervalle aufgeteilt. Für jedes dieser 
Intervalle wird dann eine kubische Funktion geschätzt, 
die den Zusammenhang zwischen Vorsteuergewinnen 
und Steuersatz beschreibt. An den Intervallgrenzen 
(»Knoten« bzw. Knots) jedoch sind die Übergänge 
 zwischen den Funktionen glatt, d.h., es treten keine 
Knickstellen auf. Wir folgen Harrell (2001) und ver-
wenden für unsere Restricted-Cubic-Spline-Schätzung 
fünf Knoten bzw. sechs Intervalle. Die Knotenpunkte 
entsprechen dabei dem 5%-Perzentil, dem 27,5%-Per-
zentil, dem 50%-Perzentil, dem 72,5%-Perzentil sowie 
dem 95%-Perzentil der Steuersatzvariable. Im ersten 
und letzten Intervall wird dabei ein konstanter mar-
ginaler Effekt (hier: eine konstante Steuer-Semielasti-
zität) unterstellt. Dadurch, dass die Koeffizienten der 
Steuersatzpolynome in den übrigen Intervallen mit 
dem Steuersatz variieren, kann der funktionale Zu-
sammenhang zwischen Steuersatz, Steuerniveau und 
Vorsteuergewinnen sehr flexibel geschätzt werden. 
Auf diese Weise lässt sich beispielsweise berücksich-
tigen, dass multinationale Unternehmen in der Regel 
deutlich sensitiver auf Steuersatzänderungen in Nied-
rigsteuerländern reagieren als in Hochsteuerländern 
(z.B. Dowd et al. 2017).

Wie Bilicka (2019) und Bilicka und Scur (2020) zei-
gen, beobachtet man auf Seiten multinationaler Un-

ternehmen eine überzufällige Häufung von Gewinnen 
nahe null in Hochsteuerländern. Ignoriert man diesen 
Umstand, so besteht die Gefahr, dass man das Ausmaß 
an Gewinnverlagerung unterschätzt. Um Nullgewinne 
in unserer Schätzung zu berücksichtigen, schätzen 
wir den Zusammenhang zwischen Vorsteuergewin-
nen und Steuersatz mit der sog. Pseudo-Poisson-
Maximum-Likeli hood-Methode (PPML). Bei diesem 
Schätzverfahren wird der Zusammenhang zwischen 
Vorsteuer gewinnen, Steuersatz und Kontrollvariablen 
auf Grundlage eines multiplikativen Modells geschätzt. 
Die PPML-Methode bei der Schätzung des sog. Gravi-
tätsmodells in der Handelsökonomie weit verbreitet 
(Silva und Tenreyro 2006).1

Die wichtigste erklärende Variable bei unserer 
Schätzung der Steuersensitivität der Vorsteuergewin-
neschätzung ist der effektive Durchschnittssteuersatz 
eines Landes. Diesen berechnen wir, indem wir die 
Summe der jährlich in einem Land geleisteten Steu-
erzahlungen durch die Summe der jährlich dort be-
richteten Gewinne teilen. Um Endogenitätsprobleme 
zu umgehen, berücksichtigen wir dabei jedoch nicht 
jene Steuerzahlungen und Gewinne, die das betrach-
tete Unternehmen in einem Land geleistet bzw. ver-
bucht hat. Mit anderen Worten: Der effektive Durch-
schnittssteuersatz eines Unternehmens in einem Land 
wird ausschließlich auf Basis der Steuerzahlungen 
und Gewinne anderer Unternehmen berechnet, die 
in dem Land aktiv sind. Um zu vermeiden, dass die 
effektiven Durchschnittssteuersätze stark von einzel-
nen Unternehmen beeinflusst werden, schließen wir 
Sitzland-Jahr-Kombinationen aus, für die es weniger 
als zehn Beobachtungen gibt. Außerdem werden nur 
Beobachtungen mit positiven Gewinnen und Steuer-
zahlungen bei der Berechnung berücksichtigt. Für die 
Berechnung des effektiven Steuersatzes verwenden 
wir die in einem Jahr gezahlten Ertragsteuern. Als wei-
tere erklärende Variablen fügen wir unserer Schätzung 
den Wert des Sachanlagevermögens sowie die Anzahl 
an Beschäftigten des entsprechenden Unternehmens 
im Sitzland hinzu. Wir fügen unserer Schätzgleichung 
ferner Konzern-fixe-Effekte hinzu, um für zeitinvari-
ante Charakteristika der Konzerne in unserem Daten-
satz zu kontrollieren. Auf Sitzlandebene kontrollieren 
wir für das Pro-Kopf-BIP (gemessen in kaufkraftberei-
nigten US-Dollar), die Anzahl an Einwohnern sowie 
den Korruptions-Wahrnehmungsindex von Amnesty 

1 Für eine Poisson-verteilte Variable gilt, dass der Erwartungswert 
der Varianz entspricht. In unserem Fall allerdings ist die Varianz der 
Vorsteuergewinne um ein Vielfaches größer als deren Mittelwert. 
Silva und Tenreyro (2006) weisen allerdings darauf hin, dass die  
PPML-Methode auch bei Verletzung dieser Annahme konsistente 
Schätzer liefert.

SCHÄTZUNG DER ERTRAGSTEUERAUFKOMMENSÄNDERUNG INFOLGE EINER REDUZIERUNG 
VON STEUERMOTIVIERTER GEWINNVERLAGERUNG
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änderungen im nationalen Steueraufkommen sind auf 
einen Rückgang an Gewinnverlagerung zurückzufüh-
ren. Die Aufkommenseffekte durch eine Anhebung der 
Steuersätze in jenen Ländern, deren effektiver Steu-
ersatz vor der Reform bei unter 15% liegt, bleiben in 
unseren Schätzungen in Variante 3 unberücksichtigt.

Wir berechnen die Auswirkungen der Einführung 
einer globalen effektiven Mindeststeuer für Deutsch-
land bzw. deutsche Konzerne, die EU-27-Staaten bzw. 
Konzerne mit Hauptsitz in einem EU-27-Staat, aus-
genommen Deutschland, sowie für sämtliche Länder 
in unserem Datensatz, ausgenommen der USA bzw. 

US-amerikanischer Konzerne. Der Grund ist, dass die 
USA im Jahr 2018 bereits eine Mindeststeuer auf be-
stimmte Auslandsgewinne US-amerikanischer Kon-
zerne eingeführt haben (Global Intangible Low-Taxed 
Income; GILTI). Geht man davon aus, dass GILTI auch 
im Fall der Einführung einer globalen effektiven Min-
deststeuer fortbesteht, so sollten US-amerikanische 
Konzerne in den Aufkommensschätzungen unberück-
sichtigt bleiben, da ihre Auslandsgewinne im Fall einer 
geringen effektiven Steuerlast bereits im Rahmen von 
GILTI nachbesteuert werden. Es sei daran erinnert, 
dass unser Datensatz nicht alle Konzerne enthält, die 

International.2 Pro-Kopf-BIP und Einwohnerzahl sind 
logarithmiert. Die Standardfehler unserer Regression 
clustern wir auf zwei Ebenen: Der Konzernebene und 
der Sitzlandebene.

Abbildung 1 zeigt das Ergebnis der Restricted- 
Cubic-Spline-PPML-Schätzung. Bei einem effekti-
ven Steuersatz von nahe null erhalten wir eine ge-
schätzte Semielastizität von − 13. Das bedeutet, dass 
der in einem Niedrigsteuerland berichtete Gewinn im 
Schnitt um 13% zurückgeht, wenn die dortige effek-
tive Gewinnsteuerbelastung um einen Prozentpunkt 
zunimmt. Bei einem effektiven Steuersatz von 12% 
ist dieser Effekt nur noch halb so groß. Ab einer Ge-
winnsteuerbelastung von 15% hat ein Anstieg des 
effektiven Durchschnittssteuersatzes (kurzfristig) 
keinen signifikanten Effekt mehr auf die in einem 
Land ausgewiesenen Gewinne. Diesem Ergebnis zu-
folge sind Länder, deren effektive Steuerbelastung 
bei über 15% liegt, nicht das Ziel steuermotivierter 
Gewinnverlagerung.

Gewinnabflüsse

Auf Basis der geschätzten Steuer-Semielastizitäten der 
Unternehmensgewinne können wir im nächsten Schritt 
berechnen, wie hoch der Gewinnabfluss aus Ländern 
mit einer effektiven Steuerbelastung von unter 15% 
infolge der Einführung einer globalen effektiven Min-
deststeuer wäre. Zu diesem Zweck heben wir die ef-
fektiven Durchschnittssteuersätze in den Sitzländern 
schrittweise auf ein Niveau von 15% an. Dazu berech-
nen wir den aus der Steuererhöhung resultierenden 
(hypothetischen) Gewinnrückgang im Sitzland, indem 
wir den dort berichteten Gewinn mit der geschätz-
ten steuerniveauspezifischen Semielastizität multi-
plizieren. Berücksichtigt werden dabei lediglich jene 
Gewinne, die im entsprechenden Szenario auch der 
Mindeststeuer unterliegen (Gewinn abzüglich Carve 
Out). Anschließend teilen wir diese Gewinnanteile 
unter den Sitzländern neu auf, basierend auf einem 

2 Quelle für das Pro-Kopf-BIP und die Bevölkerungszahlen sind die 
World Development Indicators der Weltbank. In Fällen, in denen die 
Variablen für ein Land fehlen, verwenden wir stattdessen Version 10 
der Penn World Table (Feenstra et al. 2015).

 

realwirtschaftlichen Indikator. In unserer Basisspezifi-
kation nutzen wir dabei den gewichteten Durchschnitt 
aus der Anzahl an Beschäftigten, dem Wert des Sach-
anlagevermögens und dem Pro-Kopf-BIP im Sitzland. 
Um die Gewichte zu bestimmen, regressieren wir den 
Vorsteuergewinn auf diese drei Variablen. Als Gewichte 
verwenden wir die Koeffizienten dieser Regression.3 

Es sei darauf hingewiesen, dass alternative An-
sätze zur Identifikation von Gewinnverlagerung zu an-
deren Einschätzungen im Hinblick auf das Ausmaß an 
Verhaltensanpassungen auf Seiten multinationaler 
Konzerne infolge der Einführung einer globalen ef-
fektiven Mindeststeuer führen können. Dementspre-
chend können sich auch die Resultate in Bezug auf 
die Aufkommenseffekte einer Mindeststeuer unter-
scheiden. Verwenden wir beispielsweise statt einer 
Restricted-Cubic-Spline-Schätzung ein lineares oder 
ein quadratisches Modell für die Identifikation der 
Steuer-Semielastizitäten, so fallen die geschätzten 
Verhaltensanpassungen geringer aus. Gleiches gilt, 
wenn wir die Semielastizitäten mit der OLS-Methode 
anstelle der PPML-Methode schätzen. Die daraus re-
sultierenden Unterschiede sind allerdings gering.

3 Die Ergebnisse bei Verwendung der Beschäftigten und des Sach-
anlagevermögens liegen vor und sind auf Nachfrage erhältlich.
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Anmerkungen: Die Abbildung zeigt den marginalen Effekt einer Steuersatzänderung auf den logarithmierten Gewinn 
vor Steuern (Steuer-Semielastizität der Vorsteuergewinne). Die marginalen Effekte basieren auf den Koeffizienten-
schätzern einer Restricted-Cubic-Spline-Schätzung (PPML). Für den effektiven Durchschnittssteuersatz liegt das 
5. Perzentil bei 0,04 und das 95. Perzentil bei 0,46. Die schattierte Fläche zeigt das 90%-Konfidenzintervall. 
Die Standardfehler sind auf Ebene der Sitzländer und der Unternehmen geclustert.
Quelle: Berechnungen der Autoren auf Basis von CbCR-Daten.
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von der Einführung einer globalen effektiven Mindest-
steuer betroffen wären, sondern lediglich jene, die in 
Deutschland aktiv sind. Unsere Aufkommensschätzun-
gen für die EU-27-Staaten sowie alle Staaten weltweit 
sind daher unvollständig, da ein Teil der für die Auf-
kommenseffekte in diesen Ländergruppen relevanten 
Unternehmen in unserem Datensatz fehlt. Da Deutsch-
land jedoch die größte Volkswirtschaft in Europa und 
die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, ist davon 
auszugehen, dass hier viele multinationale Konzerne 
mit Hauptsitz im Ausland aktiv sind.

ERGEBNISSE DER AUFKOMMENSSCHÄTZUNGEN

Tabelle 1 zeigt die Gewinne und Steuerzahlungen von 
deutschen multinationalen Konzernen, von Konzernen 
mit Hauptsitz in einem EU-27-Staat, ausgenommen 
Deutschland, und von sämtlichen Konzernen in un-
serem Datensatz, ausgenommen US-Konzernen im 
In- und Ausland. Darüber hinaus zeigt die Tabelle, 
wie hoch jene Gewinne sind, die mit einem effektiven 
Steuersatz von unter 15% besteuert werden. Deut-
sche Konzerne erzielen etwas mehr als die Hälfte ihrer 
jährlichen Gewinne im Ausland (ca. 56%). Sowohl die 
weltweit erwirtschafteten Gewinne als auch die Aus-
landsgewinne deutscher Konzerne werden im Durch-
schnitt mit etwa 16% steuerlich belastet. Für 62% der 

Gewinne weltweit bzw. 58% der Auslandsgewinne ist 
die effektive steuerliche Gewinnbelastung niedriger 
als 15%. Diese Gewinne werden im Rahmen einer glo-
balen effektiven Mindeststeuer entweder vollständig 
oder anteilig nachbesteuert, je nachdem, ob ein Carve 
Out vorgenommen wird oder nicht.

Abbildung 2 zeigt die geschätzten Aufkommens-
effekte für Deutschland, Abbildung 3 für die restli-
chen EU-27-Staaten und Abbildung 4 für sämtliche 
Länder weltweit, ausgenommen die USA. Um die 
Aufkommens effekte zu berechnen, haben wir in den 
Varianten 2 und 3 die Veränderungen in den natio-
nalen Bemessungsgrundlagen, die auf den Rückgang 
an Gewinnverlagerung zurückzuführen sind, mit den 
effektiven Durchschnittssteuersätzen multipliziert.

Lässt man unberücksichtigt, dass die Einführung 
einer globalen effektiven Mindeststeuer die Anreize 
für steuermotivierte Gewinnverlagerungen reduziert, 
so ergibt sich für Deutschland ein jährlicher Aufkom-
menszuwachs in Höhe von 5,1 bis 6,7 Mrd. Euro (blaue 
Balken) – je nachdem, ob und in welcher Höhe ein Teil 
der zu gering besteuerten Gewinne von der Nachbe-
steuerung ausgenommen wird. Berücksichtigt man 
zusätzlich, dass die Einführung einer globalen effek-
tiven Mindeststeuer das Ausmaß an steuermotivierter 
Gewinnverlagerung reduzieren dürfte (dunkelgraue 
Balken), so wächst der resultierende Aufkommenszu-
wachs für den deutschen Fiskus auf 6,2 bis 8,1 Mrd. 
Euro pro Jahr. Reagieren sämtliche Länder der Welt 
mit einer Anhebung ihrer effektiven Steuersätze auf 
15% (hellgraue Balken), sinkt der geschätzte Aufkom-
menszuwachs dagegen deutlich – je nach Szenario 
auf 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro. Der Grund ist, dass das Auf-
kommen aus der globalen effektiven Mindeststeuer 
in diesem Fall auf null sinkt. Zusätzliches Aufkommen 
wird lediglich durch einen Rückgang von steuermoti-
vierter Gewinnverlagerung ins niedriger besteuernde 
Ausland erzielt.

Abbildung 3 zeigt die Auswirkungen der Einfüh-
rung einer globalen effektiven Mindeststeuer für die 
restlichen EU-27-Staaten. Auch hier ist das geschätzte 
Aufkommen beachtlich. Ohne Berücksichtigung von 

Tab. 1

Gewinne und Steuerzahlungen multinationaler Unternehmen

Deutsche
Konzerne

EU-27-Konzerne ohne 
deutsche Konzerne

Alle Konzerne ohne 
US-Konzerne

Aktivität 
weltweit

Auslands- 
aktivität

Aktivität 
weltweit

Auslands- 
aktivität

Aktivität 
weltweit

Auslands- 
aktivität

Gewinne

   Insgesamt (Mrd. Euro) 229 128 677 440 1178 859

   Davon geringer besteuert als 15% (Mrd. Euro) 141 74 418 255 713 505

   Anteil geringer besteuert als 15 (%)      62         58       62       58       61       59

Steuerzahlungen

   Insgesamt (Mrd. Euro) 37 21 111 76 225 158

   In % der Gewinne 16 16 16 17 19 18

Anmerkungen: Die Werte entsprechen den Jahresdurchschnittswerten über die Berichtsjahre von 2016 bis 2019.

Quelle: Berechnungen der Autoren auf Basis von CbCR-Daten.
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Aufkommenseffekte einer globalen effektiven Mindestbesteuerung ᵃ
Steuereinnahmen pro Jahr, Deutschland

ᵃ Für die Berechnung der Aufkommenseffekte, die auf einen Rückgang steuermotivierter 
Gewinnverlagerung zurückzuführen sind, wurden effektive Durchschnittssteuersätze verwendet.
Quelle: Berechnungen der Autoren auf Basis von CbCR-Daten. © ifo Institut 
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Verhaltensanpassungen beträgt das geschätzte Auf-
kommen je nach Carve-Out-Szenario zwischen rund 
14 und 24 Mrd. Euro pro Jahr. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass unser Datensatz nur einen Teil der poten-
ziell steuerpflichtigen Unternehmen beinhaltet, die 
ihren Hauptsitz in einem der EU-27-Staaten haben 
– nämlich jene, die auch in Deutschland aktiv sind. 
Geht man davon aus, dass die Einführung einer glo-
balen effektiven Mindeststeuer zu einem Rückgang an 
Gewinnverlagerung führt, so wächst das geschätzte 
Aufkommen auf etwa 22 bis 27 Mrd. Euro an. Bei der 
Interpretation der Zahlen in Abbildung 3 ist zu beach-
ten, dass hier nur die Konzerne erfasst sind, die (auch) 
in Deutschland eine Präsenz haben. Das dürften die 
meisten der besonders relevanten, sehr großen Kon-
zerne sein, aber dennoch unterzeichnen die Zahlen 
dadurch tendenziell den Aufkommenseffekt.

Abbildung 4 zeigt das globale Aufkommen, wenn 
man sämtliche Konzerne in unserem Datensatz mit 
Ausnahme der US-Konzerne berücksichtigt. Ohne 
Berücksichtigung von Verhaltensanpassungen be-
trägt das globale Aufkommen aus der Mindeststeuer 
je nach Szenario etwa 40 bis 49 Mrd. Euro pro Jahr. 
Unter Berücksichtigung von Verhaltensanpassungen 
steigt das geschätzte Aufkommen auf jährlich 56 bis 
66 Mrd. Euro. Würden sämtliche Niedrigsteuerländer 
der Welt ihre effektiven Steuersätze auf 15% anhe-
ben, so würde der Aufkommenszuwachs auf 21 bis 
23 Mrd. Euro jährlich sinken. Dabei ist das zusätzliche 
Steueraufkommen durch eine Anhebung der effekti-
ven Steuerbelastung auf 15% nicht berücksichtigt. 
Auch hier sei noch einmal daran erinnert, dass unser 
Datensatz nur in Deutschland aktive Konzerne bein-
haltet, wodurch das Gesamtaufkommen unterschätzt 
werden dürfte.

Tabelle 2 zeigt, wie sich die Einführung einer 
globalen effektiven Mindeststeuer auf die effektive 
Gewinnsteuerbelastung der Konzerne auswirkt. Für 
die deutschen multinationalen Konzerne würde die 
Steuerbelastung infolge der Einführung einer globa-
len effektiven Mindeststeuer von aktuell 16% (vgl. 
Tab. 1) auf 18,4 bis 19,1% der Gewinne steigen. Un-
ter der Annahme, dass die Einführung einer Mindest-
steuer das Ausmaß an Gewinnverlagerung reduziert, 
steigt die effektive Gewinnsteuerbelastung gar auf 

18,8 bis 19,6%. Sie ist damit allerdings geringer als 
die durchschnittliche effektive Steuerlast für sämt-
liche Konzerne in unserem Datensatz. Hier steigt die 
Gewinnsteuerbelastung ohne Berücksichtigung von 
Verhaltensanpassungen auf Seiten der Konzerne auf 
22,5 bis 23,3% und mit Berücksichtigung von Verhal-
tensanpassungen auf 23,7 bis 24,7%.

VERGLEICH MIT ANDEREN AUFKOMMENS- 
SCHÄTZUNGEN

Die OECD hat ebenfalls eine Schätzung zu den Auf-
kommenseffekten einer globalen effektiven Mindest-
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Aufkommenseffekte einer globalen effektiven Mindestbesteuerungᵃ
Steuereinnahmen pro Jahr, EU 27 ohne Deutschland

ᵃ Für die Berechnung der Aufkommenseffekte, die auf einen Rückgang steuermotivierter Gewinnverlagerung 
zurückzuführen sind, wurden effektive Durchschnittssteuersätze verwendet. Die Aufkommenseffekte wurden 
ausschließlich auf Basis multinationaler Konzerne berechnet, die in Deutschland aktiv sind.
Quelle:  Berechnungen der Autoren auf Basis von CbCR-Daten.. © ifo Institut 
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ᵃ Für die Berechnung der Aufkommenseffekte, die auf einen Rückgang steuermotivierter Gewinnverlagerung 
zurückzuführen sind, wurden effektive Durchschnittssteuersätze verwendet. Die Aufkommenseffekte wurden 
ausschließlich auf Basis multinationaler Konzerne berechnet, die in Deutschland aktiv sind.
Quelle: Berechnungen der Autoren auf Basis von CbCR-Daten.. © ifo Institut 
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Tab. 2

Auswirkungen der globalen effektiven Mindeststeuer auf Effektivsteuersätze (in %)

Ohne Verhaltensanpassungen Rückgang Gewinnverlagerung

DE MNU EU 27 MNU Alle MNU 
(außer US) DE MNU EU 27 MNU Alle MNU 

(außer US)

Ohne Carve Out 19,1 20,0 23,3 19,6 21,2 24,7

8% des Anlagevermögens, 10% der Lohnsumme 18,4 18,6 22,5 18,8 20,3 23,7

7% des Anlagevermögens, 9% der Lohnsumme 18,5 18,6 22,6 18,9 20,4 23,8

5% von Anlagevermögen und Lohnsumme 18,7 18,7 22,8 19,1 20,6 24,1

Anmerkungen: Die Werte in der Tabelle zeigen die effektive Durchschnittssteuerbelastung der Gewinne für verschiedene Konzerngruppen in Abhängigkeit der einzelnen 
Szenarien. Für die Berechnung der Aufkommenseffekte, die auf einen Rückgang steuermotivierter Gewinnverlagerung zurückzuführen sind, wurden effektive Durch-
schnittssteuersätze verwendet.

Quelle:  Berechnungen der Autoren auf Basis von CbCR-Daten.
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steuer vorgelegt (OECD 2020). Wie auch in dieser Stu-
die werden US-amerikanische Konzerne wegen der 
GILTI-Steuer bei der Analyse außen vor gelassen. Die 
OECD schätzt, dass die globale effektive Mindest-
steuer weltweit ein zusätzliches Steueraufkommen in 
Höhe von 40 bis 48 Mrd. US-Dollar (also 35 bis 43 Mrd. 
Euro) generiert. Verhaltensanpassungen und Carve 
Outs sind bei dieser Schätzung nicht berücksichtigt, 
so dass diese Zahl mit unserer Schätzung von 49 Mrd. 
Euro zu vergleichen ist. Unsere Schätzung liegt also 
höher, und das, obwohl unser Datensatz nur ein Drit-
tel (vermutlich aber die größten) der CbC-pflichtigen 
Konzerne abdeckt. Woher kommt der Unterschied? 
Die OECD nutzt für ihre Analyse aggregierte Daten, 
also die Summe der Gewinne und die Summe der 
Steuerzahlungen aller Konzerne mit gleichem Haupt-
sitzland, getrennt nach den Sitzländern. Sie muss bei 
ihrer Aufkommensschätzung daher davon ausgehen, 
dass der effektive Steuersatz für alle Unternehmen in 
einem Sitzland identisch ist. Durch die Verwendung 
disaggregierter Daten ist es uns dagegen möglich, die 
effektive steuerliche Gewinnbelastung für jedes Un-
ternehmen separat zu bestimmen. Wir finden dabei 
zahlreiche Fälle, in denen die effektive steuerliche 
Gewinnbelastung eines Unternehmens in einem Land 
bei unter 15% liegt, obwohl der durchschnittliche ef-
fektive Steuersatz über alle Unternehmen hinweg bei 
15% oder darüber liegt. Tatsächlich werden von den 
insgesamt 505 Mrd. Euro an Auslandsgewinnen, die 
effektiv mit einem Steuersatz von unter 15% besteuert 
werden (vgl. Tab. 1), 47,7% in Ländern verbucht, deren 
effektiver Durchschnittssteuersatz bei mindestens 
15% liegt.7 Berücksichtigt man diesen Umstand nicht, 
wird das Aufkommen aus der globalen effektiven Min-
deststeuer unterschätzt.

Im Juli 2021 veröffentlichte auch das EU Tax Ob-
servatory eine Schätzung zu den Aufkommens effekten 
einer globalen effektiven Mindeststeuer (Baraké et 
al. 2021). Die Autoren kombinieren für ihre Schätzun-
gen aggregierte CbC-Daten der OECD sowie Daten von 
Tørsløv et al. (2018). Sie kommen zu dem Ergebnis, 
dass das Aufkommen für Deutschland ohne Carve Out 
und ohne Berücksichtigung von Verhaltensanpassun-
gen bei 5,7 Mrd. Euro pro Jahr liegen würde. Mit Carve 
Out in Höhe von 5% des Sachanlagevermögens und 
5% der Lohnsumme läge das Aufkommen noch bei 
4,8 Mrd. Euro jährlich. Die Ergebnisse der Autoren 
kommen den unseren also trotz Verwendung aggre-
gierter Daten recht nahe.

FAZIT

Unsere Schätzungen zeigen, dass Deutschland von 
der Einführung einer globalen Mindeststeuer fiskalisch 
profitieren würde. In welchem Umfang das geschieht, 

7 Im Basisszenario ohne Carve Outs und ohne Verhaltensanpassun-
gen kommen 43,5% des Aufkommens aus der globalen effektiven 
Mindeststeuer aus Ländern mit einem effektiven Durchschnittssteu-
ersatz von über 15%.

hängt allerdings stark von der Reaktion der Niedrig-
steuerländer ab. Da diese Länder, wie erläutert, starke 
Anreize haben, die Differenz zur effektiven Mindest-
belastung in Höhe von 15% bei den von Säule 2 be-
troffenen Unternehmen selbst als zusätzliche Steuer 
zu erheben, könnten sich die Aufkommenszuwächse 
für Deutschland auf die Auswirkungen reduzierter Ge-
winnverlagerung und damit Mehreinnahmen von rund 
2 Mrd. Euro pro Jahr beschränken. 

Abstrahiert man zunächst von möglichen Verhal-
tensanpassungen auf Seiten der betroffenen Unter-
nehmen und Niedrigsteuerländer, so ergibt sich für 
Deutschland bei einem effektiven Mindeststeuersatz 
von 15% ein geschätztes zusätzliches Steueraufkom-
men in Höhe von 5,1 bis 6,7 Mrd. Euro pro Jahr. Die 
genaue Höhe hängt insbesondere davon ab, ob sämt-
liche Gewinne multinationaler Konzerne, die effek-
tiv mit einem Satz von unter 15% besteuert werden, 
nachbesteuert werden dürfen oder ob ein sog. Carve 
Out vorgenommen wird. Carve Out bedeutet, dass 
die Bemessungsgrundlage für die globale effektive 
Mindeststeuer um einen Betrag reduziert wird, der 
realwirtschaftliche Aktivitäten im Sitzland widerspie-
gelt. Berücksichtigt man zusätzlich, dass es durch die 
Einführung einer globalen effektiven Mindeststeuer zu 
einem Rückgang an steuermotivierter Gewinnverlage-
rung kommt, dann erhöht sich der Aufkommenseffekt 
für Deutschland; reagieren die Niedrigsteuerländer 
dagegen mit einer Anhebung ihrer Besteuerung, kann 
der Aufkommenseffekt wie bereits erwähnt deutlich 
geringer ausfallen. In diesem Fall stünde begrenzten 
fiskalischen Mehreinnahmen eine deutlich größere 
steuerliche Mehrbelastung der in Deutschland an-
sässigen multinationalen Konzerne gegenüber. Das 
Ziel, besonders krasse Fälle von Steuervermeidung 
zurückzudrängen, würde zwar erreicht, aber die zu-
sätzlich erhobenen Steuereinnahmen kämen primär 
den Niedrigsteuerländern zugute. 
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Am 15. April 2021 erklärte das Bundesverfassungsge-
richt den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig. 
In seiner Entscheidung sprach das Verfassungsgericht 
den Ländern die Kompetenz ab, das Mietpreisrecht 
betreffende Gesetze zu erlassen, da sie in die kon-
kurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes 
fallen. Damit ist der Mietendeckel etwas mehr als ein 
Jahr nach seiner Einführung am 23. Februar 2020 be-
reits wieder Geschichte.

Sinn und Zweck des Mietendeckels waren seit sei-
ner Ankündigung umstritten. Seine Befürworter*innen 
werteten ihn als Erfolg, da er das Mietpreiswachstum 
in der Hauptstadt bremste. Studien des ifo Instituts 
zeigten dagegen, dass der Mietendeckel zu einer Zwei-

teilung des Berliner Immobilienmarktes geführt hat.1 

Dem Mietendeckel unterlagen Wohnungen, die vor 
dem Jahr 2014 erstmals bezugsfertig waren (regulier-
tes Segment). Wohnungen, die ab dem 1. Januar 2014 
erstmals bezugsfertig waren, waren vom Mietendeckel 
nicht betroffen (unreguliertes Segment). Während ne-
ben den Mieten auch die Kaufpreise von Wohnungen, 
die dem Mietendeckel unterlagen, weniger stark stie-
gen als in anderen deutschen Großstädten, zog vor al-
lem die Mietpreisentwicklung für Berliner Wohnungen, 
die nicht vom Mietendeckel betroffen waren, deutlich 
an und lag erheblich über der Mietpreisentwicklung 
in anderen Großstädten. Diese Trends zeichneten sich 
bereits kurz nach der Ankündigung des Mietendeckels 
ab. Darüber hinaus war die Anzahl an Mietannoncen 
für Wohnungen, die vom Mietendeckel betroffen wa-
ren, nach Ankündigung des Berliner Mietendeckels 
stark rückläufig, was auf eine deutliche Verknappung 
des Wohnungsangebots hindeutete. Diese Ergebnisse 
decken sich größtenteils mit den Erfahrungen aus an-
deren Ländern, in denen Mietregulierungen eingeführt 
wurden (vgl. u.a. Autor et al. 2014; Diamond 2019; 
Sims 2007; 2011).

Der vorliegende Beitrag untersucht, wie sich der 
Berliner Immobilienmarkt seit der Abschaffung des 
Mietendeckels entwickelt hat. Unser Blick richtet sich 
dabei sowohl auf die Miet- und Kaufpreise für Woh-
nungen als auch auf die Anzahl an Miet- und Kaufan-
noncen. Dabei nutzen wir, wie auch in den beiden 
vorangegangenen Studien, in denen wir die Folgen 
der Ankündigung (Dolls et al. 2020) bzw. des Inkraft-
tretens (Dolls et al. 2021) des Mietendeckels analy-
siert haben, Daten des Immobilienportals immowelt.
de. Auch in methodischer Hinsicht bauen wir auf den 
Vorgängerstudien auf, indem wir die Entwicklungen in 
Berlin mit den Entwicklungen in den 13 nächstgröße-
ren deutschen Städten vergleichen.

ANGEBOTSMIETEN IN BERLIN ZEIGEN 
ZWEITEILUNG DES BERLINER MIETMARKTS 
IN REGULIERTES UND UNREGULIERTES SEGMENT

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Durchschnitts-
mieten pro Quadratmeter in Berlin getrennt für Woh-

1 Siehe Dolls et al. (2020; 2021). In diesen Studien werden auch die 
genauen gesetzlichen Regelungen des Berliner Mietendeckel be-
schrieben.

Daniela Arlia, Mathias Dolls, Clemens Fuest, David Gstrein, Carla Krolage  
und Florian Neumeier

Entwicklungen am Berliner 
Immobilienmarkt ein Jahr 
nach dem Mietendeckel

Vor rund einem Jahr wurde der Berliner Mietendeckel für ver-
fassungswidrig erklärt. Dieser Beitrag untersucht die Auswir-
kungen seiner Einführung und Aufhebung auf die Miet- und 
Kaufpreise für Wohnungen sowie die Zahl an Miet- und Kaufan-
noncen in Berlin. Hierfür vergleichen wir die Entwicklungen 
in Berlin mit den Entwicklungen in anderen deutschen Groß-
städten mit mindestens 500 000 Einwohnern. Dazu nutzen wir 
Daten des Immobilienportals immowelt.de. Unsere Ergebnisse 
zeigen, dass die Einführung des Mietendeckels zu einer Zwei-
teilung des Immobilienmarktes in Berlin geführt hat. Während 
die Mieten für Wohnungen, die vom Mietendeckel betroffen 
waren, mit seiner Einführung erheblich gesunken sind, sind die 
Mieten für Berliner Wohnungen, die vom Geltungsbereich des 
Mietendeckels ausgenommen waren, stärker angestiegen als in 
anderen deutschen Großstädten. Seit der Abschaffung des Mie-
tendeckels nähern sich die Mietniveaus im ehemals regulierten 
und nicht-regulierten Bereich zwar wieder an, allerdings nur 
langsam. Die Anzahl an Mietannoncen ist nach Einführung 
des Mietendeckels um bis zu 60% eingebrochen und verharrt 
auch nach dessen Abschaffung auf diesem geringen Niveau. 
Die Entwicklung der Angebotspreise von Wohnungen bleibt 
ebenfalls auch nach Abschaffung des Mietendeckels deutlich 
hinter dem Trend in anderen deutschen Großstädten zurück.

IN KÜRZE
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nungen, die vom Mietendeckel betroffen waren (regu-
liertes Segment; hellblaue Linie) und solche, die nicht 
vom Mietendeckel betroffen waren (unreguliertes Seg-
ment; dunkelblaue Linie). Darüber hinaus zeigt die 
Abbildung die durchschnittliche zulässige Höchstmiete 
pro Quadratmeter für Wohnungen, die unter den Gel-
tungsbereich des Mietendeckels fielen (graue Linie). 
Für die Berechnung dieser zulässigen Höchstmieten 
greifen wir auf Informationen über das Baujahr ei-
ner Wohnung, die Heizungsart, zum Vorhandensein 
eines Aufzugs oder einer Einbauküche sowie die auf 
Basis der Wohnungsadresse und Klassifikationen des 
Mietspiegels ermittelte Wohnlage aus den Immobi-
lienannoncen von immowelt.de zurück. Die erste ge-
strichelte vertikale Linie markiert den Zeitpunkt der 
Ankündigung des Mietendeckels (Q2 2019).2 Die durch-
gezogene rote Linie zeigt den Zeitpunkt, an dem der 
Mietendeckel in Kraft getreten ist (Q1 2020). Die zweite 
gestrichelte vertikale Linie markiert den Zeitpunkt, an 
dem der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt 
wurde (Q2 2021).

Die Ergebnisse zeigen die in Dolls et al. (2020) 
und Dolls et al. (2021) beschriebene Zweiteilung des 
Berliner Immobilienmarkts: Bereits nach Ankündigung 
des Mietendeckels entwickelten sich die Angebotsmie-
ten im regulierten und unregulierten Segment ausein-
ander. Während die Mieten für Wohnungen, die vom 
Mietendeckel betroffen waren, im Durchschnitt san-
ken, legten die Mieten für Wohnungen, die vom Gel-
tungsbereich des Mietendeckels ausgenommen waren, 
zu. Dabei fällt auf, dass auch nach Inkrafttreten des 
Mietendeckels die durchschnittlichen Angebotsmieten 
im regulierten Segment über der zulässigen Höchst-
miete lagen. Wie in Dolls et al. (2021) erläutert, könnte 
ein Grund dafür sein, dass einige Vermieter*innen der 
damals bereits als möglich erachteten Verfassungs-
widrigkeit des Mietendeckels vorweggreifen wollten 
und in ihren Mietannoncen eine Art »Schattenmiete« 
angekündigt haben. Tatsächlich enthielten zahlreiche 
Annoncen auf immowelt.de im relevanten Zeitraum 
den folgenden oder einen ähnlichen Text:

 »Im Mietvertrag wird eine Nettokaltmiete in Höhe 
von xx,xx Euro vereinbart. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund 
des Berliner Mietendeckels während des Geltungs-
zeitraums des MietenWoG Bln lediglich eine Net-
tokaltmiete in Höhe von xx,xx Euro gefordert und 
entgegengenommen wird. Die im Mietvertrag ver-
einbarte Nettokaltmiete in Höhe von xx,xx Euro 
wäre dann vollständig zu zahlen, wenn sich die 
Verfassungswidrigkeit oder sonstige Nichtig-
keit des MietenWoG Bln, ganz oder teilweise im  
Hinblick auf die für die Miete nach dem Mieten-
WoG Bln relevanten Teile, erweisen sollte, dass 

2 Wir setzen den Tag der Ankündigung mit dem Tag gleich, an dem 
der Senat der Stadt Berlin die Eckpunkte des MietenWoG Bln be-
schlossen hat. Dies geschah am 18. Juni 2019.

MietenWoG Bln endet, außer Vollzug gesetzt wird 
oder in sonstiger Weise außer Kraft tritt.«

Für den Zeitraum von Q1 2020 bis Q1 2021 kann die 
in Abbildung 1 dargestellte hellblaue Linie demnach 
als eine hypothetische Durchschnittsmiete interpre-
tiert werden. Sie zeigt die Miete, die für die in diesem 
Zeitraum annoncierten Wohnungen nun fällig ist, da 
der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt wurde. 
Während des betreffenden Zeitraums selbst aber 
sollte die Durchschnittsmiete im regulierten Segment 
der gemäß Mietendeckel zulässigen Höchstmiete, re-
präsentiert durch die graue Linie, entsprochen haben. 

Welche Auswirkungen hatte nun die Abschaffung 
des Mietendeckels auf die Mietpreisentwicklung in 
Berlin? Es hat den Anschein, als würden sich die Miet-
preise im regulierten und unregulierten Segment seit 
dem 2. Quartal 2021 wieder annähern. Während die 
Mieten für Wohnungen, die vom Mietendeckel be-
troffen waren, im Vergleich zu Q1 2021 in modera-
tem Maße angestiegen sind, sind die Mieten für Woh-
nungen, die vom Geltungsbereich des Mietendeckels 
ausgenommen waren, leicht gesunken. 

BERLIN IM VERGLEICH: MIETEN LEGEN SEIT 
ABSCHAFFUNG DES MIETENDECKELS WIEDER 
ETWAS ZU

Unklar ist, ob bzw. in welchem Maße die im voran-
gegangenen Abschnitt dargestellten Entwicklungen 
am Berliner Immobilienmarkt dem Mietendeckel zu-
zuschreiben sind. Denkbar wäre, dass sich hier Ent-
wicklungen zeigen, die auf andere Faktoren zurück-
zuführen sind. Um den Effekt des Mietendeckels auf 
die Mietpreise zu isolieren, vergleichen wir die Miet-
preisentwicklung in Berlin mit der Mietpreisentwick-
lung in anderen deutschen Großstädten auf Grundlage 
eines Kontrollgruppenansatzes. Dabei schätzen wir 

Durchschnittlicher Mietpreis im unregulierten Segment
Durchschnittlicher Mietpreis im regulierten Segment
Mietobergrenze im regulierten Segment

Quadratmeterpreis, in Euro
Entwicklung von Mietpreisen und Mietobergrenze in Berlin

Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Quadratmeterpreise der Angebotsmieten von Annoncen in Berlin im regulier-
ten und unregulierten Segment und die durchschnittliche Mietobergrenze basierend auf Informationen über annon-
cierte Mietwohnungen im Zeitraum Q2 2017 bis Q4 2021. Die gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2019, den 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Gesetzesvorlage sowie des Stichtags für die Berechnung der Mietobergrenze 
(19. Juni 2019). Die durchgezogene vertikale Linie markiert Q1 2020, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
zum Mietendeckel. Die zweite gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2021, den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des 
Mietendeckels.
Quelle: Daten von immowelt.de; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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ein gewichtetes lineares Regressionsmodell, das die 
Berliner Wohnungsmieten mit den Mieten aus einer 
Kontrollgruppe aller deutschen Großstädte mit mehr 
als 500 000 Einwohnern vergleicht.3 Wie in Dolls et al. 
(2021) beschrieben, gewichten wir die Wohnungen 
in der Kontrollgruppe mit Hilfe des Entropy-Balan-
cing-Verfahrens. Dies stellt sicher, dass Wohnungs-
charakteristika4 in Berlin und in der Kontrollgruppe 
identisch verteilt sind (Hainmueller 2012) und Unter-
schiede in der Mietentwicklung in Berlin und in der 
Kontrollgruppe nicht auf unterschiedliche Charakte-
ristika der annoncierten Wohnungen zurückgehen. Die 
Schätzung berücksichtigt ebenfalls unterschiedliche 
Ausgangsniveaus der Mieten je Postleitzahlengebiet. 
Indem wir Berlin mit anderen deutschen Großstäd-
ten vergleichen, stellen wir außerdem sicher, dass 
die Effekte, die wir messen, nicht einfach nur Trends 
widerspiegeln, die wir deutschlandweit beobachten. 
Insgesamt umfasst unsere Stichprobe 460 000 An-
noncen für Mietwohnungen in Berlin und den weite-
ren 13 größten Städten Deutschlands für die Jahre 
2017–2021. Hierbei werden separate Schätzungen für 
Wohnungen durchgeführt, die vor dem Jahr 2014 er-
richtet wurden (reguliertes Segment) sowie für solche, 
die seit dem Jahr 2014 erstmals bezugsfertig wurden 
(unreguliertes Segment).

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse relativ zur Refe-
renzperiode Q2 2019, d.h. relativ zum Zeitpunkt der 
Ankündigung des Mietendeckels. Die Koeffizienten 
bilden jeweils ab, in welchem Umfang das Mietpreis-
wachstum im regulierten und im unregulierten Seg-
ment des Mietmarkts in Berlin von der Kontrollgruppe 
der anderen Großstädte divergiert (in Prozentpunk-
ten). Sowohl für Berlin als auch die Kontrollgruppe 
bildet das 2. Quartal 2019 dabei die Basis für die Be-
rechnung der Wachstumsraten. In Abbildung 2 unter-

3 Die Kontrollgruppe umfasst Hamburg, München, Köln, Frankfurt 
am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, 
Dresden, Hannover und Nürnberg.
4 Zu den Kontrollvariablen zählen das Baujahr der Wohnung, die 
Anzahl der Zimmer, die Fläche, der Zustand (saniert vs. unsaniert), 
das Vorhandensein einer Terrasse, eines Gartens oder eines Balkons 
und weitere Wohnungscharakteristika. 

scheiden wir zwischen den Effekten, die der Mietende-
ckel auf die zulässige Höchstmiete zwischen Q1 2020 
und Q1 2021 hat (graue Linie), und den Effekten, die 
der Mietendeckel auf die hypothetische Miete hat, die 
in den Mietannoncen für den Fall angekündigt wurde, 
dass der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt 
werden würde (rote Linie).

Im regulierten Segment stiegen die Mieten in 
Berlin vor Einführung des Mietendeckels noch etwas 
stärker an als in den anderen deutschen Großstädten. 
Bereits mit Ankündigung des Mietendeckels kehrte 
sich dieser Trend jedoch um. Mit Beginn des Jahres 
2020 kam es zu einem Rückgang sowohl der tatsäch-
lichen bzw. laut Mietendeckel zulässigen Mieten als 
auch der hypothetischen Mieten. So wuchsen die hy-
pothetischen Mieten im regulierten Segment in Berlin 
im Zeitraum von Q2 2020 bis Q1 2021 im Durchschnitt 
um etwa 11 Prozentpunkte pro Quartal weniger als in 
anderen deutschen Großstädten. Damit liegen die Ge-
samtkosten für Miete und Rückzahlungen infolge des 
Verfassungsgerichtsurteils im Durchschnitt unter den 
Kosten, die ohne den Mietendeckel entstanden wären. 
Infolge der Abschaffung des Mietendeckels zog die 
Mietpreisentwicklung in Berlin aber wieder deutlich 
an. Ein Nachhol- oder Kompensationseffekt ist zwar 
zu beobachten; allerdings ist dieser nicht substanziell 
genug, um das Mietniveau wieder auf das Niveau zu 
heben, das ohne den Mietendeckel zu erwarten gewe-
sen wäre. Blieben die Koeffizienten unserer Schätzung 
dauerhaft unter null, würde das bedeuten, dass der 
Mietendeckel im regulierten Segment dauerhaft zu 
einer Verringerung des Mietpreisniveaus geführt hätte.

Im unregulierten Segment stiegen die Mieten in 
Berlin seit Ankündigung des Mietendeckels stärker an 
als in anderen deutschen Großstädten. Im Zeitraum, 
in dem die Regelungen des Berliner Mietendeckels in 
Kraft waren (Q2 2020 bis Q1 2021), lag das Wachstum 
der Mieten in Berlin im Vergleich zu anderen deut-
schen Großstädten (relativ zu Q2 2019) im Schnitt um 
etwa 5 Prozentpunkte höher. Interessanterweise liegt 
das Mietpreiswachstum (relativ zu Q2 2019) im unre-
gulierten Segment in Berlin auch nach Abschaffung 
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Die Grafik zeigt die Unterschiede in den Wachstumsraten der Angebotsmieten (pro Quadratmeter) zwischen Berlin und den 13 nächstgrößeren Städten Deutschlands im 
regulierten (links) und im unregulierten (rechts) Segment für den Zeitraum Q2 2017 bis Q4 2021. Die Basisperiode für die Berechnung der Wachstumsraten ist Q2 2019. 
Die erste gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2019, den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Gesetzesvorlage zum Mietendeckel sowie des Stichtags für die Berech-
nung der Mietobergrenze (19. Juni 2019). Die durchgezogene vertikale Linie markiert Q1 2020, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zum Mietendeckel. Die 
zweite gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2021, den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des Mietendeckels.
Quelle: Daten von immowelt.de; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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des Mietendeckels weiterhin oberhalb des Mietpreis-
wachstums in anderen deutschen Großstädten. Die 
heutigen Mieten im unregulierten Segment in Berlin 
sind demnach höher im Vergleich zum kontrafakti-
schen Szenario, in dem der Berliner Mietendeckel 
nicht eingeführt wurde.

ANZAHL DER MIETANNONCEN: UNREGULIERTES 
SEGMENT VERZEICHNET ZUNÄCHST ANSTIEG, 
DANN RÜCKGANG NACH ABSCHAFFUNG DES 
MIETENDECKELS

Wie in Dolls et al. (2021) gezeigt, war die Anzahl der 
Annoncen für Berliner Mietwohnungen, die vom Mie-
tendeckel betroffen waren, in den letzten Jahren und 
insbesondere nach Ankündigung des Berliner Mieten-
deckels stark rückläufig. Diese Entwicklung deutet 
auf eine drastische Verknappung des Angebots an 
Mietwohnungen hin. Wie hat sich das Angebot an 
Mietwohnungen seit der Abschaffung des Mietende-
ckels entwickelt? Abbildung 3 zeigt die Entwicklung 
der Zahl der Mietannoncen auf immowelt.de für das 
regulierte Segment, also für Wohnungen, die vom 
Geltungsbereich des Mietendeckels betroffen waren. 
Die Grafik zeigt, dass auch nach der Abschaffung des 
Mietendeckels das Wohnungsangebot in Berlin nicht 
wieder angestiegen ist. Die Zahl der Mietannoncen für 
Wohnungen im regulierten Segment lag im 4. Quartal 
2021 rund 70% unterhalb des Niveaus zu Beginn des 
Beobachtungszeitraums (2. Quartal 2017). In ande-
ren deutschen Großstädten blieb das Niveau dagegen 
über den gesamten Zeitraum in etwa konstant. Der 
für Berlin beobachtete Rückgang kann auf mehrere 
Faktoren zurückzuführen sein: Zum einen kann das 
Wohnungsangebot im regulierten Segment in Folge 
des Mietendeckels dauerhaft gesunken sein. Dies wäre 
der Fall, wenn Mietwohnungen in Eigentumswohnun-
gen umgewandelt worden sind, beispielsweise, weil 
die Vermietung infolge des Mietendeckels unrentabel 
wurde. Der deutliche Anstieg der Kaufannoncen in 
dem Zeitraum, in dem die Regelungen des Berliner 

Mietendeckels in Kraft waren (vgl. Abb. 5), deutet auf 
diesen Effekt hin. Es ist auch denkbar, dass Vermie-
ter für die Zukunft neue Versuche erwarten, einen 
Mietendeckel einzuführen und deshalb weiterhin frei 
werdende Mietwohnungen als Eigentumswohnungen 
verkaufen oder selbst nutzen. Zum anderen könnte 
die Umzugsbereitschaft in Folge des Mietendeckels 
gesunken sein, weshalb weniger freie Wohnungen 
auf den Markt kommen. Wie im vorangegangenen 
Abschnitt beschrieben, scheint der Mietendeckel das 
Mietpreisniveau im regulierten Segment langfristig 
gedrückt und die Spreizung der Mieten zwischen re-
guliertem und unreguliertem Segment vergrößert 
zu haben. Aus diesem Grund dürften Mieter*innen 
mit vergleichsweise günstigen Wohnungen geringere 
Anreize zu einem Umzug haben. Ebenso könnte die 
Abschaffung des Mietendeckels dazu geführt haben, 
dass aufgrund der wieder gestiegenen Renditeerwar-
tungen mehr Wohnungen renoviert werden, was das 
Angebot kurzfristig verknappt. Das würde bedeuten, 
dass sich die Verknappung des Wohnungsangebots in 
den kommenden Monaten auflösen wird.

Im unregulierten Segment hingegen stieg die An-
zahl der Annoncen mit der Ankündigung des Mieten-
deckels überdurchschnittlich an.5 In den Monaten vor 
der Abschaffung kehrte sich dieser Trend jedoch um. 
Dies kann auch darauf zurückzuführen sein, dass Ver-
mieter noch unregulierte Wohnungen in Antizipation 
weiterer Maßnahmen zeitnah vermieten wollten. Ein 
weiterer Grund für den Anstieg der Mietannoncen im 
unregulierten Segment bis Mitte 2020 könnte darin lie-
gen, dass die gestiegenen Mieten in diesem Segment 
die Gentrifizierung verstärkt und einige Mieter*innen 
aus der Stadt gedrängt haben. Dies kann auch da-
durch bedingt sein, dass einige Vermieter*innen in 
Antizipation weiterer Regulierung vorsorglich die Be-
standsmieten erhöht haben. Der deutliche Rückgang 
der Mietannoncen im unregulierten Segment seit Mitte 
2020 kann ebenso auf Antizipationseffekte zurückzu-
5 Ein Teil des Anstiegs ist mechanisch, da sich der Bestand der seit 
2014 errichteten Wohnungen im Laufe der Jahre vergrößert.
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Die Grafik zeigt die Entwicklung der Zahl der Annoncen im regulierten (links) und im unregulierten (rechts) Segment für Mietobjekte in Berlin sowie den 13 nächstgrößeren 
Städten Deutschlands im Zeitraum Q2 2017 bis Q4 2021 als Index an. Der Index hat den Wert 100 in Q2 2017. Die gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2019, der Zeitpunkt 
der Gesetzesvorlage sowie des Stichtags für Mietobergrenzen (19. Juni 2019). Die durchgezogene vertikale Linie markiert Q1 2020, der Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes zum Mietendeckel. Die zweite gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2021, den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des Mietendeckels.
Quelle: Daten von immowelt.de; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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führen sein: Wenn die erwartete Rendite von neuen 
Wohnungen sinkt, hat dies negative Anreizeffekte auf 
die Bautätigkeit. Dies schlägt sich aber nur zeitverzö-
gert im Angebot von Neubauwohnungen nieder.

KURZFRISTIGE EFFEKTE AUF KAUFPREISE: 
GERINGERES PREISWACHSTUM IM REGULIERTEN 
SEGMENT

Die Einführung des Mietendeckels in Berlin hatte 
nicht nur auf die Mieten in der Hauptstadt einen er-
heblichen Einfluss, sondern auch auf die Kaufpreise 
für Wohnungen: So blieb das Wachstum der Ange-
botspreise für Eigentumswohnungen in Berlin nach 
Einführung des Mietendeckels deutlich hinter dem 
Preiswachstum in anderen deutschen Großstädten 
zurück (Dolls et al. 2021). Ein solcher Effekt ist aus 
ökonomischer Perspektive wenig überraschend, da die 
Wohnungspreise zu einem Teil erwartete zukünftige 
Mieteinnahmen widerspiegeln. Die Frage ist nun, wie 
sich die Kaufpreise in Berlin nach der Abschaffung des 
Mietendeckels entwickelt haben.

Abbildung 4 zeigt Differenzen in den Wachstums-
raten der Angebotspreise pro Quadratmeter zwischen 
Berlin und den 13 nächstgrößeren deutschen Städten 
seit der Ankündigung des Mietendeckels in Q1 2019 
auf. Analog zur Abbildung 2 wurde auch hier ein mit 
der Entropy-Balancing-Methode gewichtetes lineares 
Regressionsmodell geschätzt. Dieses vergleicht die 
Preisentwicklung für Eigentumswohnungen in Berlin 
mit entsprechenden Wohnungsangeboten in anderen 
Großstädten Deutschlands mit mehr als 500 000 Ein-
wohnern. Insgesamt umfasst unsere Stichprobe 
169 490 Eigentumswohnungen, die in den 14 größten 
Städten Deutschlands zwischen 2017 und 2021 zum 
Verkauf angeboten wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Preiswachstum 
im regulierten Segment in Berlin auch nach Abschaf-
fung des Mietendeckels noch deutlich geringer war als 
in den 13 nächstgrößten Städten. Am Ende unseres 
Beobachtungszeitraums in Q4 2021 war die Wachs-

tumsrate der Kaufpreise für Eigentumswohnungen in 
Berlin relativ zu Q1 2019 um etwa 6 Prozentpunkte ge-
ringer als in anderen deutschen Großstädten. Dieses 
Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass potenzielle 
Investoren davon ausgehen, dass die oben aufgezeigte 
schwächere Mietpreisentwicklung im regulierten Seg-
ment längerfristig fortbesteht. Im unregulierten Seg-
ment scheint es dagegen keinen eindeutigen Effekt zu 
geben, die Effekte sind überwiegend nicht statistisch 
signifikant. 

ANZAHL DER VERKAUFSANNONCEN: ANSTIEG 
MIT DER EINFÜHRUNG DES MIETENDECKELS, 
RÜCKGANG MIT DER ABSCHAFFUNG

Schließlich zeigt die Abbildung 5 die Entwicklung bei 
der Anzahl der zum Verkauf angebotenen Wohnungen 
im regulierten und unregulierten Segment. Hier ist zu 
beobachten, dass nach dem Inkrafttreten des Berliner 
Mietendeckels sowohl im regulierten als auch im unre-
gulierten Segment ein Anstieg bei der Anzahl der Ver-
kaufsannoncen in Berlin zu beobachten ist. In der Kon-
trollgruppe dagegen stagnierte die Anzahl der Verkauf-
sannoncen im gleichen Zeitraum. Seit dem 2. Quartal 
2021, in dem der Mietendeckel für verfassungswidrig 
erklärt wurde, ist die Anzahl der Verkaufsannoncen in 
Berlin stark rückläufig. Zwar ist auch in der Kontroll-
gruppe ein rückläufiger Trend zu beobachten, jedoch 
fällt dieser geringer aus als in Berlin. Eine mögliche 
Erklärung für diese Entwicklungen könnte sein, dass 
der Mietendeckel Eigentümer*innen zum Verkauf ihrer 
Wohnungen bewogen hat und sich dieser Trend nun 
nach dem Verfassungsgerichtsurteil umkehrt.

ZUSAMMENFASSUNG UND 
SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Beitrag untersuchen wir Auswirkungen des 
Berliner Mietendeckels auf Mieten und Preise angebo-
tener Immobilien. Nachdem wir die Effekte der An-
kündigung (Dolls et al. 2020) und des Inkrafttretens 

Reguliertes Segment

Entwicklung der Kaufpreise für Eigentumswohnungen
in %

Unreguliertes Segment

Die Grafik zeigt die Unterschiede in den Wachstumsraten der Angebotspreise (pro Quadratmeter) zwischen Berlin und den 13 nächstgrößeren Städten Deutschlands im 
regulierten (links) und im unregulierten (rechts) Segment für den Zeitraum Q2 2017 bis Q4 2021. Die Basisperiode für die Berechnung der Wachstumsraten ist Q2 2019. Die 
erste gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2019, den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Senatsvorlage zum Mietendeckel sowie des Stichtags für die Berechnung der 
Mietobergrenze (19. Juni 2019). Die durchgezogene vertikale Linie markiert Q1 2020, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zum Mietendeckel. Die zweite gestri-
chelte vertikale Linie markiert Q2 2021, den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des Mietendeckels.
Quelle: Daten von immowelt.de; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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(Dolls et al. 2021) bereits in früheren Beiträgen analy-
siert haben, liegt unser Augenmerk in diesem Beitrag 
auf den Effekten der Aufhebung des Mietendeckels. 
Unsere Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass es seit 
Einführung des Mietendeckels zu einer zunehmenden 
Zweiteilung des Berliner Immobilienmarktes gekom-
men ist. Im vom Mietendeckel betroffenen Segment 
des Berliner Immobilienmarktes stiegen sowohl die 
Mieten als auch die Kaufpreise weniger stark als in der 
Kontrollgruppe der anderen deutschen Großstädte. 
Im vom Mietendeckel nicht betroffenen Segment 
dagegen stiegen die Mieten stärker als in anderen 
deutschen Großstädten, während keine signifikan-
ten Unterschiede bei der Entwicklung der Kaufpreise 
festzustellen sind.

Darüber hinaus scheint der Mietendeckel zu ei-
ner Verknappung des Angebots an Mietwohnungen 
im ehemals regulierten Segment des Berliner Woh-
nungsmarkts geführt zu haben. Das Angebot an Miet-
inseraten war im Zeitraum des Bestehens des Mieten-
deckels rückläufig und stagniert seit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Seit der Gesetzesvorlage 
im 2. Quartal 2019 hat sich das Angebot rund um die 
Hälfte reduziert, während das Angebot in anderen 
deutschen Großstädten im gleichen Zeitraum kons-
tant geblieben ist. Der Berliner Mietendeckel hat also 
für einen Teil der Mieter*innen in Berlin temporär zu 
einer Entlastung geführt, die jedoch – zumindest nach 
unseren Ergebnissen – bis zum 4. Quartal 2021 mit 
einem Rückgang des Angebots an Mietwohnungen in 
Berlin einhergegangen ist.

Wie auch bei den Vorgängerstudien sollten im 
Hinblick auf die Interpretation dieser Ergebnisse die 
zugrunde liegenden Daten und die Prämissen der Ana-
lyse berücksichtigt werden. Bei den von uns verwen-
deten Daten handelt es sich um Miet- und Kaufange-
bote, nicht um die tatsächlichen Vertragsabschlüsse. 
Zudem sind die Annoncen bei immowelt.de nicht not-
wendigerweise repräsentativ für den Immobilienmarkt 
insgesamt. Insbesondere könnten gewerbliche Anbie-
ter in unserer Stichprobe überrepräsentiert sein. Bei 

der Analyse der Wirkungen des Mietendeckels haben 
wir als »kontrafaktisches Szenario« ein Szenario be-
trachtet, in dem sich Mieten und Preise so entwickeln 
wie in anderen deutschen Großstädten. Ob sich der 
Immobilienmarkt in Berlin tatsächlich so entwickelt 
hätte, ist trotz der Parallelen in der Entwicklung vor 
der Ankündigung des Mietendeckels unklar. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie, die nicht zuletzt aufgrund der 
Ausweitung der Möglichkeiten von mobilem Arbeiten 
möglicherweise einen dauerhaften Einfluss auf die 
Wohnortpräferenzen der Deutschen hat (Dolls und 
Mehles 2021).
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Im Oktober 1972, also vor fast genau 50 Jahren, nah-
men die Bundesrepublik Deutschland und die Volks-
republik China offiziell diplomatische Beziehungen 
auf. Seitdem hat sich die Rolle Chinas in der Welt-
wirtschaft, und mit ihr die deutsch-chinesischen Han-
delsbeziehungen, radikal verändert. Chinas rasanter 
Aufstieg zur größten Handelsmacht der Welt seit dem 
Fall des Eisernen Vorhangs war für viele deutsche 
Unternehmen mit neuen großen Absatzchancen so-
wie der Möglichkeit, einzelne Produktionsschritte 
kostengünstig in die Volksrepublik zu verlagern, ver- 
bunden. 

Doch die Freude über die boomenden Handels-
beziehungen mit China ist in den letzten Jahren in 
Deutschland immer mehr einer gewissen Ernüchte-
rung gewichen. Die Hoffnung, dass sich China mit der 
fortschreitenden Integration in die Weltwirtschaft 
auch immer stärker hin zu einer marktwirtschaft-
lich organisierten Demokratie westlichen Vorbilds 

entwickeln würde, hat sich spätestens seit der Prä-
sidentschaft Xi Jinpings als illusorisch herausge-
stellt. Die negativen Auswirkungen des chinesischen 
Staatskapitalismus auf die deutsche und europäische 
Wirtschaft werden auch hierzulande verstärkt disku-
tiert, und Menschenrechtsverletzungen in China wie 
beispielsweise in der Region Xinjiang geraten nicht 
zuletzt durch neue rechtliche Vorgaben für internati-
onale Lieferketten in den Fokus. Darüber hinaus lässt 
der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen 
Sanktionen gegen Russland auch die geopolitische 
Bedeutung wirtschaftlicher Interdependenzen mit 
China in einem neuen Licht erscheinen.

In diesem Kontext möchten wir in diesem Bei-
trag einen neuen Blick auf die deutsch-chinesischen 
Handelsbeziehungen werfen. In einem ersten Schritt 
untersuchen wir, wie groß die wechselseitigen wirt-
schaftlichen Abhängigkeiten Deutschlands gegen-
über China sind und berücksichtigen dabei sowohl 
gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungsverflechtun-
gen als auch die Rolle kritischer Güter und Rohstoffe. 
Im Anschluss daran stellen wir die Ergebnisse einer 
repräsentativen Umfrage des ifo Instituts bei über 
4 000 deutschen Unternehmen vor, die neue Er-
kenntnisse über die Rolle chinesischer Vorleistun-
gen für die deutsche Wirtschaft ermöglichen. Ab-
schließend diskutieren wir mögliche Implikationen 
für die deutsche Außenwirtschaftspolitik und heben 
in diesem Kontext die Bedeutung einer geschlosse-
nen und ambitionierten europäischen Handelspolitik  
hervor.

CHINAS RASANTER AUFSTIEG ZU DEUTSCHLANDS 
WICHTIGSTEM HANDELSPARTNER

In welch kurzer Zeit China zur führenden Handels-
macht der Welt wurde, zeigt das linke Diagramm in 
Abbildung 1: Besonders seit dem Beitritt der Volks-
republik zur Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 
2001 stieg der chinesische Anteil am weltweiten Gü-
terhandel kontinuierlich in großen Schritten an und 
übertraf den deutschen Anteil bereits 2008. Im Jahr 
2012 überholte China auch die USA und wies damit 
erstmalig das größte Handelsvolumen aller Länder 
weltweit auf. Im Jahr 2020 lag der chinesische Anteil 
am Weltgüterhandel schließlich bei 13,1% und war 
damit fast doppelt so hoch wie der deutsche Anteil 
von 7,2%. Chinas bemerkenswerter Aufstieg im inter-

Andreas Baur und Lisandra Flach

Deutsch-chinesische Handels- 
beziehungen: Wie abhängig ist 
Deutschland vom Reich der Mitte?

Die Volksrepublik China ist in den letzten Jahren zu  
Deutschlands wichtigstem Handelspartner im internationa-
len Güterhandel aufgestiegen. Doch welche Abhängigkeiten 
ergeben sich daraus für die deutsche Wirtschaft? Im Rah-
men einer Umfrage des ifo Instituts geben 46% aller Unter-
nehmen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland an, 
derzeit auf wichtige Vorleistungen aus China angewiesen 
zu sein. Von diesen Unternehmen plant allerdings auch fast 
jedes zweite, die Importe aus China in Zukunft zu reduzie-
ren. Als wichtigste Gründe für diese Reduktion geben die 
Unternehmen den Wunsch nach einer stärkeren Diversifizie-
rung, den störungsanfälligen und kostspieliger gewordenen 
Transport sowie politische Unsicherheit an. Auf gesamt-
wirtschaftlicher Ebene zeigt sich unter Berücksichtigung di-
rekter und indirekter Wertschöpfungsverflechtungen, dass 
China als Zulieferer und Absatzmarkt eine wichtige, aber 
keinesfalls dominante Rolle für Deutschland einnimmt. Al-
lerdings lassen sich mehrere kritische Industriegüter und 
Rohstoffe identifizieren, die Deutschland aus China be-
zieht und derzeit nur sehr schwer substituieren könnte.
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nationalen Handel spiegelt sich auch in der deutschen 
Handelsstatistik wider (vgl. Abb. 1, rechtes Diagramm). 
Entfiel im Jahr 1990 nicht einmal 1% des deutschen 
Güterhandels Deutschland auf das Reich der Mitte, 
waren es im Jahr 2021 bereits 9,5%. China ist somit 
für Deutschland vor den Niederlanden (8,0%) und den 
Vereinigten Staaten (7,5%) der größte Handelspartner 
im Güterbereich mit einem Außenhandelsumsatz von 
245,4 Mrd. Euro. Gleichzeitig weist die deutsche Han-
delsbilanz gegenüber China auch das größte Handels-
defizit auf: Im vergangenen Jahr übertraf der Wert der 
deutschen Importe aus China den Wert der deutschen 
Exporte nach China um 38,2 Mrd. Euro.

Aus deutscher Perspektive ist der Aufstieg Chinas 
zum wichtigsten Handelspartner zweifelsohne be-
eindruckend, doch er sollte gleichzeitig in seiner Be-
deutung nicht überschätzt werden. Betrachtet man 
beispielsweise den deutschen Güterhandel mit den 
vier Staaten der Visegrád-Gruppe (Polen, Tschechien, 
Slowakei und Ungarn) als Ganzes, so weist dieser seit 
dem Fall des Eisernen Vorhangs eine vergleichbare 
Dynamik auf (vgl. Abb. 1, rechtes Diagramm) und ist 
in den vergangenen zehn Jahren im Vergleich sogar 
noch schneller gewachsen (Visegrád-Gruppe: + 72%, 
China: + 69%). Tatsächlich lag der Wert des deutschen 
Güterhandels mit der Visegrád-Gruppe im Jahr 2021 
sogar um fast 40% über dem Wert des Güterhandels 
mit China und dies, obwohl diese vier Staaten gemein-
sam nur 6,7% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) und 4,5% der Gesamtbevölkerung Chinas auf-
weisen können. 

DER HANDEL MIT CHINA AUS 
WERTSCHÖPFUNGSPERSPEKTIVE

Um die Bedeutung Chinas für die deutsche Wirtschaft 
einschätzen zu können, sind traditionelle Statistiken 
zum Güterhandel allerdings nur bedingt aussagekräf-
tig. Zum einen berücksichtigen sie nicht die Bedeu-
tung des Dienstleistungshandels (siehe Braml und 
Felbermayr 2021). Zum anderen können sie globale 
Wertschöpfungsketten und die daraus resultierenden 
direkten und indirekten Interdependenzen nur unzu-

reichend abbilden: Wenn beispielsweise eine chinesi-
sche Vorleistung in Polen zu einem Zwischenprodukt 
weiterverarbeitet wird, bevor dieses schließlich in 
Deutschland in der Endproduktion verwendet wird, 
so wird in der Güterhandelsstatistik nur die direkte 
Verbindung zwischen Deutschland und Polen erfasst. 
Nicht erfasst wird dagegen die chinesische Wertschöp-
fung, die ebenfalls in die Herstellung des deutschen 
Endprodukts eingeflossen ist. Dasselbe gilt für deut-
sche Vorprodukte, die beispielsweise in die Slowakei 
exportiert, dort zu Konsumgütern weiterverarbeitet 
und schließlich von chinesischen Konsumentinnen 
und Konsumenten erworben werden. Auch in diesem 
Fall wird die deutsche Handelsstatistik nicht erfas-
sen, dass deutsche Wertschöpfung letztlich in China 
nachgefragt wurde. Aus diesem Grund analysieren wir 
im Folgenden die wirtschaftlichen Interdependenzen 
zwischen Deutschland und China mit der Hilfe von 
länderübergreifenden Input-Output-Tabellen, die von 
der OECD für die Jahre 1995 bis 2018 im vergangenen 
Herbst veröffentlicht wurden. Diese erfassen auf Wert-
schöpfungsbasis sowohl direkte als auch indirekte 
Zulieferer- und Nachfragestrukturen und umfassen 
alle Sektoren der Wirtschaft (inkl. Dienstleistungen). 
Auf diese Weise ermöglichen sie genauere Aussagen 
über die Wertschöpfungsverflechtungen zwischen 
einzelnen Ländern und den daraus resultierenden 
Abhängigkeiten.

Chinas Rolle als Zulieferer von Vorleistungen  
und als Absatzmarkt

Abbildung 2 zeigt, welche Rolle China als Zulieferer 
von Vorleistungen und als Absatzmarkt für Deutsch-
land im Vergleich zu anderen deutschen Handelspart-
nern spielt, wenn man alle Sektoren der Wirtschaft 
sowie direkte und indirekte Wertschöpfungsverflech-
tungen berücksichtigt. Als Zulieferer entfallen auf 
China 7% aller ausländischen Vorleistungen in der 
deutschen Endproduktion. Dieser Wert ist beacht-
lich, aber bereits deutlich niedriger als der Anteil der 
ausländischen Vorleistungen, der sich auf US-ameri-
kanische Wertschöpfung zurückführen lässt (10%). 
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Die klar dominierenden Zuliefererländer für Deutsch-
land sind allerdings die übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU), die 44% der ausländischen 
Wertschöpfung bei der Herstellung von deutschen 
Endprodukten bereitstellen. Ein ähnliches Bild er-
gibt sich bei der Verteilung der ausländischen End-
nachfrage auf Wertschöpfungsbasis: Die ausländische 
Nachfrage nach deutscher Wertschöpfung ist grund-
sätzlich stark regional geprägt, der Anteil europäi-
scher Länder liegt hier bei über 50%. Auf China ent-
fallen 9% der deutschen Wertschöpfungsexporte, auf 
die USA 12%. Somit zeigt sich, dass China sowohl als 
Zulieferer als auch als Absatzmarkt für Deutschland 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine bedeutende, 
aber keinesfalls dominierende Rolle im Vergleich zu 
anderen Handelspartnern einnimmt. Der EU-Binnen-
markt dagegen ist für Deutschland sowohl für Vor-
produkte als auch als Absatzmarkt von überragender 
Bedeutung.

Deutsche Wertschöpfungsverflechtungen mit 
China im internationalen Vergleich

Wie groß sind die deutschen Wertschöpfungsverflech-
tungen mit China im Vergleich zu den Verflechtungen 
anderer Länder mit China? In Abbildung 3 wird die 
Rolle Chinas als Zulieferer (vertikale Dimension) und 

als Absatzmarkt (horizontale Dimension) für die ein-
zelnen Mitgliedsländer der G 20 dargestellt. Da diese 
Länder unterschiedlich stark in die Weltwirtschaft 
integriert sind, werden hier die Anteile chinesischer 
Wertschöpfung an der gesamten Endproduktion bzw. 
der Anteil der chinesischen Endnachfrage an der ge-
samten Wertschöpfung eines Landes dargestellt (und 
beziehen sich nicht ausschließlich auf die ausländi-
sche Komponente, wie in der Abbildung zuvor). Der 
Anteil chinesischer Inputs an deutschen Endproduk-
ten liegt insgesamt bei rund 1%, was vergleichbar mit 
dem entsprechenden Anteil in anderen europäischen 
Ländern wie Frankreich oder Spanien ist und im Ver-
gleich zu den übrigen G-20-Ländern einen eher un-
terdurchschnittlichen Wert darstellt. Die Länder mit 
der größten gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeit von 
chinesischen Vorleistungen sind dagegen Südkorea, 
Mexiko und Indonesien, deren Endprodukte im Durch-
schnitt sogar über 2% an chinesischer Wertschöp-
fung enthalten. Als Absatzmarkt ist die Bedeutung 
Chinas für Deutschland im Vergleich zu den ande-
ren europäischen G-20-Ländern relativ hoch: 2,7% 
der gesamten deutschen Wertschöpfung ist von der 
Nachfrage aus China abhängig. Frankreich exportiert 
dagegen direkt und indirekt nur 1,7% seiner heimi-
schen Wertschöpfung in die Volksrepublik, Spanien 
knapp 1,2%. Im Kontext der G 20 liegt Deutschland 
damit ungefähr im Mittelfeld. Der Anteil der Wert-
schöpfung, der durch die chinesische Nachfrage in-
duziert wird, liegt für Südkorea, Saudi-Arabien und 
Australien bei deutlich höheren Werten zwischen 7% 
und 8%, während für Mexiko und die Türkei weniger 
als 1% der gesamten Wertschöpfung an die Nachfrage 
aus China ge bunden ist.

Die EU ist größter Zulieferer von  
Vorleistungen für China

Selbstverständlich ist die Abhängigkeit vieler Länder 
von China als Zulieferer und Absatzmarkt keine Ein-
bahnstraße, denn auch China ist auf ausländische Vor-
produkte und ausländische Nachfrage grundsätzlich 
angewiesen. Doch das Ausmaß dieser wirtschaftlichen 
Interdependenzen hat sich in den letzten 25 Jahren 
sehr stark verändert, wie Abbildung 4 und 5 zeigen. 
In Abbildung 4 wird auf der linken Seite abgebildet, 
welche Rolle chinesische Inputs für die Produktion 
in Deutschland, der EU (als Ganzes), den USA und  
Japan seit 1995 gespielt haben. Für diese westlichen 
Volkswirtschaften ist ein klarer Aufwärtstrend zu er-
kennen, der nur kurz durch die globale Finanzkrise 
2009 unterbrochen wurde. Die Bedeutung chinesischer 
Wertschöpfung für die heimische Produktion war für 
Deutschland, die EU und die USA auch im Zeitverlauf 
grundsätzlich vergleichbar und lag im Jahr 2018 bei 
rund 1%. Nur für Japan zeichnen sich über die Jahre 
im Vergleich deutlich höhere Werte ab (2018: 1,7%). Die 
rechte Seite in Abbildung 4 stellt dieser Entwicklung 
nun die spiegelbildliche Bedeutung von deutschen, 

39

44

12

13

12

10

9

7

10

9

18

18

0 20 40 60 80 100  %

Endnachfrage

Vorleistungen

EU Übriges Europaᵃ USA VR China Ost- und Südostasien (ohne China)ᵇ Sonstige

Geografische Verteilung der ausländischen Vorleistungen und der ausländischen 
Endnachfrage für Deutschland, 2018  

ᵃ »Übriges Europa« umfasst das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Norwegen, die Türkei und Island. 
ᵇ »Ost- und Südostasien« umfasst Japan, Südkorea, Taiwan sowie die ASEAN-Staaten.
Quelle: OECD ICIO 2021; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut 

Abb. 2

ARG
Australien

Brasilien

Kanada

DeutschlandESP FRA

UK

Indonesien

IND

ITA

Japan

Südkorea

Mexiko

Russland
Saudi-ArabienTUR

USA

Südafrika

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chinesische Vorleistungen in % der heimischen Endproduktion 

Wertschöfpungsexporte nach China in % der heimischen Wertschöpfung
Quelle: OECD ICIO 2021; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut 

Abhängigkeit der G-20-Staaten gegenüber China
Abb. 3

ZUM INHALT



59ifo Schnelldienst 4 / 2022 75. Jahrgang 13. April 2022

FORSCHUNGSERGEBNISSE

europäischen, US-amerikanischen und japanischen 
Vorleistungen für die chinesische Wirtschaft gegen-
über. Hier zeigt sich zum einen, dass China zwischen 
2000 und 2008 besonders stark auf Vorleistungen aus 
der EU angewiesen war. Im Zuge der Finanzkrise ist 
der Anteil europäischer Inputs an chinesischen End-
produkten aber wiederum gefallen und hat sich bei 
ungefähr 1,5% eingependelt. Damit war die EU im 
Jahr 2018 der wichtigste Zulieferer von Vorleistungen 
für China. Für Deutschland ergibt sich ein ähnlicher 
zeitlicher Trend, wobei seit der Finanzkrise deutsche 
Inputs gesamtwirtschaftlich weniger Bedeutung für 
China haben als chinesische Inputs für Deutschland. 
Die Rolle der USA als Zulieferer von Vorleistungen für 
China ist seit 1995 etwas gefallen und war im Jahr 
2018 ungefähr ähnlich groß wie die Rolle chinesischer 
Inputs für die Vereinigten Staaten. Japanische Vorleis-
tungen haben dagegen seit Mitte der 2000er Jahre 
deutlich an Bedeutung für die chinesische Wirtschaft 
eingebüßt, wodurch Japan seine Rolle als wichtigstes 
Zuliefererland Chinas verloren hat.

Die Bedeutung chinesischer Nachfrage für 
Deutschland deutlich gewachsen

In Abbildung 5 (linkes Diagramm) lässt sich erkennen, 
dass auch die Bedeutung Chinas als Absatzmarkt für 

alle vier Volkswirtschaften seit 1995 deutlich gestiegen 
ist, wobei Deutschland stärker von der chinesischen 
Nachfrage abhängig ist als die EU als Ganzes. Betrach-
tet man nun den Anteil chinesischer Wertschöpfung, 
der nach Deutschland exportiert wird (rechtes Dia-
gramm), ergibt sich wie bei den Vorleistungen eine 
deutliche Asymmetrie: China ist als Absatzmarkt 
für Deutschland deutlich wichtiger als die deutsche 
Endnachfrage für China. Für die EU dagegen ist im 
Verhältnis zu China die wechselseitige Bedeutung als 
Absatzmarkt derzeit annähernd symmetrisch und liegt 
jeweils bei ungefähr 2% der gesamten Wertschöp-
fung. Auffällig ist insgesamt, dass die chinesische 
Wirtschaft seit Mitte der 2000er Jahre deutlich un-
abhängiger von der Nachfrage aus der EU, Japan und 
den USA geworden ist. Dennoch waren die Vereinig-
ten Staaten im Jahr 2018 weiterhin der mit Abstand 
wichtigste ausländische Absatzmarkt für China: Über 
3,5% der gesamten chinesischen Wertschöpfung hin-
gen von der US-amerikanischen Nachfrage ab. Dage-
gen spielte China als Absatzmarkt für die Vereinigten 
Staaten mit einem Anteil von rund 1% eine deutlich 
geringere Rolle.

Insgesamt ergibt sich ein nuanciertes Bild über 
die Wertschöpfungsverflechtungen Deutschlands 
mit China. Sowohl als Zulieferer von Vorleistungen 
als auch als Absatzmarkt ist Chinas Bedeutung für 
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Deutschland in den letzten 30 Jahren deutlich ge-
wachsen. Insgesamt betrachtet sind die direkten und 
indirekten Wertschöpfungsverflechtungen Deutsch-
lands aber weiterhin in erster Linie europäisch ge-
prägt, und auch die wirtschaftliche Bedeutung der 
Vereinigten Staaten von Amerika für Deutschland hat 
China (noch) nicht übertroffen. Im europäischen Ver-
gleich fällt auf, dass die deutsche Wirtschaft deutlich 
stärker von der chinesischen Nachfrage abhängig ist 
als die Volkswirtschaften anderer EU-Mitgliedslän-
der, doch relativiert sich dies im Vergleich mit ande-
ren G-20-Staaten. Aus chinesischer Perspektive spielt 
Deutschland als Zulieferer und Absatzmarkt keine 
überragende Rolle, weshalb sich in den letzten Jahren 
eine gewisse Asymmetrie in den gesamtwirtschaftli-
chen Verflechtungen zwischen den beiden Ländern 
her ausgebildet hat. Betrachtet man die EU dagegen 
als Ganzes, ergibt sich ein anderes Bild: Für China ist 
die EU der wichtigste Zulieferer und der zweitwich-
tigste Absatzmarkt, wenn auch seit der globalen Fi-
nanzkrise in abnehmender Tendenz. Somit ergibt sich 
zumindest derzeit aus gesamtwirtschaftlicher Pers-
pektive eine relativ ausbalancierte Wirtschaftsbezie-
hung zwischen der EU und China.

WELCHE ABHÄNGIGKEITEN BESTEHEN FÜR 
DEUTSCHLAND UND DIE EU BEI KRITISCHEN  
GÜTERN UND ROHSTOFFEN?

Länderübergreifende Input-Output-Tabellen erlau-
ben es, wirtschaftliche Interdependenzen zwischen 
einzelnen Ländern und Branchen aus einer Makro-
perspektive genauer zu untersuchen. Abhängigkeiten 
von spezifischen Produkten und Rohstoffen können 
auf diese Weise allerdings nicht erfasst werden. Die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, dass gerade Engpässe 
bei spezifischen Vorleistungen zu großen Unterbre-
chungen in der gesamten Lieferkette führen kann. 
Dies ist besonders problematisch, wenn das Land 
in hohem Maße von wenigen Zulieferern abhängig 
ist. Deshalb ist eine Analyse der Abhängigkeiten auf 
Produktebene von großer Wichtigkeit, um das Risiko 
von Lieferkettenunterbrechungen zu ermitteln und 

gegebenenfalls zu minimieren. Aus diesem Grund 
werden im folgenden Abschnitt aus deutscher bzw. 
europäischer Perspektive die Produktabhängigkeiten 
von China für einzelne Industriegüter und kritische 
Rohstoffe dargestellt und bewertet.

Wir definieren im Folgenden Produkte mit kri-
tischen Abhängigkeiten gegenüber China anhand 
dreier Kriterien (vgl. Flach et al. 2021). Das erste Kri-
terium ist die Relevanz der jeweiligen Güter für die 
deutsche Produktion. Nur bei Gütern, die tatsächlich 
relevant für die deutsche Produktion sind, stellt ein 
Lieferausfall gesamtwirtschaftlich ein hohes Risiko 
da. Das zweite Kriterium ist der Grad der Marktkon-
zentration in Bezug auf Zuliefererländer, gemessen 
am Herfindahl-Hirschman-Index: Ein geringer Diver-
sifizierungsgrad in Bezug auf Zulieferer ist mit einem 
höheren Risiko von Lieferausfällen im Falle negativer 
Schocks verbunden. Außerdem wird auch die Subs-
tituierbarkeit eines Gutes durch die heimische Pro-
duktion berücksichtigt. Für Produkte, die durch die 
heimische Produktion substituiert werden können, 
besteht eine geringere Abhängigkeit vom Ausland. 

Deutschland ist bei kritischen Industriegütern am 
stärksten von anderen EU-Mitgliedsländern abhängig. 
Knapp drei Viertel der kritischen Industrieprodukte 
kommen aus anderen EU-Ländern, während 3% der 
kritischen Produkte aus China und 7% aus den USA 
importiert werden. Abbildung 6 zeigt, dass die höchs-
ten Abhängigkeiten gegenüber China im Chemiesek-
tor bestehen: Knapp 27% der Importe aller kritischen 
Industriegüter aus China entfallen auf Chemiegüter, 
gefolgt von elektrischen Ausrüstungen (21,4%) und 
Transportausrüstungen (14%). Beispiele für kritische 
Industrieprodukte sind Magnete, Projektoren, Ami-
nosäuren oder Heterocyclische-Verbindungen, die 
wichtige Vorleistungen für die Herstellung pharma-
zeutischer Wirkstoffe sind. 

Insgesamt entfallen über alle Handelspartner hin-
weg nur 5% aller deutschen Importe auf Güter mit 
kritischen Abhängigkeiten. Dennoch kann bereits eine 
geringe Anzahl von Produkten massive Auswirkungen 
auf die gesamte Lieferkette haben. 

Die Bedeutung kritischer Rohstoffe aus China

Die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen ist in 
vielen Fällen sogar noch höher als bei Industriepro-
dukten. Abbildung 7 zeigt den Anteil der aus China 
importierten Rohstoffe, die als Input für neun Schlüs-
seltechnologien in der EU verwendet werden.1 Wie in 
dieser Abbildung zu erkennen ist, werden beispiels-
weise für Elektromotoren etwa 65% der Rohstoffe aus 
China importiert. Auch bei Seltenen Erden führt die 
Dominanz Chinas auf den Weltmärkten zu Klumpen-
risiken in der Wertschöpfungskette. Vor allem die in 
1 Die folgenden Statistiken beruhen auf einer von der Europäischen 
Kommission kurz vor der Covid-Pandemie veröffentlichten Studie 
über die Lieferkette von neun Schlüsseltechnologien, die in den drei 
strategischen Sektoren erneuerbare Energien, E-Mobilität sowie  
Verteidigung und Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden.

Quelle: Flach et al. (2021).

Sektorale Verteilung der aus China importierten kritischen Industrieprodukte
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den Permanentmagneten enthaltenen Seltenen Erden 
wie zum Beispiel Dysprosium, Neodym und Praseo-
dym sind für den Bau von Motoren für Elektrofahr-
zeuge und Windgeneratoren unerlässlich. Für diese 
drei Rohstoffe (Dysprosium, Neodym und Praseodym) 
ist der Lieferrisikowert der höchste von allen Roh-
stoffen, die in dem »Critical Raw Material Report« 
der EU-Kommission im Jahr 2020 bewertet wurden, 
mit einer 100%igen EU-Importabhängigkeit und ei-
ner hohen Konzentration des Angebots. Zudem sind 
auch Windturbinen und andere Motoren von diesen 
Rohstoffen abhängig.

Ein weiteres Beispiel für kritische Abhängigkeiten 
sind die Rohstoffe und Komponenten für die Produk-
tion von Photovoltaik-Technologien (PV): China ist hier 
nicht nur führend bei der Rohstoffzulieferung für die 
EU (mit knapp 53%), sondern auch bei der Zulieferung 
von verarbeiteten Materialien und weiteren Kompo-
nenten der Lieferkette der PV-Solartechnik. Der An-
teil der EU wird auf maximal 6% bei den Rohstoffen 
und 5% bei den verarbeiteten Materialien geschätzt, 
während europäische Kapazitäten für die Produktion 
von Solarzellen und -modulen fast vollständig fehlen 
(EU-Kommission 2020).

Diese Zahlen machen deutlich, dass eine abrupte 
Abkopplung von China mit großen Unterbrechungen 
in spezifischen Lieferketten verbunden wäre, und un-
terstreichen die Notwendigkeit einer stärkeren Di-
versifizierung in diesen Bereichen. Die größte Her-
ausforderung für Deutschland und Europa ist die Di-
versifizierung der Beschaffungsländer von Rohstoffen, 
was deutlich schwerer zu bewerkstelligen ist als bei 
Endprodukten. Hier bieten Freihandelsabkommen mit 
Entwicklungsländern die beste Chance, den Handel 
mit zusätzlichen Partnerländern zu fördern und Unter-
nehmen bei der Diversifizierung ihrer Lieferketten zu 
unterstützen. Auch einer europäischen Kreislaufwirt-
schaft mit verbesserter Ressourceneffizienz kommt in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu.

WIE SCHÄTZEN DEUTSCHE UNTERNEHMEN IHRE 
LIEFERKETTEN MIT CHINA EIN?

Disaggregierte Handelsstatistiken und länderübergrei-
fende Input-Output-Tabellen können Erkenntnisse über 
einzelne kritische Güter und Rohstoffe auf Länder- und 
Branchenebene bieten und ermöglichen Aussagen über 
gesamtwirtschaftliche Interdependenzen zwischen 
einzelnen Ländern. Doch globale Wertschöpfungsket-
ten entstehen durch das konkrete Handeln auf Unter-
nehmensebene und gerade dort können Abhängig-
keiten oder Flaschenhälse entstehen, die sich nicht 
notwendigerweise in Handelsstatistiken widerspiegeln. 
Um daher ein besseres Verständnis über die aktuelle 
und zukünftige Bedeutung chinesischer Vorleistungen 
und Waren für deutsche Unternehmen zu gewinnen, 
hat das ifo Institut im Rahmen einer repräsentativen 
Befragung der Konjunkturumfrage vom Februar 2022 
ca. 4 000 Unternehmen direkt über ihre Importbezie-

hungen mit der Volksrepublik China befragt. Die re-
präsentative Umfrage beinhaltet das Verarbeitende 
Gewerbe sowie den Groß- und Einzelhandel. 

Vor allem Großunternehmen beziehen  
Vorleistungen aus China

Zu Beginn wurden alle Unternehmen befragt, ob sie 
derzeit auf wichtige Vorleistungen aus China ange-
wiesen sind. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass 
46% der Industrieunternehmen und über 40% der Un-
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ternehmen im Handel auf Vorleistungen aus China 
angewiesen sind.2 Diese Zahlen variieren jedoch sehr 
stark zwischen Branchen: Der Anteil der Unterneh-
men, die auf Vorleistungen aus China angewiesen ist, 
fällt in den Branchen Automobilindustrie, Datenver-
arbeitungsgeräte und Elektrische Ausrüstungen am 
höchsten aus (vgl. Abb. 8). Das sind grundsätzlich auch 
diejenigen Branchen, die sehr stark auf internationale 
Lieferketten angewiesen sind und deren Lieferketten 
häufig global ausgerichtet sind. 

Falls Unternehmen auf Vorleistungen aus China 
angewiesen sind, wurden diese auch gefragt, ob sie 
Vorleistungen von chinesischen Herstellern oder von 
eigenen Produktionsstätten in China beziehen. Im 
Durchschnitt sind 11% der deutschen Industrieun-
ternehmen auf Vorleistungen von eigenen Produkti-
onsstätten in China angewiesen. Interessant ist dabei 
die starke Variation nach Unternehmensgröße (vgl. 
Abb. 9). 54% der Großunternehmen im Verarbeitenden 
Gewerbe sind auf Vorleistungen von chinesischen Her-
stellern und 16% von eigenen Produktionsstätten in 
China angewiesen. Diese Zahl ist bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen deutlich niedriger, was nicht ver-
wunderlich ist: Großunternehmen sind sowohl durch 
Handelsverflechtungen als auch durch ausländische 

2 44% der Unternehmen im Großhandel und 43% der Unternehmen 
im Einzelhandel sind auf Vorleistungen aus China angewiesen. 

Direktinvestitionen stärker in die Weltwirtschaft in-
tegriert. Daher ist es im Grunde sogar etwas überra-
schend, dass 28% der kleinen Unternehmen angeben, 
auf chinesische Vorleistungen angewiesen zu sein. Hier 
könnte es durchaus der Fall sein, dass einige Kleinun-
ternehmen indirekt über Zwischenhändler von Vorpro-
dukten aus China abhängig sind. 

Importe aus China auf dem Prüfstand

Insgesamt zeigt sich also, dass chinesische Vorleistun-
gen (bzw. für den Handel chinesische Waren) derzeit 
eine wichtige Rolle für sehr viele deutsche Unterneh-
men spielen. Doch wie sieht die zukünftige Import-
strategie der Unternehmen aus, die auf chinesische 
Vorleistungen angewiesen sind? Im Verarbeitenden 
Gewerbe gibt fast jedes zweite Unternehmen an, in 
Zukunft seine Importe aus China reduzieren zu wollen 
(vgl. Abb. 10, linkes Diagramm). Für den Großhandel 
ist dieser Wert nur marginal kleiner und liegt bei rund 
44%, für den Einzelhandel dagegen sogar bei deut-
lich über 55%. Eine Steigerung der Importe aus China 
kommt dagegen nur für die wenigsten deutschen Un-
ternehmen in Frage: So geben dies im Verarbeitenden 
Gewerbe lediglich 4% der befragten Firmen an. Diese 
Umfragewerte deuten darauf hin, dass in vielen deut-
schen Unternehmen ein deutliches Umdenken mit 
Blick auf die Rolle chinesischer Vorleistungen und 
Warenlieferungen eingesetzt hat und bestehende 
Lieferketten ins Reich der Mitte überdacht werden. 
Auch hier gibt es allerdings große branchenspezifi-
sche Unterschiede (vgl. Abb. 10, rechtes Diagramm): 
Während in der Chemischen Industrie fast zwei Drittel 
aller Unternehmen ihre Einfuhren aus China reduzie-
ren wollen, setzt die Automobilbranche tendenziell 
eher auf den Status quo. Hier plant nur jedes vierte 
Unternehmen, den Bezug von Vorleistungen aus China 
verringern zu wollen (27%), die übergroße Mehrheit 
(68%) dagegen plant keine Änderungen. Auch im 
Bereich der Herstellung von Datenverarbeitungsge-
räten (sowie elektronischen und optischen Erzeug-
nissen) planen nur rund 37% aller Unternehmen, 
chinesische Importe zu reduzieren, während aller-
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dings auch nur 2% der Unternehmen in dieser Bran-
che ihre chinesischen Einfuhren in Zukunft erhöhen  
wollen.

Unternehmen streben stärkere  
Diversifizierung an

Die Unternehmen, die laut Umfrage planen, ihren Be-
zug von chinesischen Vorleistungen zu reduzieren, 
gaben im Zuge der Befragung zudem an, wie sie in 
Zukunft die entsprechenden chinesischen Vorleistun-
gen ersetzen wollen. Die Umfrageergebnisse zeigen, 
dass sehr viele auf die Alternative Europa setzen (vgl. 
Abb. 11). Vier von fünf befragten Unternehmen des 
Verarbeitenden Gewerbes, die in Zukunft den Import 
von chinesischen Vorleistungen reduzieren wollen, 
planen im Gegenzug einen stärkeren Bezug von Vor-
leistungen aus anderen europäischen Ländern (wobei 
hier auch Mehrfachantworten möglich waren). Knapp 
50% aller Unternehmen planen im Zuge einer Reduk-
tion chinesischer Einfuhren vermehrt auf Vorleistun-
gen aus außereuropäischen Ländern zu setzen, was 
auf eine gewisse Popularität einer »China+1«-Strategie 
hindeuten lässt. Rund 40% der befragten Firmen, die 
Importe aus China reduzieren wollen, setzen auf einen 
verstärkten Bezug von deutschen Vorleistungen. Die 
meisten dieser Firmen gaben allerdings auch an, ne-
ben deutschen Vorleistungen ebenso europäische und 
gegebenenfalls außereuropäische Zulieferbeziehungen 
intensivieren zu wollen. Ausschließlich auf Inputs aus 
Deutschland setzen dagegen nur knapp 8%.

Diese Ergebnisse nehmen zum Teil schon vorweg, 
was die wichtigsten Motive für viele deutsche Unter-
nehmen sind, ihren Bezug chinesischer Vorleistungen 
reduzieren zu wollen. Gefragt nach den Gründen für 
die geplante Reduktion chinesischer Importe, geben 
79% aller Unternehmen die Diversifikation von Lie-
ferketten und die Vermeidung von Abhängigkeiten 
an (vgl. Abb. 12). Auch die gestiegenen Frachtkosten 
sowie die Störanfälligkeit des Transports sind für 66% 
bzw. 54% der Unternehmen ein Grund dafür, in Zu-
kunft weniger chinesische Vorleistungen beziehen zu 
wollen. Gestiegen Herstellerpreise (32%) oder man-
gelnde Qualität (9%) spielen im Vergleich dazu eine 
eher untergeordnete Rolle. Ein drittes wichtiges Motiv 
für die Pläne vieler Unternehmen, ihre Importe aus 
China zu reduzieren, ist schließlich die derzeit vor-
herrschende politische Unsicherheit; rund 41% der 
deutschen Unternehmen geben dies als Grund für ihre 
entsprechenden Beschaffungspläne an.

FAZIT UND AUSBLICK

Chinas Aufstieg zur führenden globalen Handelsmacht 
hat auch vor dem deutschen Außenhandel nicht Halt 
gemacht: China hat sich in kürzester Zeit zum wich-
tigsten deutschen Güterhandelspartner entwickelt, 
und fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen gibt 
an, auf wichtige chinesische Vorleistungen angewie-
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sen zu sein. Die Ergebnisse der Umfrage des ifo Ins-
tituts zeigen aber auch, dass sehr viele Unternehmen 
in Deutschland ihre Lieferketten mit China derzeit 
grundlegend überdenken. Fast jedes zweite Unter-
nehmen, das derzeit auf wichtige Vorleistungen aus 
China angewiesen ist, plant, die Importe aus China 
in Zukunft zu reduzieren. Vor allem wollen diese Un-
ternehmen vermehrt auf Vorleistungen aus anderen 
europäischen und außereuropäischen Ländern set-
zen, was auf eine »China+1«-Strategie hindeuten lässt. 
Die Hauptgründe für eine Verringerung der Importe 
aus China sind eine stärkere Diversifizierung und Ver-
meidung von Abhängigkeiten, die gestiegenen Fracht-
kosten und Störanfälligkeit des Transports sowie die 
politische Unsicherheit. Drei wichtige Implikationen 
ergeben sich daraus für die deutsche und europäische 
Außenwirtschaftspolitik. 

Handelspolitik kann Diversifizierung  
deutlich erleichtern

Zum einen zeichnet sich deutlich ab, dass spätestens 
mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen Lieferausfällen die Diversifizierung 
von Lieferketten zu einem wichtigen strategischen 
Ziel für viele deutschen Unternehmen geworden ist 
(siehe auch Baur und Flach 2022). So geben fast 80% 
der Unternehmen dies als Grund für die geplante Re-
duzierung von Vorleistungen aus China an. Auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht ist nicht zuletzt aufgrund 
wachsender geopolitischer Spannungen die Diver-
sifizierung von Lieferketten ein zentrales Element, 
um robuster gegenüber länderspezifischen Schocks 
aufgestellt zu sein (Arriola et al. 2020; Caselli et al. 
2020). Nur 5% aller deutschen Importe entfallen auf 
Güter mit kritischen Abhängigkeiten. Dennoch zeigt 
den Anteil der aus China importierten Rohstoffe, die 
als Input für Schlüsseltechnologien in der EU verwen-
det werden, dass bereits eine geringe Anzahl an Pro-
dukten und Rohstoffen massive Auswirkungen auf 
die Lieferkette haben kann. Vor allem bei Rohstoffen 
stellt die Diversifizierung der Beschaffungsländer eine 
große Herausforderung für Deutschland und die EU 

ZUM INHALT



64 ifo Schnelldienst 4 / 2022 75. Jahrgang 13. April 2022

FORSCHUNGSERGEBNISSE

dar. Um die Diversifizierungsbestrebungen deutscher 
Unternehmen politisch wirkungsvoll zu unterstützen, 
ist eine Flankierung durch eine ambitionierte deut-
sche und europäische Handelspolitik essentiell. Vor 
diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, wenn 
sich die deutsche Bundesregierung mit Nachdruck für 
eine zügige Ratifizierung des Handelsabkommens mit 
den Mercosur-Staaten sowie des modernisierten Han-
delsabkommens mit Mexiko auf EU-Ebene einsetzen 
würde. Auch laufenden Verhandlungen der EU über 
bilaterale Handelsabkommen (wie beispielsweise mit 
Australien) sollte eine hohe politische Priorität einge-
räumt werden, um auf diese Weise möglichst vielen 
europäischen Unternehmen einen verbesserten Markt-
zugang zu ermöglichen und somit die Diversifizierung 
von Lieferketten zu erleichtern. Darüber hinaus sind 
in den vergangenen Jahren mehrere Verhandlungen 
der EU über Freihandelsabkommen mit großen Volks-
wirtschaften wie Indien oder Malaysia de facto zum 
Erliegen gekommen. Es spricht vieles dafür, dass jetzt 
der richtige Zeitpunkt für einen Neustart dieser Ver-
handlungen gekommen ist. 

Die wichtige Rolle von Transportkosten

Dass über 66% der Industrieunternehmen gestiegene 
Frachtkosten und fast 54% der Industrieunternehmen 
die Störanfälligkeit des Transports als Grund dafür 
angeben, weshalb sie den Bezug von Vorleistungen 
aus China reduzieren wollen, zeigt zum Zweiten die 
nicht zu unterschätzende Rolle von Transportkosten 
im Kalkül international agierender Unternehmen. Auch 
in diesem Bereich sollte die europäische Politik eine 
aktive Rolle einnehmen. Ein positives Beispiel hier-
für ist die EU-Initiative »Global Gateway«, die durch 
die Förderung weltweiter Infrastrukturprojekte einen 
wichtigen Beitrag für resilientere Verkehrsnetze leisten 
könnte. Handlungsbedarf besteht auf EU-Ebene aber 
möglicherweise in der Wettbewerbspolitik der Cont-
ainerschifffahrt. Hier spielt die seit Jahren steigende 
Marktkonzentration die durch den Zusammenschluss 
weltweit führender Reedereien in Form globaler Alli-
anzen entstanden ist, keine unwichtige Rolle für die 
stark gestiegenen Con tainerfrachtkosten (Merk und 
Teodoro 2022; Baur et al. 2021). Aus diesem Grund 
sollte die Gruppenfreistellung von Schifffahrtskonsor-
tien auf EU-Ebene nochmals neu überdacht werden.

Kein »Decoupling«, aber Vermeidung von  
einseitigen Abhängigkeiten

In einer Welt großer geopolitischer Spannungen ist 
es nicht überraschend, dass die damit einhergehende 
politische Unsicherheit ein wichtiger Grund für knapp 
41% der deutschen Industrieunternehmen ist, wes-
halb sie den Bezug chinesischer Vorleistungen re-
duzieren wollen. Die chinesische Führung hat in der 
jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, 
dass sie gewillt ist, bilaterale Handelsbeziehungen 

für ihre geopolitischen Ziele zu instrumentalisieren. 
Ein Beispiel dafür ist der Herbst 2010, als China die 
Ausfuhr von Seltenen Erden nach Japan stoppte. Dies 
geschah, nachdem die japanische Küstenwache ei-
nen chinesischen Kapitän aufgrund eines Vorfalls vor 
einer von beiden Seiten beanspruchten Inselgruppe 
im Ostchinesischen Meer festgenommen hatte. Erst 
als der chinesische Kapitän zwei Monate später wie-
der freigelassen wurde, lieferte China wieder Seltene 
Erden nach Japan. Auch Australien musste im Zuge 
der Corona-Pandemie feststellen, dass China bereit 
ist, wirtschaftliche Verflechtungen für die Erreichung 
geopolitischer Ziele zu nutzen. Kurz nachdem die aus-
tralische Regierung eine unabhängige Untersuchung 
zum Covid-19-Ausbruch in Wuhan einforderte, begann 
China die Einfuhr mehrerer australischer Güter zu boy-
kottieren. Und auch der EU-Mitgliedstaat Litauen ist 
bereits Opfer einer geoökonomischen Machtdemonst-
ration Pekings geworden. Im Zuge der Eröffnung einer 
diplomatischen Vertretung Taiwans in der litauischen 
Hauptstadt Vilnius strich China Litauen kurzerhand 
aus seinem Zollsystem und setzte andere europäi-
sche Firmen massiv unter Druck, ebenfalls auf li-
tauische Vorleistungen bei Exporten nach China zu 
verzichten. Diese Beispiele zeigen, dass ein Ausblen-
den der geopolitischen Bedeutung wirtschaftlicher 
Interdependenzen mit China schlicht naiv wäre. Al-
lerdings sind auch die in Deutschland vermehrt zu 
vernehmenden Rufe nach einem vollständigen »De-
coupling« von China häufig zu kurz gedacht, denn sie 
ignorieren neben den potenziell großen wirtschaftli-
chen Wohlfahrtsverlusten auch die vielschichtige Rolle 
wirtschaftlicher Verflechtungen. Zwar führen weitrei-
chende ökonomische Verflechtungen im Konfliktfall 
zu tendenziell größeren negativen Auswirkungen. 
Auf der anderen Seite reduzieren sie aufgrund ihrer 
Bedeutung tendenziell den Anreiz, Wirtschaftsbezie-
hungen für die Erreichung machtpolitischer Ziele zu 
instrumentalisieren, und somit die Wahrscheinlich-
keit für einen Konfliktfall. Aufgrund dieser Ambiguität 
ökonomischer Interdependenzen sollte das Ziel der 
deutschen und europäischen Außenwirtschaftspolitik 
nicht ein Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen 
mit China sein, sondern in erster Linie die Vermei-
dung einseitiger Abhängigkeiten. Voraussetzung da-
für ist eine geeinte und selbstbewusste europäische 
Haltung gegenüber China, denn selbst die deutschen 
Wirtschaftsbeziehungen mit China weisen in der ge-
genseitigen ökonomischen Bedeutung eine deutli-
che Asymmetrie auf. Die EU als Ganzes dagegen ist 
für China aus Wertschöpfungsperspektive der wich-
tigste Zulieferer von Vorleistungen und der zweitwich-
tigste Absatzmarkt, was grundsätzlich ein klares und 
selbstbestimmtes Auftreten der EU gegenüber China 
ermöglichen sollte. Dies gilt insbesondere für Situa-
tionen, in denen die Volksrepublik versucht, durch 
handelspolitische Maßnahmen, wie im Falle Litauens, 
EU-Mitgliedstaaten wirtschaftlich unter Druck zu set-
zen. Es ist in diesem Kontext daher prinzipiell sinnvoll, 
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dass die Europäische Kommission vor wenigen Mona-
ten einen Vorschlag für ein neues Instrument gegen 
wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen (anti-coercion 
instrument, ACI) vorgelegt hat, mit dessen Hilfe eine 
glaubwürdige Abschreckung gegen wirtschaftliche 
Einschüchterungsversuchen von Drittländern gelingen 
soll. Darüber hinaus sollte ein deutlich stärkerer Fokus 
auf kritische Güter und Rohstoffe gelegt werden, bei 
denen für die EU größere Abhängigkeiten gegenüber 
China bestehen. Besonders in diesem Bereich müssen 
die Diversifizierungsbestrebungen auf europäischer 
Ebene schnellstmöglich intensiviert werden.
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Viele Studien untersuchen die Ursachen des Gender 
Pay Gap, der nach Abschluss von Ausbildung und  
Studium zu beobachten ist. Eine bedeutsame Er-
klärung für den Lohnunterschied zwischen den Ge-
schlechtern ist dabei der unterschiedliche Einfluss 
der Familiengründung auf die Karriereperspek- 
tive von Frauen und Männern (siehe zum Beispiel 
Kleven et al. 2019). Jedoch liegt ein (bereinigter) 
Gender Pay Gap von 5–10 Log-Punkten1 bereits bei 
den Einstiegsgehältern von deutschen Studienabsol-
vent*innen vor (Francesconi und Parey 2018). Dies 
wirft die Frage auf, in welchem Stadium des Berufsle-
bens solche Verdienstunterschiede auftreten. Unsere 
Studie (Boll et al. 2022) untersucht, ob ein Gender 
Pay Gap bereits bei Nebentätigkeiten von Studie-
renden zu beobachten ist, und präsentiert mögliche 
Erklärungsansätze.

Berufliche Tätigkeiten neben dem Studium un-
terscheiden sich grundlegend von der Beschäftigung 

* Paul David Boll ist Doktorand der Volkswirtschaftslehre an der 
University of Warwick in Coventry. Dr. Lukas Mergele ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am ifo Zentrum für Bildungsökonomik. 
Dr. Larissa Zierow ist stellvertretende Leiterin des ifo Zentrums für 
Bildungsökonomik.
1 Log-Punkte entsprechen näherungsweise einem Unterschied in 
Prozent.

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt: Die überwiegende 
Mehrzahl der Studierenden ist in Teilzeit und zu ei-
nem relativ geringen Stundenlohn beschäftigt. Dabei 
hat die ausgeübte Tätigkeit häufig keinen Bezug zu 
den Inhalten des eigenen Studiums. Dadurch sind 
viele der Faktoren, die für die Erklärung des allge-
meinen Gender Pay Gap von Bedeutung sind, auf 
dem studentischen Arbeitsmarkt deutlich weniger 
relevant, was ihn zu einem empirisch attraktiven For-
schungsrahmen macht.

Deutschland bietet für unsere Forschungsfrage 
eine besonders interessante Ausgangslage: Der un-
bereinigte Gender Pay Gap ist mit 21% im Jahr 2018 
(Statistisches Bundesamt 2019) einer der höchsten 
unter den OECD-Ländern. Zudem ist es in Deutsch-
land vergleichsweise üblich, dass Studierende neben 
ihrem Studium arbeiten. Im Jahr 2016 übten 68% der 
deutschen Studierenden während der Vorlesungszeit 
eine Nebentätigkeit aus (Middendorff et al. 2017). Dies 
ist europaweit der höchste Anteil. Eine mögliche Er-
klärung dafür ist die relativ geringe Verbreitung priva-
ter und öffentlicher Studienfinanzierungssysteme: Ein 
öffentlich gefördertes Finanzierungssystem (BAföG) 
gibt es nur für Studierende aus einkommensschwa-
chen Familien, die weit unter 20% der Studierenden 
ausmachen (Garritzmann 2016, S. 78). Des Weiteren 
verbringen deutsche Studierende eine im interna-
tionalen Vergleich lange Zeit an der Universität: Rund 
60% der Bachelor-Absolvent*innen nehmen anschlie-
ßend ein Masterstudium auf. Dies resultiert in einer 
durchschnittlichen Studiendauer von sechs Jahren 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020). 
Die weite Verbreitung und lange Dauer von Neben-
tätigkeiten lassen vermuten, dass Erfahrungen auf 
dem studentischen Arbeitsmarkt auch für spätere 
Karriereaussichten auf dem regulären Arbeitsmarkt 
relevant sind.

DIE STUDIE

Wir nutzen fünf Wellen einer Studierendenbefragung 
aus der Sozialerhebung, die vom Deutschen Zentrum 
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung im Auftrag 
des Deutschen Studentenwerks seit 1951 durchgeführt 
wird (Wellen 2003, 2006, 2009, 2012, 2016). Sie ist die 
umfassendste Erhebung ihrer Art und hat zum Ziel, 
die soziale und wirtschaftliche Lage der Studieren-
den in Deutschland zu erfassen. Die der Erhebung zu-

Paul David Boll, Lukas Mergele und Larissa Zierow*

Die Lohnlücke zwischen Frauen und 
Männern besteht bereits vor Abschluss 
des Studiums

Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern (der sogenannte 
Gender Pay Gap) wird üblicherweise in Bevölkerungsgruppen 
untersucht, die ihre Bildungslaufbahn bereits abgeschlossen 
haben. In diesem Beitrag betrachten wir eine frühere Phase 
der Berufstätigkeit, indem wir den Gender Pay Gap unter Stu-
dierenden, die neben ihrem Studium arbeiten, analysieren. 
Anhand von Daten aus fünf Kohorten einer Studierenden-
befragung in Deutschland beschreiben wir den Gender Pay 
Gap und diskutieren mögliche Erklärungen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass Studentinnen im Durchschnitt etwa 6% weni-
ger verdienen als Studenten. Nach Berücksichtigung ver-
schiedener entlohnungsrelevanter Faktoren verringert sich 
die Lücke auf 4,1%. Einer der Hauptgründe für die Differenz 
in der Entlohnung sind die unterschiedlichen Beschäftigun-
gen, die männliche und weibliche Studierende ausüben.
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grunde liegenden Fragebögen werden an eine zufällig 
ausgewählte Gruppe von Studierenden aller teilneh-
menden Hochschulen verschickt, die etwa 90% der 
deutschen Studierenden repräsentieren. Die Daten 
enthalten Informationen zum biografischen und schu-
lischen Hintergrund, zum Studienfach, zu Beschäfti-
gung und Einkommen und seit einigen Jahren auch 
zu Persönlichkeitsmerkmalen.

Wir beschränken unsere Stichprobe auf Stu-
dierende, die in ihrem ersten Bachelor- oder Mas-
terstudium in Vollzeit studieren, allein leben oder 
nur sich selbst versorgen, und nicht verheiratet sind. 
Diese Fokussierung dient dazu, eine möglichst ver-
gleichbare Gruppe von Studierenden zu analysieren 
und entlohnungsrelevante unbeobachtete Faktoren 
wie Berufserfahrung und Familie möglichst zu eli-
minieren. So ergibt sich eine Stichprobe von rund 
19 000 Befragten.

Unsere Ergebnisvariable ist der Nettostunden-
lohn, der von der Sozialerhebung erfragt wird. Im 
Durchschnitt über unserem Beobachtungszeitraum 
beträgt dieser rund 10 Euro. Aufgrund des meist ge-
ringen Beschäftigungsumfangs und der sich daraus 
ergebenden niedrigen Abgabenlast ist der Unterschied 
zwischen Brutto- und Nettolöhnen vernachlässigbar.

ERGEBNISSE

Tabelle 1 stellt die Ergebnisse für den Gender Pay 
Gap in Log-Punkten dar. Log-Punkte entsprechen 
näherungsweise einem Unterschied in Prozent. 
Spalte (1), die nur für das Jahr der Erhebungswelle 
kontrolliert, zeigt einen unbereinigten Gender Pay 
Gap von 6 Log-Punkten. In Spalte (2) bereinigen wir 
die Lohnunterschiede um mögliche Altersdifferen-
zen, wodurch der Gender Pay Gap auf 4,7 Log-Punkte 
sinkt. Spalte (3) zeigt, dass die Berücksichtigung wei-

terer soziodemografischer Faktoren kaum Auswir-
kungen auf den geschätzten Gender Pay Gap hat. 
Das Hinzufügen der Art des Studienabschlusses, der 
Auslandserfahrung, des Hochschultyps und der Stu-
dienrichtung in Spalte (4) vergrößert die Lücke so-
gar geringfügig. Die Ergänzung der Art der Beschäfti-
gung in Spalte (5) verringert den Gender Pay Gap auf 
4,1 Log-Punkte, und der starke Anstieg des Bestimmt-
heitsmaßes R-Quadrat zwischen Spalte (4) und (5) 
zeigt, dass diese Variable der wichtigste beobachtete 
Faktor für die Erklärung von Lohnunterschieden ist. 
Der Geschlechtskoeffizient ist in allen Spezifikationen 
auf dem 1%-Niveau signifikant. Diese Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass Studentinnen etwa 4,1% weniger 
verdienen als Studenten mit den gleichen beobach-
teten Merkmalen.

Wir finden keinen signifikanten Zusammenhang 
zwischen Studienfachrichtung und Stundenlohn. Auch 
wenn dies auf den ersten Blick vorherigen Studien 
(z.B. Altonji et al. 2016) zu widersprechen scheint, lässt 
sich das Ergebnis plausibel erklären: Erstens sind für 
viele Studierendenjobs keine spezifischen Qualifika-
tionen erforderlich. Zweitens wird der potenzielle 
Lohnvorteil bestimmter Studienfächer, wie Natur- und 
Ingenieurswissenschaften oder Medizin, möglicher-
weise durch deren höheren Zeitaufwand im Studium 
ausgeglichen, der Beschäftigung in lukrativeren und 
zeitintensiveren Tätigkeiten erschwert.

Interessanterweise sind Persönlichkeits- und 
Begabungsvariablen keine relevanten Erklärungs-
faktoren für den Gender Wage Gap, wie zusätzliche 
Berechnungen auf Basis der aktuellsten Umfrage-
welle zeigen.

Sehr bedeutend hingegen ist die Art der Tä-
tigkeit für den Stundenlohn von Studierenden und 
die Erklärung des Gender Pay Gap. Verglichen mit 
studentischen/wissenschaftlichen Hilfskräften an 

Tab. 1

Lineare Regressionsanalyse der logarithmierten Stundenlöhne

(1) (2) (3) (4)

Weiblich – 0,060*** – 0,047*** – 0,049*** – 0,041***

Art der Tätigkeit

Student./wissen. Hilfskraft Basis

»Jobbing« – 0,046***

Private Nachhilfe 0,237***

Qualif. Tätigkeit 0,238***

Selbständig 0,294***

Andere 0,102***

Erhebungswelle (feste Effekte) Ja Ja Ja Ja

Altersgruppen (feste Effekte) Nein Ja Ja Ja

Andere soziodemogr. (Alter, Herkunft, Elternhaus) Nein Nein Ja Ja

Studiumsvariablen (Fach, Hochschule, Abschluss) Nein Nein Ja Ja

Beobachtungen 19 024 19 024 19 024 19 024

Anmerkungen: Die Tabelle zeigt die Koeffizienten der Variable »weiblich« aus fünf Regressionen des Log-Stundenlohns mit einer zunehmenden Zahl von Kontroll-
variablen. Außerdem sind in Spalte (5) die Koeffizienten der verschiedenen Tätigkeitskategorien verzeichnet, diese sind jeweils als Unterschied zur Basiskategorie 
»Studentische/wissenschaftliche Hilfskraft« zu interpretieren. *** Indiziert statistische Signifikanz auf dem 1%-Niveau, basierend auf robusten Standardfehlern.

Quelle: Berechnungen der Autor*innen.
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Hochschulen ergibt sich durchschnittlich ein Lohn-
nachteil von 4,6 Log-Punkten für Berufe aus der Ka-
tegorie »Jobbing«, die unter anderem Tätigkeiten als 
Kellner*in, Kassierer*in oder Verkäufer*in umfasst. 
Die Tätigkeit als Nachhilfelehrer*in oder eine Beschäf-
tigung, die eine formelle Qualifikation voraussetzt, 
erhöht den Lohn jeweils um etwa 24 Log-Punkte. Eine 
selbstständige Tätigkeit ist mit einem Anstieg von 
29,4 Log-Punkten verbunden. Der Einfluss des Tä-
tigkeitsfeldes auf die geschätzte Lohnlücke stammt 
daher, dass Frauen in der geringer entlohnten Kate-
gorie »Jobbing« stark überrepräsentiert und in den 
höher bezahlten Beschäftigungsfeldern (außer Nach-
hilfeunterricht) unterrepräsentiert sind. Zusätzlich 
ist in Berufen, in denen Frauen häufig beschäftigt 
sind (»Jobbing«, Nachhilfe), auch die Lohnlücke ver-
gleichsweise groß.

Diese Ergebnisse zu geschlechtsspezifischen Un-
terschieden in den Tätigkeitsfeldern sind nicht nur 
für das unmittelbare Gehalt, sondern möglicherweise 
auch für spätere Arbeitsmarktergebnisse relevant. So 
zeigen unsere Untersuchungen, dass Studentinnen 
etwa 7 Prozentpunkte seltener Jobs ausüben, die in 
Bezug zu ihrem Studium stehen, als Studenten. Der-
artige Nachteile in der Berufserfahrung könnten Aus-
wirkungen auf Karrierechancen nach Studienabschluss 
haben und so zur Erklärung von Gender Pay Gap bei 

Berufseinstieg beitragen. Dies ist insbesondere für 
akademische Karrieren relevant: Frauen arbeiten etwa 
3,6 Prozentpunkte seltener als studentische oder wis-
senschaftliche Hilfskräfte als Männer. Solche Tätig- 
keiten erlauben es Studierenden, Forschungserfah-
rung zu sammeln und akademische Netzwerke aufzu-
bauen, und ebnen somit oft den Weg für ein Aufbau-
studium und eine Promotion. So bietet der geringere 
Frauenanteil bei studentischen/wissenschaftlichen 
Hilfskräften einen möglichen Erklärungsansatz, warum 
der Frauenanteil über die Stufen der akademischen 
Karriereleiter hinweg sinkt (siehe z.B. Buckles 2019 
für die Wirtschaftswissenschaften, Carrell et al. 2010 
für MINT-Fächer). 

ZUSAMMENFASSUNG

Unsere Studie analysiert den Gender Pay Gap bei 
Studierenden, die neben ihrem Studium arbeiten. 
Wir stellen eine deutliche Lohnlücke zwischen männ-
lichen und weiblichen Studierenden in Deutsch- 
land fest. Studentinnen verdienen im Durchschnitt 
etwa 6% weniger als Studenten. Dieser unbereinigte 
Unterschied verringert sich auf 4,1%, wenn man eine 
Vielzahl von Kontrollvariablen berücksichtigt, dar- 
unter demografische Merkmale, Studienfaktoren und 
Beschäftigungsvariablen. Eine bedeutende Erklä-
rung ist die Art der Beschäftigung. Während Männer  
häufiger als studentische/wissenschaftliche Hilfs-
kräfte oder selbständig beschäftigt sind, üben 
Frauen häufiger Berufe aus, die weniger Qualifikatio- 
nen voraussetzen und einen Lohnnachteil mit sich 
bringen.

Die Ergebnisse zeigen, dass schon vor Abschluss 
des Studiums eine Lohnlücke zwischen Männern und 
Frauen besteht und dass sich Gender Pay Gaps auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt deshalb nicht nur 
durch Faktoren erklären lassen, die nach dem Be-
rufseinstieg zum Tragen kommen. Weitere Studien 
sind notwendig, um den Zeitpunkt des ersten Auf- 
tretens des Gender Pay Gap zu untersuchen, zum  
Beispiel durch die Analyse von Nebentätigkeiten  
während der Schulzeit. Zudem gilt es zu erforschen, 
ob Einkommensunterschiede durch die Angebotsseite, 
also durch die Selbstselektion von Frauen in gerin- 
ger bezahlte Tätigkeiten, oder durch die Nachfrage-
seite, also einer niedrigeren Erfolgswahrscheinlichkeit 
von Frauen in hoch bezahlten Arbeitsstellen, bedingt 
sind.

REFERENZEN 
Altonji, J. G., P. Arcidiacono, A. Maurel (2016), »The Analysis of Field 
Choice in College and Graduation School«, in: E. A. Hanushek, S. Machin 
und L. Woessmann (Hrsg.), Handbook of the Economics of Education 
Vol. 5, North Holland, Amsterdam, 305–396.

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020), Bildung in Deutschland 
2020: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse der Bildung in 
einer Digitalisierten Welt (Education in Germany 2020), wbv, W. Bertels-
mann Verlag, Bielefeld.

‒25

‒15

‒5

5

‒20

–10

0

Jobbing Priv. Nachhilfe Qualif. TätigkeitStud./wiss. Hilfskr. Selbständig

BereinigtLog-Punkte Unbereinigt

Anmerkungen: Die Grafik zeigt Punktschätzungen und 95%-Konfidenzintervalle für den Koeffizienten von «weiblich» 
aus separaten Lohnregressionen innerhalb der jeweiligen Jobkategorie. Die bereinigten Schätzungen stammen aus 
Regressionen mit allen Kontrollvariablen, die unbereinigten Schätzungen kontrollieren nur für die Umfragewelle.
Quelle: DZHW; Berechnungen der Autor*innen.

Die Lohnlücke nach Art der Tätigkeit

© ifo Institut

Abb. 1

‒15

‒10

‒5

0

5

10

Beschäftigt Stud./wiss. Hilfskr. Bezug zum StudiumJobbing

BereinigtProzentpunkte Unbereinigt

Anmerkungen: Die Grafik zeigt Punktschätzungen und 95%-Konfidenzintervalle für den Koeffizienten von «weiblich» 
aus linearen Regressionen der binären Erwerbsvariablen 1) überhaupt beschäftigt, 2) beschäftigt als studentische 
oder wissenschaftliche Hilfskraft, 3) beschäftigt in der Kategorie «Jobbing», 4) beschäftigt in einer Tätigkeit, die 
Bezug zum eigenen Studium hat. Die bereinigten Schätzungen stammen aus Regressionen mit allen Kontrollvariab-
len, die unberenigten Schätzungen kontrollieren nur für die Umfragewelle.
Quelle: DZHW; Berechnungen der Autor*innen. © ifo Institut

Geschlechterunterschiede in der Art der ausgeübten Tätigkeit
Abb. 2

ZUM INHALT



69ifo Schnelldienst 4 / 2022 75. Jahrgang 13. April 2022

FORSCHUNGSERGEBNISSE

Boll, P. D., L. Mergele, L. Zierow (2022), »The Gender Pay Gap in Univer-
sity Student Employment«, Empirical Economics, im Erscheinen, verfüg-
bar unter: https://doi.org/10.1007/s00181-021-02194-1.

Francesconi, M. und M. Parey (2018), »Early Gender Gaps among Univer-
sity Graduates«, European Economic Review 109, 63–82.

Garritzmann, J. L. (2016), The Political Economy of Higher Education  
Finance: The Politics of Tuition Fees and Subsidies in OECD Countries, 
1945–2015, Palgrave Macmillan, Cham. 

Kleven, H., C. Landais, J. Posch, A. Steinhauer und J. Zweimüller (2019), 
»Child Penalties across Countries: Evidence and Explanations«, AEA  
Papers and Proceedings 109, 122–126.

Leuze, K. und S. Strauss (2014), »Female-typical Subjects and their 
Effect on Wage Inequalities among Higher Education Graduates in Ger-
many«, European Societies 16(2), 275–298.

Middendorff, E., B. Apolinarski, K. Becker, P. Bornkessel, T. Brandt, 
S. Heissenberg und, J. Poskowsky (2017), Die wirtschaftliche und soziale 
Lage der Studierenden in Deutschland 2016. 21. Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerks durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung, Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF), Hannover.

Statistisches Bundesamt (2019), »Verdienstunterschied zwischen Frauen 
und Männern 2018 unverändert bei 21%«, Pressemitteilung Nr. 098, 
14. März, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

ZUM INHALT

https://doi.org/10.1007/s00181-021-02194-1


70 ifo Schnelldienst 4 / 2022 75. Jahrgang 13. April 2022

DATEN UND PROGNOSEN

Das Auftreten des Coronavirus veränderte die Arbeits-
welt und trieb die Digitalisierung maßgeblich voran: 
Homeoffice, virtuelle Meetings oder Online-Veranstal-
tungen wurden alltäglich. Persönliches Networking war 
plötzlich nicht mehr ohne weiteres möglich, sondern 
beschränkte sich auf Online-Konferenzen oder digitale 

Karrierenetzwerke wie LinkedIn oder Xing. Wie sich 
dies auf die Personalsuche, insbesondere auf die Re-
krutierungskanäle sowie das sogenannte Active Sour-
cing1, ausgewirkt hat, beleuchten die Sonderfragen 
des ersten Quartals 2022 genauer. Zudem wurde un-
tersucht, inwieweit die jüngeren – sehr Social-Media- 
affinen – Generationen angesprochen werden und in 
welchem Maß Diversity-Strategien eine Rolle bei der 
Besetzung offener Stellen spielen.

KLASSISCHES RECRUITING WEITERHIN 
DOMINIEREND

Für die Ausschreibung offener Stellen bleibt die ex-
terne Stellenanzeige in Online- und Printmedien das 
dominanteste Instrument. 84% der befragten Per-
sonalleiter*innen sehen darin eine hohe bis mittlere 
Bedeutung in ihrem Unternehmen (vgl. Abb. 1). Mit 
einigem Abstand folgt die Arbeitsagentur als Kanal 
mit insgesamt 44% an hoher bis mittlerer Bedeutung. 
Die interne Stellenausschreibung wird von rund einem 
Drittel der befragten Unternehmen gar nicht ange-
wendet, und lediglich 40% sehen darin eine mäßige 
Bedeutung. 

Den Dienst einer Personalvermittlung nehmen 
vor allem Industrieunternehmen und große Unter-
nehmen ab 250 Mitarbeitenden in Anspruch. Über 
alle Wirtschaftsbereiche und Größenklassen findet 
diese Dienstleistung bei 39% der antwortenden  
Firmen keine Anwendung. 32% der Anwender*innen 
schreiben diesem Instrument eine geringe und 29% 
eine mittlere bis hohe Bedeutung zu. Active Sour-
cing scheint noch nicht stark verbreitet zu sein: 35% 
der Unternehmen wenden dieses Instrument nicht 
an, für 27% spielt es nur eine geringe und für 38% 
eine hohe bzw. mittlere Rolle. Auch hier findet diese 
Möglichkeit eher in großen Firmen ihren Einsatz (vgl.  
Abb. 2). Dass Active Sourcing bei Großunterneh- 
men ab 500 Mitarbeitenden nicht betrieben wird, 
kommt lediglich in 5% der Fälle vor. Zudem messen  
Firmen dieser Größenklasse dem aktiven Anwer-
ben mehrheitlich eine hohe bis mittlere Nützlich-
keit zu. Im scharfen Kontrast dazu hat fast jedes 
zweite Unternehmen mit weniger als 50 Angestellten  

1 Darunter wird das aktive Suchen und Ansprechen von potenziel-
len neuen Mitarbeiter*innen verstanden, das nicht von einem Dienst-
leister umgesetzt wird.

Julia Freuding und Johanna Garnitz
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Abb. 1

Das ifo Institut befragt im Auftrag von Randstad Deutschland 
quartalsweise über 1 000 deutsche Personalleiter*innen. Im ers-
ten Quartal 2022 wurde unter anderem gefragt, inwieweit der 
Recruiting-Prozess der Unternehmen durch die Corona-Pande-
mie und die damit einhergehende Digitalisierung beeinflusst 
wurde. Grundsätzlich zeigt sich, dass klassisches Recruiting 
auch weiterhin dominiert. Die aktive Suche von potenziellen 
neuen Mitarbeiter*innen durch das Unternehmen selbst wird 
hingegen noch zögerlich betrieben, in einem Drittel der befrag-
ten Personalabteilungen findet sie überhaupt keine Anwendung. 
Die Daten zeigen jedoch auch, dass aktives Recruting abhängig 
von der Zielgruppe ist: Instrumente wie Social-Media-Kanäle 
beispielweise werden häufig bei der Suche nach neuen Auszu-
bildenden, aber kaum bei der Suche nach Personal im Allgemei-
nen genutzt. Zudem wendet nur eines von vier Unternehmen 
eine Diversity-Strategie bei der Neubesetzung von Stellen an. 
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mit dieser Art des Rekrutierens keine Berührungs- 
punkte. 

Werden diese Kanäle nur bei Anwendung im Un-
ternehmen nach deren Bedeutung (hoch = 3, mit-
tel = 2, niedrig = 1) gewichtet und gemittelt, so ver-
schiebt sich das Bild zugunsten der internen Stellen-
ausschreibung (1,82) und dem Active Sourcing (1,80), 
die bei dieser Berechnung den zweit- bzw. drittwich-
tigsten Stellenwert unter allen Instrumenten erhal-
ten. Auf dem ersten Rang findet sich mit Abstand wei-
terhin die externe Stellenanzeige (2,48). An vierter 
Stelle landet die Arbeitsagentur (1,76), während mit 
einem Mittelwert von 1,64 die Personalvermittlung 
das Schlusslicht bildet. 

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass das klassische 
Recruiting, in dem der Bewerber oder die Bewerberin 
über eine Stellenanzeige zum Unternehmen kommt, 
weiterhin den Bewerbungsprozess dominiert. Beim 
Active Sourcing hingegen bewirbt sich das Unterneh-
men mit einer offenen Stelle bei einem potenziellen 
Kandidaten oder Kandidatin. Auch wenn Active Sourc-
ing in den Rekrutierungskanälen noch nicht umfas-
send verbreitet ist, sehen Firmen, die dieses Instru-
ment bereits anwenden, einiges an Potenzial für die 
Personalsuche. Die Ansprechmöglichkeiten der Kan-
didat*innen sind dabei keineswegs auf die digitale 
Welt wie berufliche Netzwerke oder Social-Media- 
Kanäle beschränkt. Auch über Kooperationen mit 
(Hoch-)Schulen, Karrieremessen oder über Empfeh-
lungen von im Unternehmen Beschäftigten können 
Unternehmen auf die aktive Suche nach neuem Per-
sonal gehen. 

AKTIVES RECRUITING UNTERSCHEIDET SICH 
JE NACH ZIELGRUPPE

Wie die befragten Unternehmen das aktive Rekru-
tieren gestalten und die Personalsuche in Bezug auf 
Auszubildenden differenzieren, wird aus Abbildung 
3 und Tabelle 1 ersichtlich. Demnach wird das Au-
genmerk besonders auf das Netzwerk von Mitarbei-
tenden gelegt, deren Empfehlungen für 47% bzw. 
30% der HR-Verantwortlichen eine hohe bzw. mitt-
lere Be deutung zugesprochen wird. Mit einigem Ab-
stand folgen Social-Media-Kanäle wie z.B. Facebook,  
TikTok oder Instagram bei der aktiven Rekrutierung. 

Als etwas weniger bedeutend (13% hohe und 21% 
mittlere Bedeutung) folgen Karriereplattformen wie 
z.B. Xing oder LinkedIn für die aktive Ansprache 
zukünftigen Personals. In etwa gleichem Umfang 
wie Karrierenetzwerke werden Kooperationen mit 
(Hoch-)Schulen gepflegt, die den Personalleiter*in-
nen zufolge jedoch einen etwas geringeren Stellen-
wert einnehmen. Karrieremessen liegen leicht abge-
schlagen auf unterster Stufe für das Anwerben von 
Kandidat*innen (57% der Befragten wenden dieses 
Instrument gar nicht an), nicht zuletzt wohl wegen 
der vergangenen beiden pandemiebestimmten Jah-
ren und den damit einhergehenden Beschränkungen 
physischer Kontakte. 

16

15

8

7

15

27

37

48

22

28

45

40

48

30

11

5

0 20 40 60 80 100 %

Bis 49

50–249

250–499

Ab 500

Hoch Mittel Gering Keine Anwendung

Bedeutung von Active Sourcing
Gewichtete Anteile in Prozent, nach Größenklasse (Anzahl der Mitarbeitenden)

Quelle: Randstad-ifo-Personalleiterbefragung. © ifo Institut 

Abb. 2

Tab. 1

Bedeutung von aktivem Recruiting für die Suche nach Personal und Auszubildenden

Gewichteter Mittelwert aus 1 = geringer, 2 = mittlerer und 3 = hoher Bedeutung

Personalsuche allgemein Suche nach Auszubildenden

Gesamt Industrie Handel Dienstleistungen Gesamt

Empfehlung von Mitarbeitenden 2,30 2,23 2,31 2,35 2,19

Social-Media-Kanäle 1,84 1,78 2,07 1,64 2,10

Karrierenetzwerke 1,81 1,90 1,65 1,84 1,54

Kooperationen mit (Hoch-)Schulen 1,63 1,73 1,44 1,67 1,93

Karrieremessen 1,48 1,63 1,37 1,29 1,95

Quelle: Randstad-ifo-Personalleiterbefragung.

4

7

13

17

47

12

24

21

19

30

27

28

25

26

19

57

41

41

38

4

0 20 40 60 80 100 %

Karrieremessen

Kooperationen mit (Hoch-)Schulen

Karrierenetzwerke

Social-Media-Kanäle

Empfehlungen von Mitarbeitenden

Hoch Mittel Gering Keine Anwendung

Bedeutung verschiedener Active-Sourcing-Instrumente für die Stellenbesetzung
Gewichtete Anteile in Prozent

Quelle: Randstad-ifo-Personalleiterbefragung. © ifo Institut 

Abb. 3

ZUM INHALT



72 ifo Schnelldienst 4 / 2022 75. Jahrgang 13. April 2022

DATEN UND PROGNOSEN

Je nach Wirtschaftsbereich gibt es verschiedene 
Präferenzen der aktiven Ansprache von möglichen 
neuen Mitarbeiter*innen (vgl. Tab. 1). Während Kar-
rierenetzwerke, Kooperationen mit Schulen und Uni- 
versitäten oder Karrieremessen tendenziell in In-
dustrieunternehmen als bedeutende Ansprechres-
source dienen, sind es in Handelsbetrieben vor allem 
Social-Media-Kanäle. Dienstleister hingegen profitie-
ren vorrangig vom Netzwerk ihrer Beschäftigten und 
deren Empfehlungen. Auch hinsichtlich der Unter-
nehmensgröße gibt es unterschiedliche Tendenzen: 
Kleinere Firmen sind generell weniger aktiv bei der 
aktiven Bewerberansprache als größere Betriebe. 
Die jeweiligen Personalleiter*innen in kleinen Un-
ternehmen setzen vor allem auf Empfehlungen von 
Angestellten sowie aus dem Bekannten- und Berufs-
kollegenkreis. Alternativ wird auch auf das Branchen-
netzwerk zurückgegriffen. 80% der befragten Unter-
nehmen verfolgen differenzierte Strategien für die 
aktive Ansprache von Personal generell und Auszu-
bildenden. Die Differenzierung ist umso ausgepräg-
ter, je größer die Unternehmensgröße: Während 29% 
der Kleinst unternehmen keinen Unterschied zwischen 
der aktiven Ansprache von Auszubildenden und der 
Personalsuche allgemein macht, wählen nahezu alle 
größeren Unternehmen unterschiedliche Strategien 
für die jeweiligen Adressaten. Diese unterscheiden 

sich dahingehend, dass für die Ansprache der tenden-
ziell jüngeren Zielgruppe der Auszubildenden Social- 
Media-Kanäle, (Hoch-)Schulkooperationen und 
Karriere messen einen höheren Stellenwert belegen 
als für die allgemeine Personalsuche.

Insbesondere Social-Media-Kanäle bieten bei 
der Suche von neuen Auszubildenden ein großes Po-
tenzial. Insgesamt gehören Facebook und Instagram 
zu den meist genutzten Social-Media- und Messen-
ger-Plattformen 2021. Dass Online-Medien in den jun-
gen Altersgruppen besonders hoch im Kurs stehen, 
zeigt deren tägliche Online-Mediennutzung: 14- bis 
29-Jährige kommen auf einen Wert von 4,5 Stunden 
täglich, wohingegen es bei den 30- bis 49-Jährigen le-
diglich drei Stunden sind. Für unter 30-Jährige spielen 
vor allem Instagram, aber auch Snapchat und TikTok 
eine wichtige Rolle – Facebook dafür eher weniger 
(ZDF 2021). 

Bei der Suche neuer Auszubildenden spielt den 
Antworten der Befragten zufolge Social Media eine 
fast so entscheidende Rolle wie die Empfehlung von 
bereits beschäftigten Mitarbeitenden. Abbildung 4 
gibt einen Überblick über die Bedeutung von Social- 
Media-Kanälen bei der Suche nach neuen Auszubil-
denden. Alles in allem nutzen mehr als die Hälfte der 
befragten Unternehmen dieses Tool, nach Wirtschafts-
bereichen heben sich vor allem der Handel aber auch 
die Industrie hervor. In Unternehmen mit mehr als 
500 Mitarbeitenden gaben lediglich 18% an, nicht auf 
Social-Media zurückzugreifen, kleine Betriebe mit bis 
zu 50 Beschäftigten weisen dem Kanal die geringste 
Bedeutung zu. Social Media wird in den nächsten 
Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, weshalb das 
Potenzial dieses Recruiting-Kanals noch stärker aus-
geschöpft werden sollte. Im Schnitt verbringt die 
Generation Z – also junge Menschen bis 25 Jahren – 
39 Minuten pro Tag auf TikTok und bietet damit Unter-
nehmen aus verschiedenen Ausbildungsbereichen eine 
große Reichweite. Folglich können mit einer solchen 
Video-Stellenanzeige bis zu 280 000 Menschen erreicht 
werden (Focus Online 2022).

Für die aktive Ansprache von potenziellen Auszu-
bildenden berichten die Firmen zusätzlich von engen 
Kooperationen mit Industrie- und Handelskammern, 
der Arbeitsagentur, Berufsschulen und Verbänden, so-
wie Azubi-Jobbörsen. Auch über Praktika und Ferien-
arbeit wird diese Personengruppe rekrutiert. 

KAUM DIVERSITY-STRATEGIEN 
BEI DER BESETZUNG OFFENER STELLEN

Diversität steht für Vielfältigkeit und Vielfalt, im Per-
sonalwesen hat sich das Diversity Management – also 
das Management der Vielfalt – herauskristallisiert. 
Es toleriert und fördert die vielfältigen Fähigkeiten 
und Eigenschaften der Beschäftigten, um aus Wert-
schätzung eine positive Wertschöpfung für das Un-
ternehmen zu generieren. Neben den äußerlichen 
Merkmalen wie ethnische Zugehörigkeit, Alter, Ge-
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schlecht oder Behinderungen zählen auch subjektiv 
wahrnehmbare Unterschiede dazu, wie die sexuelle 
Orientierung oder die religiöse Zugehörigkeit. In der 
Vergangenheit sollte Diversity Management vor allem 
Diskriminierung in der Arbeitswelt bekämpfen und 
gleiche Chancen ermöglichen. Mittlerweile ist es aber 
zu einem Instrument geworden, das die unterschied-
lichen Eigenschaften, Hintergründe und Erfahrungen 
betont und zum Vorteil des Unternehmens eingesetzt 
wird (Agentur Junges Herz 2022).

In drei Viertel der befragten Personalabteilungen 
gibt es keine Absichtserklärung zur Förderung von 
Vielfalt bei der Besetzung offener Stellen (vgl. Abb. 5). 
In 9% ist eine vorhanden und in 8% der Fälle ist eine 
geplant. Ein Vergleich der Größenklassen belegt, dass 
eine Diversity-Strategie mit steigenden Mitarbeiter-
zahlen häufiger zum Einsatz kommt. Vor allem in der 
Größenklasse 250–499 Mitarbeitenden steht der zu-
künftige Einsatz dieser im Raum (17%). Der Vergleich 
nach den Wirtschaftszweigen gibt Aufschluss, dass in 
Industrieunternehmen die Anwendung einer Strategie 
zur Förderung von Vielfalt bei der Personalgewinnung 
etwas ausgeprägter ist als bei Handels- und Dienst-
leistungsbetrieben. Für diejenigen Unternehmen, die 
eine explizite Strategie verfolgen, sind Nationalität 
und Geschlecht die beiden am häufigsten genannten 
Kriterien. Alter und Inklusion folgen an dritter und 
vierter Stelle. Religion und Weltanschauung, soziale 
Herkunft und sexuelle Orientierung stehen im Hinter-
grund, vermutlich auch deshalb, weil diese Merkmale 

im Vergleich zu den ersten genannten Aspekten nicht 
auf Anhieb greifbar und erfassbar sind.

Aus einer Vielzahl von Kommentaren ist ersicht-
lich, dass der Bewerbungs-Auswahlprozess auch un-
abhängig von einer expliziten Absichtserklärung nach 
den Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu-
gunsten der fachlich und menschlich am geeignetsten 
Kandidat*innen gestaltet wird. Eine nicht vorhandene 
Strategie zur Förderung von Vielfalt muss nicht unbe-
dingt heißen, dass diese im Unternehmen nicht schon 
gelebt wird. Für eine objektive und kritische Sicht und 
vor allem für die offene Kommunikation auf der Suche 
nach Talenten kann es dennoch förderlich sein, sich 
mit einer Unternehmensstrategie in diese Richtung 
aktiv auseinanderzusetzen.
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